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Vorwort 

Was soll dieses Buch im Internet? In der Tat könnte man sich fragen, wieso ein Buch 

kostenfrei zum Download über das Internet bereitgehalten wird, das man vielleicht an anderer 

Stelle sogar käuflich in fester Form erwerben kann. Es gilt zu beachten, dass das Internet eine 

Dynamik hat, die die klassischen Buchverleger überfordert. Viele der in einem Buch 

getroffenen Aussagen sind gerade wegen des buchspezifischen Time Lag schon im Zeitpunkt 

des Erscheinens überholt. Dennoch macht es gerade auch im Zeitalter der digitalen 

Schnelligkeit Sinn, Bücher zu publizieren. Diese nehmen eine andere Funktion wahr. Galten 

sie früher als Medium für die schnelle Information, sind sie heute Archive. Es wird ein 

bestimmter historisch wichtiger Zeitpunkt der Diskussion für alle Zeiten festgehalten. Für 

eine zeitnah-aktuelle Information ist das Buch jedoch kaum noch geeignet. Wer also halbwegs 

up to date bleiben will, muss auch im Internet publizieren und lesen.  

Die Verbreitung über das Internet ist natürlich kein Garant dafür, dass alle Informationen 

wirklich stimmig sind. Die Fülle des Rechtsgebiets ĂInternetrechtñ drohen auch den Verfasser 

dieses digitalen Buchs zu überfordern. Es fällt sehr schwer, auf die Hybris zu verfallen, auf 

allen Gebieten des Internetrechts zu Hause sein zu wollen. Ich bitte daher den Leser ï die 

Leserin ï um Verzeihung, wenn die eine oder andere Information nicht mehr aktuell oder gar 

falsch sein sollte. Ich tue mein Bestes und damit nicht genug. Ich freue mich daher umso mehr 

für jedwede Rückmeldung; kritische Hinweise an meine Email-Adresse: hoeren@uni-

muenster.de. 

Der Aufbau dieses Buches richtet sich nach den Bedürfnissen der Internetanbieter. Diese 

brauchen, um im Internet auftreten zu können,  

 eine Kennung (dies verweist auf das Domainrecht), 

 Inhalte (ein Tummelplatz für das Immaterialgüterrecht), 

 Werbung und Marketing (hier kommen die Wettbewerbsrechtler zu Wort), 

 den Kontakt zum Kunden (was zu Ausführungen zum Vertragsschluss und 

zum E-Commerce-Recht führt) 

 sowie Daten der Kunden (hier kontrollieren die Experten des 

Datenschutzrechts). 

Abschließend findet sich noch ein Abschnitt zu der Frage, wer für alle diese 

Rechtsanforderungen haftet. Schließlich wird auch noch auf das Problem der Vollstreckung 

von Gerichtsentscheidungen im Internet eingegangen. Gerade das Vollstreckungsrecht ist der 

archimedische Punkt der Internetdiskussion.  

Ich kann nur hoffen, dass der gnädige Leser trotz mancher Schwächen den einen oder anderen 

Hinweis für seine tägliche Praxis in den folgenden Überlegungen findet. 

 

 

Münster, September 2008       Thomas Hoeren  
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CMMV   Clearingstelle Multimedia für Verwertungsgesellschaften von 

Urheber- und Leistungsschutzrechten GmbH 

Core  Internet Council of Internet Registrars 

CPU  Central Processing Unit 

CR Computer und Recht (Zeitschrift) 

CRi Computer Law Review International (Zeitschrift) 

 

D 

DAB  Digital Audio Broadcasting 

DANA Datenschutznachrichten 

DB Der Betrieb (Zeitschrift) 

DENIC  Interessenverband Deutsches Network Information Center 

DFÜ  Datenfernübertragung 

DGRI Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e. V. 

DIGI  Deutsche Interessengemeinschaft Internet 

Digma Zeitschrift für Datenrecht und Datensicherheit 

DMCA Digital Millenium Copyright Act  

DNS Domain Name System 

DRiZ Deutsche Richterzeitung (Zeitschrift) 

DRM Digital Rights Management  
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DuD Datenschutz und Datensicherheit (Zeitschrift) 

DV  Datenverarbeitung 

DVD Digital Versatile Disc 

DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift) 

 

E 

ECLIP  Electronic Commerce Legal Issues Platform 

ECLR European Comparative Law Review 

ECMS  Electronic Copyright Management Systems 

E-Commerce  Electronic Commerce 

EDI  Electronic Data Interchange 

EDV  elektronische Datenverarbeitung 

EGBGB  Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 

EGG Elektronisches Geschäftsverkehrgesetz 

EIPR European Intellectual Property Review 

Email  Electronic Mail 

EU  Europäische Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

EuGVÜ  Europäisches Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und 

die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und 

Handelssachen 

EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift) 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

 

F 

FTC Federal Trade Commission 

FTP  File Transfer Protocol 

 

G 

GBDe Global Business Dialogue on E-Commerce 

GEMA  Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte 

GewO  Gewerbeordnung 

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift) 
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GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International 

(Zeitschrift) 

GTLD  generic Topleveldomain 

GVBl.  Gesetzes- und Verordnungsblatt 

GVL  Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten 

 

H 

HGB Handelsgesetzbuch  

HRRS Online-Zeitschrift für höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht 

Hrsg. Herausgeber 

HTML Hyper Text Markup Language 

HTTP Hyper Text Transport Protocol 

HWG  Heilmittelwerbegesetz 

HWiG   Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen 

Geschäften 

 

I 

IAHC  International Ad Hoc Committee 

IANA  Internet Assigned Numbers Authority 

ICANN  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

ICC International Chamber of Commerce 

IDN  Internationalized Domain Names 

IHK Industrie- und Handelskammer 

IMP  Interface Message Processor 

InterNIC  Internet Network Information Center´s Registration Service 

IP Internet Protocol 

IPR  Internationales Privatrecht 

IPRax Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (Zeitschrift) 

IRC International Relay Chat  

ISDN  Integrated Services Digital Network 

ISO International Organization for Standardization 

ISOC Internet Society 

I.S.v. im Sinne von 

ITAA  Information Technology Association of America 
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ITM Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht 

ITLP  International Trade Law Project 

ITRB Der IT-Rechts-Berater (Zeitschrift) 

ITU International Telecommunications Union 

IuKDG  Informations- und Kommunikationsdienstegesetz 

IZVR Internationales Zivilverfahrensrecht 

 

K 

K&R Kommunikation und Recht (Zeitschrift) 

KJ Kritische Justiz (Zeitschrift) 

KUG  Kunsturheberrechtsgesetz 

KWG Kreditwesengesetz 

 

L 

LAG Landesarbeitsgericht 

LG  Landgericht 

LMBG  Lebensmittelbedarfsgesetz 

LRG Landesrundfunkgesetz 

LUG  Literatururheberrechtsgesetz 

LuGÜ Lugano-Übereinkommen 

Leits. Leitsatz  

 

M 

MA Markenartikel (Zeitschrift) 

MarkenG  Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen 

MDR Monatsschrift für deutsches Recht (Zeitschrift) 

MDStV  Mediendienstestaatsvertrag 

Mitt. Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Zeitschrift) 

MMR Multimedia und Recht (Zeitschrift) 

MMRCS  Multimedia Rights Clearance Systems 

 

N 

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift) 

NJW-CoR Neue Jurististische Wochenschrift ï Computerreport (Zeitschrift) 
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NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift/Rechtsprechungsreport (Zeitschrift) 

NSI Network Solutions Inc. 

NW Nordrhein-Westfalen 

NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (Zeitschrift) 

NZV Netzzugangsverordnung  

 

O 

OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development 

OEM Original Equipment Manufacturer 

OLG  Oberlandesgericht 

ONP Open Network Provision 

OVG Oberverwaltungsgericht 

 

P 

PatG Patentgesetz 

PC  Personal Computer 

PersR Der Personalrat (Zeitschrift) 

PFV  positive Forderungsverletzung 

PGP Pretty Good Privacy  

PIN Personal Identification Number 

POP Point of Presence 

PTRegG  Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation 

PVV positive Vertragsverletzung  

 

R 

R + S Recht und Schaden (Zeitschrift) 

RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 

(Zeitschrift) 

RAM  Random Access Memory 

RBÜ Revidierter Berner Übereinkunft 

RdA Recht der Arbeit (Zeitschrift) 

RDRP Restrictions Dispute Resolution Policy (RDRP) 

RDV Recht der Datenverarbeitung (Zeitschrift) 

RdW Recht der Wirtschaft (Zeitschrift) 
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RefE Referentenentwurf 

RegE Regierungsentwurf 

RIAA Recording Industry Association of America  

RIPE-NCC  Réseaux Internet Protocol Européen Network Coordination Center 

RIW Recht der internationalen Wirtschaft (Zeitschrift) 

RL  Richtlinie 

 

S 

SCP Sunrise Challenge Policy 

SET  Secure Electronic Transaction 

SigG Signaturgesetz 

SigV Signaturverordnung 

SSL Secure Socket Layer 

StBerG Steuerberatungsgesetz 

STOP Start-Up Trademark Opposition Policy 

 

T 

TBDF  Transborder Data Flow 

TDDSG  Teledienstedatenschutzgesetz 

TDG  Teledienstegesetz 

TDSV  Telekommunikationsdatenschutzverordnung 

TKG  Telekommunikationsgesetz 

TKR  Telekommunikationsrecht 

TKV Telekommunikationskundenschutzverordnung 

TLD  Topleveldomain 

TMG Telemediengesetz 

TMR Telekommunikations & Medienrecht (Zeitschrift) 

 

U 

UDRP Uniform Dispute Resolution Procedure 

UFITA Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (Zeitschrift) 

UN United Nations 

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 

Unverö unveröffentlicht 
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UPR  Urheberpersönlichkeitsrecht 

UrhG  Urheberrechtsgesetz 

URL  Uniform Respurce Locator 

US United States 

UWG  Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

 

V 

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz 

VAR Value Added Reseller 

VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

VerbrKrG  Verbraucherkreditgesetz 

VERDI  Very Extensive Rights Data Information (Projekt der EU) 

VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift) 

VG  Verwertungsgesellschaft 

VO Verordnung 

VuR Verbraucher und Recht (Zeitschrift) 

VPRT Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation 

VVG Versicherungsvertragsgesetz 

 

W 

WCT  World Copyright Treaty 

WIPO  World Intellectual Property Organization  

WM Wertpapier-Mitteilungen (Zeitschrift) 

WPPT  World Performers and Producers Right Treaty 

WRP  Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift) 

WTO  World Trade Organisation 

WuW Wirtschaft und Wettbewerb (Zeitschrift) 

WWW  World Wide Web 

 

Z 

ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht (Zeitschrift) 

ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift) 

ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (Zeitschrift) 
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ZUM-RD Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht/Rechtsprechungsdienst 

(Zeitschrift) 

ZPO  Zivilprozessordnung 

ZZP Zeitschrift für Zivilprozess (Zeitschrift) 
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Erstes Kapitel: Information und Recht ï die Kernbegriffe 

 

I. Einführung 

 

Das Informationsrecht  ist eine neue Rechtsdisziplin, deren Wurzeln im Dunkeln liegen. Dies 

hängt zu einem großen Teil auch damit zusammen, dass der Gegenstand dieses Fachs nicht 

klar zu bestimmen ist. Niemand weiß, was Information ist. In der Tat scheint jeder zu wissen, 

was Information ist, ohne es jedoch konkret benennen zu können.1 Gängig sind negative 

Definitionen, etwa dergestalt: Information ist nicht gegenständlich, nicht greifbar, nicht 

zeitlich beschränkt. Solche Umschreibungen helfen wenig. Ebenso vage sind jedoch positive 

Auskünfte wie: Information sei ein Ădritter Urzustand der Weltò, eine Ăneue Art 

Wirklichkeitñ, neben der materiellen und geistigen Wirklichkeit, eine Ăstrukturelle 

Koppelungò, eine Ădritte universelle GrundgrºÇeò. Diesen nebulºsen Aussagen entsprechen 

einer Fülle von Informationsbegriffen in einzelnen Fachdisziplinen. Die differenziertesten 

Definitionsversuche unterscheiden zwischen Information als Prozess, als Subjekt, als Objekt 

und als System. Letztendlich bezeichnet Information semantisch wohl jede 

Kenntnisbeziehung zu jedem realen und irrealen Gegenstand der Welt.2 Damit ist der Begriff 

allerdings konturen- und grenzenlos. Nichtsdestoweniger besteht offensichtlich bei vielen 

Informationen ein ökonomischer Wert, der es rechtfertigen kann, diesen einer einzelnen 

Person zuzuordnen. Zu beachten ist allerdings, dass dieser Wert nur schwer zu fassen ist. 

Denn eine Information kann in dem Moment, in dem sie anderen mitgeteilt wird, ihren Wert 

verlieren; ja ihr Wert kann einzig und allein darin bestehen, dass niemand sie kennt.  

Letztendlich umschreibt der Begriff des Informationsrechts eine Querschnittsmaterie, in deren 

Mittelpunkt Phänomene wie  

 

 das Internet 

 Soft- und Hardware 

 Kunsthandel 

 Rundfunk und Fernsehen 

 Musik, Theater, Film, Foto, Printmedien 

 Telekommunikation, Satellitenkommunikation, Kabelnetze 

stehen. 

                                                 
1
 Siehe hierzu Steinmüller, Informationstechnologie und Gesellschaft, Darmstadt 1993, 189. 

2
 So bereits Welp, IuR 1988, 443, 445. 
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Das Informationsrecht steht jedoch nicht als Oberbegriff für eine lose Sammlung 

verschiedenster Themen. Vielmehr hat das Informationsrecht eine zentrale Leitfrage: Wie 

werden wem wann und warum Ausschließlichkeitsrechte an Informationen zugeordnet? Diese 

Leitfrage lässt sich in Einzelprobleme untergliedern. So ist z.B. im Informationsrecht zu 

fragen: 

 

 Welche Ausschließlichkeitsrechte bestehen überhaupt (z.B. Immaterial-

güterrechte, Persönlichkeitsrechte, Geheimnisschutz)? 

 Wie lassen sich diese Rechte voneinander abgrenzen? 

 Wie kann das Interesse der Allgemeinheit am freien Zugang zu 

Informationen gesichert werden? 

 Welche öffentlichen Interessen rechtfertigen Verbote der 

Informationsnutzung? 

 

II. Geschichte des Informationsrechts  

 

Das Informationsrecht nahm seinen historischen Ausgangspunkt Anfang der siebziger 

Jahre, als mit der zunehmenden Bedeutung der EDV auch deren Risiken in die öffentliche 

Diskussion gerieten. So begann eine breite Diskussion über den Schutz personenbezogener 

Daten, die sich bald mit einem der SPD nahe stehenden politischen Duktus verband. In der 

Folge entstanden die ersten Datenschutzgesetze in Hessen (1974) und auf Bundesebene 

(1979). Nach dem Volkszählungsurteil (1983) trat der Streit um Möglichkeiten und Grenzen 

des Datenschutzes noch einmal in das Licht der Öffentlichkeit, bevor der Datenschutz dann 

seine bis heute andauernde Talfahrt nahm.  

 

Auf anderen Gebieten kam die Diskussion erst allmählich ins Laufen. Zunächst wurden Ăfirst 

generation issuesò behandelt, insbesondere die Frage der Anwendbarkeit traditioneller 

Regelwerke auf Software- und Hardware geklärt. So rankten sich Rechtsprechung und 

Literatur Anfang der achtziger Jahre um die Urheberrechtsfähigkeit oder die Sachqualität von 

Software. Als diese Grundsatzfragen durch höchstrichterliche Rechtsprechung geklärt waren, 

kamen die Ăsecond generation issuesò, Spezialfragen, wie der Vervielfªltigungsbegriff bei 

RAM-Speicherung.  
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Die Forschung bewegte sich bis Ende der achtziger Jahre in ruhigeren Gewässern, bis dann 

durch Multimedia und Internet  neue Themen ins Blickfeld gerieten. Bislang scheint die 

Forschung hier noch bei den Ăfirst generation issuesñ stehen geblieben zu sein. So finden sich 

zahlreiche Beiträge zur Anwendbarkeit des traditionellen Werberechts auf Online-Marketing 

oder zum Schutz gegen Domain-Grabbing. Inzwischen normalisiert sich die Diskussion 

wieder. Nachdem die Anwendbarkeit traditioneller Regelungen auf Internet-Sachverhalte 

weitgehend (auch durch Gesetzeskorrekturen) geklärt ist, kommt jetzt wieder die Phase, in 

denen Detailfragen zu klären sind. 

Dennoch ist es bis heute noch nicht gelungen, ein klares dogmatisches System des 

Informationsrechts zu begründen. Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Facetten 

des Informationsrechts harrt noch der Aufklärung und Diskussion.  

 

III. Einführende Literatur und Fachzeitschriften 

 

Zum Informationsrecht insgesamt ist einführende Literatur dünn gesät. Noch wird die 

Publikationsszene von einer Vielzahl einzelner Monographien und Einführungen zu 

Teilaspekten, wie etwa dem Datenschutzrecht oder dem Datenverarbeitungsvertragsrecht, 

geprägt. Im Übrigen ist zu beachten, dass die Gefahr einer Überalterung im Informationsrecht 

sehr hoch ist: Bedingt durch das enorme Tempo der Gesetzgebung und Rechtsprechung auf 

diesem Gebiet sind Werke meist schon veraltet, wenn sie erscheinen. Man muss daher alle 

Werke auf diesem Gebiet (einschließlich des vorliegenden) mit Bedacht lesen und auf 

aktuelle Entwicklungen hin kritisch prüfen.  

Hinweise zu Einführungsliteratur für einzelne Teilgebiete finden sich vor den jeweiligen 

Abschnitten in diesem Werk. Als übergeordnete Literatur  ist zu empfehlen: 

 

 Hoeren/Sieber (Hg.), Handbuch Multimediarecht, München (C. H. Beck), 

Loseblatt: Stand 2008  

 Kilian/Heussen (Hg.), Computerrechtshandbuch, München (C. H. Beck), 

Loseblatt: Stand 2007 

 Paschke/Berlit (Hg.), Gesamtes Medienrecht, Baden-Baden (Nomos) 2008 

 Spindler/Schuster (Hg.), Recht der elektronischen Medien, München (C. H. 

Beck) 2008. 
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Einzelmonographien: 

 

 Thomas Hoeren, Internet- und Kommunikationsrecht, Köln 2008 

(Vorversion des vorliegenden Werkes) 

 Niko Härting, Internetrecht, 2. Aufl. Köln 2005. 

 Volker Haug, Grundwissen Internetrecht, Stuttgart 2005. 

 Köhler/Arndt/Fetzer, Recht des Internet, 6, Aufl. Heidelberg (C.F. Müller) 

2008. 

 Moritz/Dreier, Rechts-Handbuch zum E-Commerce, 2. Auflage, 2005. 

 Christian Schwarzenegger u.a. (HG.), Internet-Recht und Strafrecht (für d. 

Schweiz), Zürich 2004. 

 Andreas Wiebe, Internetrecht (f. Österreich), Wien 2004. 

  

Hinsichtlich der Fachzeitschriften ist ein Trend zu einer Informationsüberflutung zu 

beobachten. Eine Fülle neuer Zeitschriften ist in den letzten Jahren zum Informationsrecht 

erschienen; offensichtlich wittern viele Verleger hier ĂMorgenluftò. Die Qualitªt der Beitrªge 

lässt allerdings manchmal zu wünschen übrig; viele Inhalte wiederholen sich. Bei der Lektüre 

ist also Vorsicht geboten. Im Einzelnen erscheinen in Deutschland folgende Zeitschriften (in 

alphabetischer Reihenfolge): 

 

 Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht (AfP) 

 Computer und Recht (CR) 

 Computer Law Review International (CRi) 

 Datenschutz-Nachrichten (DANA) 

 Datenschutz und Datensicherung (DuD) 

 Datenverarbeitung, Steuer, Wirtschaft, Recht (DSWR) 

 Datenverarbeitung im Recht (DVR; eingestellt 1987) 

 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 

 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR 

Int.) 

 Der IT-Rechts-Berater (ITRB) 

 Informatik und Recht (IuR; eingestellt 1988) 

 Kommunikation & Recht (K&R) 

 Kunst & Recht (KR) 
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 Multimedia und Recht (MMR) 

 Neue Juristische Wochenschrift. Computerreport (NJW-CoR; eingestellt 

2000) 

 Öffentliche Verwaltung und Datenverarbeitung (ÖVD; eingestellt 1986) 

 Recht der Datenverarbeitung (RDV) 

 Archiv für Presserecht 

 Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht (ZUM) und der dazu gehörige 

Rechtsprechungsdienst (ZUM-RD). 

 

Österreich:  

 

 Ecolex 

 Medien & Recht 

 Rundfunkrecht (RfR). 

 

Schweiz:  

 

 sic! 

 Digma/Zeitschrift für Datenrecht und Informationssicherheit 

 

Im internationalen Kontext  ist die Lage auf dem Zeitschriftenmarkt kaum überschaubar. 

Hier sei nur eine Auswahl genannt: 

 

 Actualidad Informatica Aranzadi (E) 

 Auteurs & Media (B) 

 Berkeley Technology Law Journal (USA) 

 Columbia Visual Arts & Law Journal (USA) 

 Communications Law (Tolleyôs) 

 Computer Law & Practice (UK) 

 Computer Law & Security Report (UK) 

 The Computer Lawyer (USA) 

 Computerrecht (NL) 

 EDI Law Review (NL) 

 European Intellectual Property Review (UK) 
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 Information & Communications Technology Law (UK) 

 Informatierecht (NL) 

 Jurimetrics (USA) 

 Lamy Droit de l´informatique (F) 

 Revue internationale de Droit d´Auteur (F) 

 Rutgers Computer & Technology Law Journal (USA) 

 The John Marshal Journal of Computer& Information Law (USA) 

 Vanderbilt Journal of Law & Technology (USA) 

 World Intellectual Property Law (USA) 

 

Für die Recherche in Fachbibliotheken muss beachtet werden, dass es sich beim 

Informationsrecht um eine junge Disziplin handelt, die nur an wenigen Universitäten 

beheimatet ist. Der unbedarfte Forscher wird daher meist enttäuscht sein, wenn er versucht, 

über seine lokale Fakultätsbibliothek an einschlägige Werke zu gelangen. Zu empfehlen sind 

die Bibliotheken folgender Einrichtungen 

 

 Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht 

(München) 

 Institut für Rechtsinformatik (Universität Saarbrücken) 

 Institut für das Recht der Informations- und Kommunikationstechnik 

(Humboldt Universität Berlin)  

 Professur für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht, Rechtsinformatik, 

insbesondere Datenschutz (Universität Frankfurt/M.) 

 Institut für Rechtsinformatik (Universität Hannover) 

 Zentrum für Rechtsinformatik (Universität Karlsruhe) 

 Gerd Bucerius-Stiftungsprofessur für Kommunikationsrecht (Universität 

Rostock) 

 Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht/ITM 

(Universität Münster) 

 Institut für Urheber- und Medienrecht (München). 

 

Im europäischen Ausland findet sich das  

 

 Institut voor Informatierecht (Universiteit Amsterdam/Niederlande) 
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 Centre de Recherches Informatique et Droit/CRID (Universite de 

Namur/Belgien) 

 Centre for Advanced Legal Studies (London) 

 Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik der 

Karl-Franzens-Universität Graz 

 Interdisciplinary Centre for Law & Information Technology (Leuven) 

 Norwegian Research Center for Computers and Law/NRCCL (Oslo) 

 Queen Mary University of London School of Law (London) 

 Centre dôEstudis de Dret i Inform¨tica de Balears (Palma de Mallorca). 

 

In den USA bestehen Forschungseinrichtungen u.a. an der Harvard Law School: ĂBerkman 

Center for Internet & Societyñ und der Yale University: ĂCenter for Internet Studiesò. Weitere 

Forschungseinrichtungen und Lehrstühle bestehen an der Columbia Law School (New York) 

und den Universitäten Stanford und Berkeley. 
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Zweites Kapitel: Rechtsprobleme beim Erwerb von Domains 

 

Literatur: 

Allmendinger, Probleme bei der Umsetzung namens- und markenrechtlicher 

Unterlassungsverpflichtungen im Internet, in: GRUR 2000, 966; Apel/Große-Ruse, 

Markenrecht versus Domainrecht. Ein Plädoyer für die Paradigmen des Markenrechts im 

Rechtsvergleich, in: WRP 2000, 816; Bäumer, Domain Namen und Markenrecht (Die 

Gerichtspraxis in den Vereinigten Staaten), in: CR 1998, 174; Baum, Die effiziente Lösung 

von Domainnamenskonflikten, München 2005; Bettinger, Kennzeichenrecht im Cyberspace: 

Der Kampf um die Domain-Namen, in: GRUR Int. 1997, 402; Bettinger, Abschlussbericht 

der WIPO zum Internet Domain Name Process, in: CR 1999, 445; Bettinger, 

Kennzeichenkollisionen im Internet, in: Mayer-Schönberger u.a. (Hg.), Das Recht der 

Domain-Namen, Wien 2001, 139; Bettinger, Internationale Kennzeichenkonflikte im Internet, 

in: Lehmann (Hg.), Electronic Business in Europa. Internationales, europäisches und 

deutsches Online-Recht, München 2002, 201; Biermann, Kennzeichenrechtliche Probleme 

des Internet, in: WRP 1999, 997; Brandl/Fallenböck, Der Schutz von Internet Domain Namen 

nach UWG, in: RdW 1999, 186; Böcker, Der Löschungsanspruch in der 

registerkennzeichenrechtlich motivierten Domainstreitigkeit, in: GRUR 2007, 370; Bröcher, 

Domainnamen und das Prioritätsprinzip im Kennzeichenrecht, in: MMR 2005, 203; Bücking, 

Namens- und Kennzeichenrechte im Internet (Domainrecht), Stuttgart 2002; Bücking, Update 

Domainrecht: Aktuelle Entwicklung im deutschen Recht der Internetdomains, in: MMR 2000, 

656; Danckwerts, Örtliche Zuständigkeit bei Urheber-, Marken- und 

Wettbewerbsverletzungen im Internet, in: GRUR 2007, 104; Dieselhorst, Marken und 

Domains, in: Moritz/Dreier (Hg.), Rechtshandbuch E-Commerce, Köln 2002, 260; Eckhard, 

Das Domain-Name-System. Eine kritische Bestandsaufnahme aus kartellrechtlicher Sicht, 

Frankfurt 2001; Eichelberger, Benutzungszwang für .eu-Domains, in: K&R 2007, 453; Erd, 

Probleme des Online-Rechts, Teile 1: Probleme der Domainvergabe und -nutzung, in: KJ 

2000, 107; Erdmann, Gesetzliche Teilhabe an Domain-Names. Eine zeichen- und 

wettbewerbsrechtliche Untersuchung, in: GRUR 2004, 405; Ernst, Verträge rund um die 

Domain, in: MMR 2002, 709; Ernstschneider, Zeichenähnlichkeit, Waren-

/Dienstleistungsähnlichkeit, Branchennähe im Domain-Rechtsstreit, Jur PC Web-Dok 

219/2002; Fallenböck/Kaufmann/Lausegger, Ortsnamen und geografische Bezeichnungen als 

Internet-Domain-Namen, in: ÖBl. 2002, Heft 04, 164; Fezer, Die Kennzeichenfunktion von 

Domainnamen, in: WRP 2000, 669; Flint, Internet Domain Names, in: Computer Law & 

Security Report 13, 1997, 163; Florstedt, www.Kennzeichenidentitaet.de. Zur Kollision von 

Kennzeichen bei Internet-Domain-Namen, Frankfurt 2001; Gabel, Internet: Die Domain-

Namen, in: NJW-CoR 1996, 322; Graefe, Marken und Internet, in: MA 1996, 100; 

Haar/Krone, Domainstreitigkeiten und Wege zu ihrer Beilegung, in: Mitteilungen der 

deutschen Patentanwälte 2005, 58; Haas, Die französische Rechtsprechung zum Konflikt 

zwischen Domain-Namen und Kennzeichenrechten, in: GRUR Int. 1998, 934; Hagemann, 

Rechtsschutz gegen Kennzeichenmissbrauch unter Berücksichtigung der Internet-Domain-

Problematik, Frankfurt 2001; Hellmich/Jochheim, Domains im Agenturgeschäft nach der 

grundke.de Entscheidung, in: K&R 2007, 494; Höhne, Namensfunktion von Internet Domain 

Names?, in: ecolex 1998, 924; Huber/Dingeldey, Ratgeber Domain-Namen, Starnberg 2001; 

Jaeger-Lenz, Marken- und Wettbewerbsrecht im Internet: Domains und Kennzeichen, in: 

Lehmann (Hg.), Electronic Business in Europa. Internationales, europäisches und deutsches 

Online-Recht, München 2002, 161; Jaeger-Lenz, Die Einführung der .eu-Domains ï 

Rechtliche Rahmenbedingungen für Registrierung und Streitigkeiten, in: WRP 2005, 1234; 

Joller, Zur Verletzung von Markenrechten durch Domainnames, in: Markenrecht 2000, 10; 
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Kapferer/Pahl, Kennzeichenschutz für Internet-Adressen (ĂDomainsñ), in: ºBL 1998, 275; 

Kazemi, Schutz von Domainnamen in den Beitrittsstaaten, MMR 2005, 577; Kilcher, Internet-

Streitigkeiten: Domain-Grabbing, in: RdW 1999, 638; Kleinwächter, ICANN als United 
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Wer im Internet erreichbar sein will, braucht eine eindeutige Adresse. Ansonsten erreicht ihn 

weder die elektronische Post noch kann der Nutzer sein Informationsangebot abrufen. 

Internet-Adressen sind ein äußerst knappes Gut. Sie können nur einmal vergeben werden; der 

Run auf diese Kennzeichnungen ist deshalb vorgegeben. Schon bald machten sich erste 

digitale Adressenhändler auf die Suche nach wertvollen Kennzeichnungen, die sie reservieren 

ließen, um sie nachher gegen teures Geld zu verkaufen. Markenrechtliche 

Auseinandersetzungen waren vorprogrammiert und es häuften sich im In- und Ausland 

Gerichtsentscheidungen zu diesem Problembereich. 

 

I. Praxis der Adressvergabe  
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Bei der Durchsetzung der markenrechtlichen Vorgaben sind die fakt ischen Besonderheiten 

der Adressvergabe im Internet zu beachten. Nur eine offiziell gemeldete Adresse kann 

ordnungsgemäß geroutet werden, d.h. am Internet teilnehmen.  

 

1. Internationale Strukturen  

 

Literatur:  

Kleinwächter, The Silent Subversive: ICANN and the new Global Governance, in Ăinfo: the 
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of Assigned Names and Numbers (ICANN), GRUR Int. 2007, 807; Meyer, Die Zukunft der 

Internetadressierung, DFN-Infobrief 01/2007.  

 

 

2. ICANN  

 

Die für die Kommunikation zwischen den einzelnen Rechnern erforderlichen IP-Adressen 

werden nicht vom Staat vergeben. Als Oberorganisation ist vielmehr die ICANN  (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) zuständig.
3
 Die ICANN wurde im Herbst 

1998 als private non-profit-public benefit organization i.S.d §§ 5110-6910 des California 

Corporation Code in den USA gegründet.
4
 Der Sitz ist in Kalifornien. 

  

Die ICANN hat weit reichende Kompetenzen im Domainbereich, u.a.  

 

 die Kontrolle und Verwaltung des Root-Server-Systems (mit Ausnahme 

des obersten A-Root-Server, der lange Zeit unter der Kontrolle der US-

Regierung stand und heute von VeriSign Global Registry Services 

verwaltet wird) 

                                                 
3
 Siehe dazu Kleinwächter, MMR 1999, 452 ff. 

4
 Siehe dazu auch die Articiles of Incorporation des ICANN vom 28.1.1998, abrufbar unter 

http://www.icann.org/general/articles.htm. 
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 die Vergabe und Verwaltung von IP-Adressen, mit Hilfe der Numbering 

Authorities ARIN (für Amerika), RIPE (für Europa und Afrika) und 

APNIC (für die Regionen Asien und Pazifik)  

 die Vergabe und Verwaltung von Top-Level-Domains, sowohl 

hinsichtlich der länderbasierten Kennungen (country-code Top-Level-

Domains; ccTLDs) als auch der generischen Top-Level-Domains 

(gTLDs); hierzu akkreditiert ICANN sog. Registrars, bei denen dann die 

einzelnen Domains registriert werden können.  

 

Derzeit bestehen folgende gTLDs:
 5
 

 

 arpa (ARPANET; diese TLD wird von der IANA6 als 

ĂInfrastrukturdomainò bezeichnet) 

 biz (Unternehmen) 

 com (ĂCommercialñ) 

 info (Informationsdienste) 

 int (Internationale Organisationen) 

 name (Natürliche Personen oder Familien) 

 net (für Angebote mit Internetbezug) 

 org (für nichtkommerzielle Organisationen) 

 pro (Bestimmte Berufsgruppen (Anwälte, Steuerberater, Ärzte, 

Ingenieure) in USA, Kanada, Deutschland und dem Vereinigten 

Königreich) 

 

Außerdem bestehen folgende sog. Sponsored gTLDs:7 

 

 aero (Luftverkehr) 

 asia (Region Asien) 

 cat (Region Katalonien) 

 coop (Genossenschaftlich organisierte Unternehmen) 

                                                 
5
 Um die zuständigen RegisterungsstellenRegistrierungsstellen für diese Kennungen festzustellen siehe 

http://www.icann.org/registries/listing.html. 
6
 bei der IANA handelt es sich um die Internet Assigned Numbers Organisation, die die Vergabe von IP-

Adressen, Top Level Domains und IP-Protokollnummern regelt. Die IANA ist eine organisatorische 

Unterabteilung der ICANN; siehe dazu http://www.iana.org/about/ und Meyer, DFN-Infobrief, 01/2007. 
7
 Siehe dazu http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html. 
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 edu (Bildungsorganisationen) 

 gov (US-Regierung) 

 jobs (Internationaler Bereich des Human Resource Management) 

 mil (US-Militär)  

 mobi (Mobilfunkanbieter bzw. Inhalte, die durch mobile Endgeräte 

genutzt werden können) 

 museum (für Museen) 

 name (individuelle Nutzer mit ihrem Namen) 

 pro (Freiberufler: Ärzte, Rechtsanwälte, Buchhalter) 

 tel (vereinfachtes Anrufen bei Firmen und Unternehmen) 

 travel (Reiseanbieter) 

 

Der Einfluss der USA zeigt sich bei der Diskussion um die Ă.xxxñ-Kennung für 

Pornoanbieter; die Verhandlungen über die Einführung einer solchen TLD wurden auf Druck 

der US-Regierung zunächst suspendiert.8 Die ICANN hat die Einführung mittlerweile 

abgelehnt. Hiergegen hat ICM Registry als das Unternehmen, das sich um die TLD Ă.xxxñ 

beworben hatte, aber Widerspruch eingelegt. Auf der ICANN-Tagung Ende März 2007 in 

Lissabon wurde die Einführung nun aber endgültig abgelehnt.9 

 

F¿r die Ă.bizñ- und die Ă.infoñ-Kennung hat die ICANN Mitte Mai 2001 eine 

Vergabeprozedur festgelegt. F¿r die Vergabe von Ă.bizñ ist Neulevel.com zustªndig.  hnlich 

ist die Regelung zur Domain Ă.infoñ. Vergeben wird diese von Afilias.com.  

Ă.nameñ wird vergeben durch Global Name Registry Ltd. (GNR), wobei dieses Unternehmen 

ï neben nationalen Registrierungsstellen ï auch das Recht zur Verwaltung der Second Level 

Domain (z.B. hoeren.name) und der Email-Adressen hat. Ă.museumñ wird von der Museum 

Domain Management Association (MuseDoma) bereitgestellt. Ă.aeroñ wird vergeben von der 

Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques SC (SITA). F¿r Ă.proñ ist die 

RegistryPro, Ltd. zustªndig. Bei Ă.coopñ liegt die Vergabe in Händen der National 

Cooperative Business Association (NCBA). 

Länderspezifisch bestehen heute über 200 verschiedene Top-Level-Domains.
10

 Wichtig sind 

die ccTLDs 

 

                                                 
8
 http://www.icann.org/minutes/resolutions-15sep05.htm. 

9
 Kleinwächter, MMR 2007, Heft 8, S. XXVII.  

10
 Siehe dazu die Liste unter http://www.iana.org/root-whois/index.html. 
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 at (Österreich). 

 ch (Schweiz) 

 de (Deutschland) 

 es (Spanien) 

 fr (Frankreich) 

 jp (Japan) 

 nl (Niederlande) 

 no (Norwegen) 

 uk (Großbritannien) 

 

Die Kennung Ă.usñ (f¿r die USA) existiert zwar, ist aber nicht gebrªuchlich. Einen 

besonderen Reiz üben Kennungen aus, die über ihren Länderbezug hinaus eine Aussagekraft 

haben, wie z.B.: Ă.tvñ (f¿r Tuvalu; begehrt bei Fernsehsendern) und Ă.agñ (f¿r Antigua; 

gleichzeitig Ausdruck für Aktiengesellschaft). Besondere Probleme bestanden mit der 

Zulassung von Domains auf der Basis des chinesisch-japanischen Schriftsystems; diese 

Probleme wurden im Juni 2003 durch die Einführung eigener ICANN-

Standardisierungsrichtlinien gelöst.
11

 

 

Am 9. Oktober 2007 begann die mehretappige Einf¿hrung von Ă.asiañ.12 Nach der gestaffelten 

Sunrise Period, die am 15. Januar 2008 geendet hat, nimmt die Landrush Period für die breite 

Öffentlichkeit die größte Bedeutung ein. Jedermann kann sich ohne Rücksicht auf seinen 

Wohnsitz ¿ber einen teilnehmenden Registrar Ă.asiañ-Domains vorbestellen. Insofern sind 

nicht nur die über 400 Millionen Internetnutzer aus dem asiatisch-pazifischen Raum zur 

Registrierung berechtigt, sondern auch Interessenten aus Europa und Nordamerika. Anders als 

bei den anderen neu eingef¿hrten Endungen weist die Landrush Period bei Ă.asiañ eine 

wesentliche Besonderheit auf: Bei mehreren Vorbestellungen für eine Domain entscheidet 

nicht die zeitlich erste Anmeldung oder das Los, sondern eine Auktion. Der Anmelder wird 

hierüber gesondert informiert, weshalb es besonders wichtig ist, bei der Anmeldung auf 

exakte Angaben zu achten.  

 

Inzwischen hat DotAsia auf seiner Webseite die Auktionspreise für Domains aus der Sunrise 

Period veröffentlicht; auch für diese Phase entschied bei Mehrfachbestellungen das 

                                                 
11

 http://www.icann.org/general/idn-guidelines-20jun03.htm. 
12

 Die wesentlichen Verfahrensregeln sind unter http://www.hk2.info/tce/frame/main/389.htm 

 zusammengefasst. 
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Hºchstgebot. ĂCamel.asiañ etwa wurde f¿r US$ 5.100,ï verkauft, Ăhilton.asiañ ebenso wie 

Ăiphone.asiañ und Ălevis.asiañ f¿r US$ 10,ï; Domains wie etwa Ănext.asiañ f¿r US$ 1.050,ï 

und Ăcarrera.asiañ f¿r US$ 160,ï stechen fast schon hervor. In der Diskussion ist die 

Einführung weiterer Regio-TLDs wie Ă.bayernñ, Ă.berlinñ oder Ă.nrwñ. Der Deutsche 

Bundestag hat sich im Januar 2008 für solche Kennungen ausgesprochen.13  

 

3. Die .EU-Domain 

 

Literatur: 

Eichelberger, Benutzungszwang für .eu-Domains? K&R 2007, 453; Mietzel, .eu-ADR Juni 

2007: Cybersquatter unter sich, MMR 2007, Heft 10, XV; Mietzel, Die ersten 200 ADR-

Entscheidungen zu .eu-Domains, MMR 2007, 282; Mietzel, .eu-ADR November/Dezember 

2007: Kein guter Winter für Davos, MMR 2008, Heft 2, XII Mietzel/Bendlin, .eu-ADR 

August 2007: Beweispflicht bei fremden Marken und Territorialitätsprinzip, MMR 2007, Heft 

10, VIII; Mietzel/Bendlin, .eu-ADR Oktober 2007: Von Umweltschützern und Heimbesitzern, 

MMR 2007, Heft 12, X; Mietzel/Bendlin, .eu-ADR Juli 2007: Gleichnamige, Bodybuilder und 

Poeten, MMR 2007, Heft 9, XV; Mietzel/Bendlin, .eu-ADR September 2007: 

Gleichnamigkeit und generische Begriffe, MMR 2007, Heft 11, IX; Mietzel/Orth, Quo vadis ï 

.eu-ADR? MMR 2007, 757; Müller, Ă.euñ-Domains: Erkenntnisse aus dem ersten Jahr 

Spruchpraxis, GRUR Int. 2007, 990; Pothmann/Guhn, Erste Analyse der Rechtsprechung zu 

.eu-Domains in ADR-Verfahren, K&R 2007, 69; Mietzel/Zuffo, .eu-ADR Januar/Februar 

2008: Republik Türkei ï Markenrechte wie ein Mitglied, MMR 2008, Heft 4, XXV; Müller, 

Ă.euñ-Domains: Erkenntnisse aus dem ersten Jahr Spruchpraxis, GRUR Int. 2007, 990; 

Sobola, Ansprüche auf .eu-Domains, ITRB 2007, 259. 

 

Nachdem die ICANN im Jahre 2000 die Einf¿hrung einer neuen ccTLD Ă.euò beschlossen 

hat, ist diese ab dem 7. Dezember 2005 sehr erfolgreich gestartet. Seit diesem Zeitpunkt war 

es für die Inhaber registrierter Marken
14

 und öffentlicher Einrichtungen im Rahmen der sog. 

Ălandrush-periodò mºglich, die Vergabe der Ă.euò-Domains zu beantragen. Zwei Monate 

später, also ab dem 7. Februar 2006, konnten dann sonstige Rechteinhaber eine Domain unter 

der TLD Ă.euò beantragen (Ălandrush-period IIò). Innerhalb dieser Zeiträume galt für 

Rechteinhaber das sog. ĂWindhundprinzipñ; wer als erster seinen Registrierungsantrag bei der 

zuständigen Behörde EuRID
15

 einreichte, der erhielt die Domain. Die jeweiligen 

kennzeichenrechtlichen Positionen mussten innerhalb einer Frist von 40 Tagen bei dem 

Unternehmen Price Waterhouse Coopers zur Prüfung vorgelegt werden.
16

 Die Dokumentation 

der entsprechenden kennzeichenrechtlichen Positionen erforderte eine besondere Sorgfalt, da 

                                                 
13

 http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16136.pdf. 
14

 Hierzu zählten neben reinen Wortmarken (nationale Marken, europäische Gemeinschaftsmarken oder 

internationale Registrierungen mit Schutzwirkung in einem Mitgliedsland der EU) auch Wort-Bild-Marken, bei 

denen der Wortbestandteil vorrangige Bedeutung hat. 
15

 http://www.eurid.be.  
16

 Siehe hierzu www.validation.pwc.be.  
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bereits formale Fehler (fehlendes Deckblatt der Anmeldung etc.) zu einer Abweisung führten. 

Eine solche Abweisung bedeutete zwar noch keinen vollständigen Verlust der Domain, 

jedoch war eine Nachbesserung nicht möglich und zwischenzeitlich eingereichte 

Registrierungswünsche für die Domain erhielten eine bessere Priorität. 

 

Bei Streitigkeiten über eine EU-Domain gibt es sechs verschiedene Wege, tätig zu werden. 

Zunächst empfiehlt sich als Hauptweg die Anrufung einer Streitschlichtungsavance, in diesem 

Fall des tschechischen Schiedsgerichtshofes, der zentral alle Aufgaben der Streitschlichtung 

für die EU-Domain wahrnimmt. Art. 21 der Verordnung 2004 bestimmt, dass sich eine 

Streitschlichtung ausschließlich auf Marken- oder Namensrechte beziehen kann, gegen die die 

EU-Domain verstößt. Der entsprechende Rechteinhaber muss vortragen, dass die Gegenseite 

kein Gegenrecht oder legitimes Interesse geltend machen kann oder die entsprechende 

Domain bösgläubig registriert oder nutzt. Das Streitschlichtungsverfahren unterscheidet sich 

hier fundamental von der UDRP, die das Fehlen eines Gegenrechtes kumulativ zur 

Bösgläubigkeit prüft und eine Bösgläubigkeit bei Registrierung und bei der Nutzung verlangt. 

Ein legitimes Interesse liegt vor, wenn die entsprechende Bezeichnung bereits vorher vom 

Domain-Inhaber genutzt worden war. Zu beachten sind insbesondere die Interessen von 

Händlern, die mit der Benutzung der Domain auf ihre Waren hinweisen wollen. Eine 

Bösgläubigkeit der Registrierung oder Nutzung liegt vor, wenn die entsprechenden Vorgänge 

unlauter sind, insbesondere wenn die Domain zur wettbewerbswidrigen Verunglimpfung oder 

Unterdrucksetzung des Markenrechtsinhabers genutzt werden soll. Neu ist auch gegenüber 

der UDRP, dass eine zweijährige Nichtbenutzung ebenfalls unter die bösgläubige 

Registrierung fällt und zum nachträglichen Widerruf der Domain führt. Neben der 

außergerichtlichen Streitschlichtung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Gerichtsweg 

zu beschreiten. Dies kann einmal dadurch erfolgen, dass das Gericht die 

Streitschlichtungsregeln des Art. 21 ebenfalls zur Entscheidungsgrundlage macht. Daneben 

bleibt noch der normale Gerichtsweg mit der klassischen kennzeichenrechtlichen Prüfung je 

nach Landesrecht (Art. 21, Abs. 4 der Verordnung 2004). Auch an die Streitschlichtung selbst 

kann sich ein Gerichtsverfahren anschließen (Art. 22). Bei formalen Verstößen gegen die 

Registrierungsbedingungen, etwa bei der Angabe falscher Adressen, kommt ein Widerruf von 

Amts wegen in Betracht (Art. 20). Schließlich bleibt auch die Möglichkeit, je nach 

Landesrecht bei unsittlichen Registrierungen einen Widerruf vorzunehmen (Art. 18). 
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In der Zwischenzeit liegen auch erste deutsche Gerichtsentscheidungen zum Ă.euñ-System 

vor. Das OLG D¿sseldorf hat mit Urteil vom 11. September 2007 in der Sache Ălast-

minute.eu"17 die Verordnungen der EU zur Ă.euñ-Domain als unmittelbar geltendes Recht 

angewendet. Ferner hat das OLG bekräftigt, dass die Entscheidung eines Schiedsgerichts der 

Tschechischen Landwirtschaftskammer zu Ă.euñ-Domain nichts an der Zuständigkeit 

staatlicher Gerichte für kennzeichenrechtliche Streitigkeiten um Ă.euñ-Domains ändere. Der 

Begriff Ălast-minuteñ sei in der Touristikbranche rein beschreibend und daher nicht 

schutzfähig. Dementsprechend sei die Nutzung der Domain Ălast-minute.euñ mit Berufung 

auf eine Marke für Bekleidungsprodukte nicht missbräuchlich im Sinne der EU-

Verordnungen zu Ă.euñ-Domains. 

 

Das OLG Hamburg hat mit Urteil v. 12.4.200718 in Sachen original -nordmann.eu 

entschieden, dass eine .eu-Domain frei wählbar sei und von einem Nichtmarkeninhaber 

registriert werden könne, auch wenn für eine beschreibende Internet-Adresse mit dem Top-

Level Ă.euñ in einem Mitgliedsstaat der EU eine identische Marke eingetragen sei. 

Hintergrund für diese Wertung sei das Territorialitätsprinzip, wonach eine nationale 

Wortmarke nur im Anmeldeland ihre Wirkung entfalte. Im konkreten Fall stand die Domain 

Ăoriginal-nordmann.euñ in Streit, die ein deutscher Staatsangehöriger angemeldet hatte, der 

sich erfolgreich gegen einen britischen Bürger zur Wehr setzte, für den in Britannien die 

Wortmarke ĂOriginal Nordmannñ eingetragen ist. 

 

Da für den Bereich der Top-Level-Domain Ă.euñ im Falle von Rechtsstreitigkeiten kein 

Dispute-Verfahren besteht, müsse einem Antragsteller im Streit um eine Domain zumindest 

ein Verfügungsverbot zugesprochen werden, wenn er glaubhaft machen kann, dass er über 

entsprechende Rechte an der Internetadresse verfügt und sich der derzeitige Domaininhaber 

auf keine Anspruchsgrundlagen berufen kann. Dies hat das Kammergericht (KG)19 

entschieden. Damit gab das KG dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung statt 

und verpflichtete den Domaininhaber, es zu unterlassen, ¿ber die in Streit stehende Ă.euñ-

Adresse entgeltlich oder unentgeltlich zu verfügen, es sei denn, es erfolge eine Übertragung 

auf den Antragsteller oder ein gänzlicher Verzicht. 

 

                                                 
17

 BeckRS 2007, 19695. 
18

 K &R 2007, 414. 
19

 MMR 2008, 53. 
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Im Übrigen hat das LG München20 darauf hingewiesen, dass die Ă.euñ-Festlegungsverordnung 

kein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB sei.  

 

4. Die DENIC eG 

 

Über die Einrichtung einer deutschen Domain
21

 unterhalb der Top-Level-Domain Ă.deñ und 

ihre Anbindung an das Internet wacht seit dem 17. Dezember 1996 die DENIC  eG.
22

 Im 

August 2008 hatte sie 264 Mitglieder
23

 (davon 13 per Amt), einschließlich der Deutschen 

Telekom AG. Aufgaben der DENIC sind der Betrieb des Primary-Nameservers für die Top-

Level-Domain Ă.deñ, die bundesweit zentrale Vergabe von Domains unterhalb der Top-Level-

Domain Ă.deñ und die Administration des Internet in Zusammenarbeit mit internationalen 

Gremien.
24

 Neben der Domainverwaltung unter Ă.deñ obliegt der DENIC die Durchführung 

des gegenwärtigen Feldversuchs zu Registrierung, Verwaltung und Betrieb von Internet-

Domains unter .9.4.e164.arpa. Derartige Domains sollen künftig im Rahmen von ENUM, 

einer neuen Anwendung des Domain-Namen-Systems, geschützt werden.
25

 

 

Die Tätigkeit der DENIC erfolgt auf rein zivilrechtlicher Grundlage ; insbesondere ist die 

DENIC weder als Beliehener noch als untergeordnete Behörde etwa im Verhältnis zur 

Bundesnetzagentur anzusehen. Denn bislang galt nach h.M., dass das 

Telekommunikationsgesetz (TKG) nicht Domains und deren Vergabe umfasst.
26

 Diskutiert 

wurden bei einer der letzten Novellierungen des TKG allerdings Pläne, diese Rechtslage zu 

ändern und die TK-Regulierung auch auf die Domainvergabe zu erstrecken. Diesen Plänen ist 

seitens der DENIC eG heftig widersprochen worden.
27

 Auch der Bundesrat hat sich letztlich 

erfolgreich dieser Idee widersetzt und in seiner Empfehlung Nr. 55 zum neuen TKG betont, 

Ădass die Verwaltung dieser Adressen im Sinne der bisherigen bewährten Selbstregulierung 

weiterhin durch die DENIC eG als Einrichtung der Internetwirtschaft erfolgen sollte.ñ 

                                                 
20

 LG München I, Urteil v. 10.5.2007 ï 17 HKO 19416/06. 
21

 In Österreich ist die NIC.AT GmbH zuständig, in der Schweiz SWITCH (Swiss Academic and Research 

Network). Adressen: nic.at, Jakob-Haringer-Str. 8 IV, A-5020 Salzburg, Tel.: 0043/662/46690, Fax: 

0043/662/466919, Email: service@nic.at, http://www.nic.at; für das SWITCH, Limmatquai 138, Postfach, CH-

8021 Zürich, Tel.: 0041/848/844080, Fax: 0041/848/844081, Email: helpdesk@nic.ch, http://www.switch.ch.  
22

 Die DENIC darf von sich behaupten, sie sei ohne Gewinnabsicht tätig und eine Non-Profit-Organisation; siehe 

LG Frankfurt a.M., MMR 2002, 126.  
23

 Zu den einzelnen Mitgliedern siehe http://www.denic.de/de/denic/mitgliedschaft/mitgliederliste/index.jsp. 
24

 Die DENIC ist erreichbar unter der Adresse Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt a.M., Tel.: 069/27235270, 

Fax: 069/27235235, Email: Info@DENIC.de, www.DENIC.de. 
25

 Vgl. dazu .http://www.denic.de/de/enum/allgemeines/index.html; Schäfer, CR 2002, 690. 
26

 So etwa Holznagel, MMR 2003, 219; Koenig/Neumann, K&R 1999, 145; Koenig/Neumann, CR 2003, 182.  
27

 http://www.tkrecht.de/tkg_novelle/2003/material/DENIC-Stellungnahme-RefE-TKG.pdf. 
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Beachtet werden sollte in diesem Zusammenhang die Entwicklung und Vergabepraxis des 

ENUM, die bisher vorläufig der DENIC eG übertragen wurde. Dadurch wurden der DENIC 

eG hoheitliche Aufgaben übertragen, womit zumindest zeitweilig staatliche Aufwertung 

stattfindet.28 

 

Die DENIC eG hat genau festgelegt, wie ein Domain-Name beschaffen sein muss. Ein 

gültiger Domain-Name besteht aus mindestens drei29 und maximal 63 Buchstaben, Ziffern 

und dem Bindestrich. Er beginnt und endet mit einem Buchstaben oder einer Ziffer, wobei er 

mindestens einen Buchstaben beinhalten muss.30 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird 

nicht unterschieden. Nicht zulässig sind die Namen bestehender Top-Level-Domains (arpa, 

com, int, gov, mil, nato, net, org, edu ...), 1- und 2-buchstabige Abkürzungen sowie deutsche 

Kfz-Kennzeichen. Umlaute und Sonderzeichen sind seit dem 1.3.2004 erlaubt. Eine weitere, 

eigene Unterteilung (Subdomain) ist möglich, wird jedoch nicht von der DENIC eG, sondern 

vom Provider oder vom Nutzer eingerichtet. In der Zwischenzeit ist auch klar, dass die 

DENIC Domains mit zwei Buchstaben zulassen muss. Nach Auffassung des OLG Frankfurt31 

hat der Automobilhersteller Volkswagen gegen die DENIC einen kartellrechtlichen Anspruch 

(§ 20 GWB) auf Zuteilung einer zweistelligen DE-Domain (hier: Ăvw.deñ). Es kºnne nicht 

darauf abgestellt werden, dass die DENIC gemäß ihren Richtlinien Second-Level-Domains, 

die lediglich aus zwei Buchstaben bestehen, nicht vergibt. Eine Ungleichbehandlung von VW 

liege im Verhältnis zu solchen Automobilunternehmen vor, deren Marke als Second-Level-

Domain unter der Top-Level-Domain Ă.deñ eingetragen wurde.  

 

Die Registrierung der freien Domains erfolgt selten direkt über die DENIC. Meistens sind 

Zwischenhändler tätig, z.B. Discount Provider wie Strato oder Puretec/1&1.  

Nach den Vergabebedingungen der DENIC32 liegt die Verantwortung für marken- und 

namensrechtliche Folgen aus der Registrierung des Domain-Namens beim Kunden.33 Der 

Kunde versichert der DENIC gegenüber, dass er die Einhaltung kennzeichenrechtlicher 

Vorgaben geprüft hat und keine Anhaltspunkte für die Verletzung von Rechten Dritter 

                                                 
28

 Vgl. Schäfer, CR 9/2002, 690; abweichend Koenig/Neumann, CR 3/2003, 182. 
29

 Ausnahmen gelten traditionell für die folgenden aus Bestandsschutzgründen nutzbaren zweisilbige 

Kennungen, nämlich diejenige der Bundesbahn (http://www.db.de) sowie ix.de. 
30

 Siehe dazu LG Frankfurt a.M., MMR 2000, 627 m. Anm. Welzel, wonach kein Anspruch aus §§ 19 Abs. 1, 20 

Abs. 2 GWB gegen die DENIC auf Registrierung einer Domain gegeben ist, wenn nach den 

Registrierungsbedingungen sachliche Gründe, insbesondere technischer Natur, gegen die Erteilung sprechen 

(hier die Domain Ă01051.deñ). 
31

 OLG Frankfurt a.M., Urteil v. 29.4.2008 ï 11 U 32/04; Anm. von Lapp in jurisPR-ITR 15/2008 Anm. 5. 
32

 Die Bedingungen datieren aus dem Jahr 2004 (im Internet abrufbar unter 

http://www.denic.de/de/bedingungen.html). 
33

 Absatz ĂDomain-Namenñ, I. (5). 
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vorliegen (§ 3 Abs. 1). Doppelte Adressvergabe kann folglich von der DENIC nicht 

verhindert werden. Wer einen freien Namen gefunden hat, kann ihn bei der DENIC als 

Second-Level-Domain registrieren lassen.
34

 Er riskiert dann allerdings, dass er nachträglich 

markenrechtlich auf Unterlassung in Anspruch genommen wird. Um eine schnelle 

Übertragung der Domain von einem Domain-Grabber auf den anderen zu verhindern, sieht 

die DENIC einen sog. Dispute-Eintrag vor, sofern ein Dritter glaubhaft macht, dass er ein 

Recht auf die Domain hat und dieses gegenüber dem Domain-Inhaber geltend macht (§ 2 Abs. 

3 Satz 1 der Registrierungsbedingungen). Dieser Eintrag wirkt für ein Jahr und wird auf 

Antrag verlängert. Ist bereits ein Dispute-Antrag für einen anderen eingetragen, besteht keine 

Möglichkeit mehr, einen zweiten Dispute-Eintrag vornehmen zu lassen. Eine Domain, die mit 

einem Dispute-Eintrag versehen ist, kann vom Inhaber weiter genutzt, jedoch nicht übertragen 

werden. Weiterhin gewährleistet der Dispute-Eintrag, dass der Berechtigte des Eintrags 

automatisch neuer Domain-Inhaber wird, wenn der bisherige Domain-Inhaber die Domain 

freigibt. Bis August 2000 kannte die DENIC auch noch einen sog. WAIT-Eintrag, aufgrund 

dessen sich ein Kunde auf eine Warteliste für den Fall der Freigabe einer Domain setzen 

lassen konnte. Diese Liste gibt es nicht mehr.  

 

5. Ausblick: Neuregelung der Domain-Vergabe 

 

Zu klären ist die Frage nach einer (angesichts der Globalität des Internet möglichst 

internationalen) Neuregelung des Systems der Domain-Vergabe. Zuständig für die 

Koordinierung des Domainraums ist die oben bereits erwähnte ICANN. Deren Kompetenzen 

beruhen letztendlich nur auf historischen Zufälligkeiten und entbehren jedweder rechtlichen 

Grundlage. Solange der Kreis der Provider klein und überschaubar war, konnte die 

Registrierung von Domains auch im Wege des Gentlemen Agreements geregelt werden. 

Durch das immense Wachstum des Internets und der Anzahl der Provider, droht dieser 

stillschweigende Konsens aufzubrechen. Es muss eine Lösung gefunden werden, die 

Wettbewerbsfreiheit und technische Stabilität miteinander verbindet. Eine zentrale 

Organisation nicht-kommerzieller Natur sollte das Management der IP-Adressen und die 

Funktionen der ICANN übernehmen. Die Registrierung der Second-Level-Domains und das 

Management der Top-Level-Domain-Nutzung sollte in freiem Wettbewerb durch 

verschiedene Organisationen übernommen werden. Auch wäre der Einfluss der US-Regierung 

auf das ICANN zu hinterfragen.  

                                                 
34

 Er beantragt daneben noch ein IP-Netz beim NIC im Rahmen dessen 254 Nummern zur weiteren Vergabe zur 

Verfügung stehen (ClassC-Netz). 
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Aktuell erweist es sich wettbewerbsrechtlich als problematisch, dass die ICANN auf der einen 

Seite die gesamte technische Gestaltung des Internet kontrolliert, sich anderseits aber auf dem 

Gebiet der Vergabe von IP-Adressen mit UnifiedRoot einem ersten Konkurrenten gegenüber 

sieht.
35

 UnifiedRoot ist ein privatrechtliches Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, das mittels 

eines eigenständigen Adressierungssystems selbst definierte geschäftliche und öffentliche 

TLDs zur Verfügung stellt. 

Domainrecherche im Internet 

 

Noch freie Domains lassen sich über Suchmaschinen finden, etwa  

 

 http://www.denic.de 

 http://www.speednames.com. 

 

Will ein Unternehmen also feststellen, ob die gewünschte Domain-Bezeichnung noch frei ist, 

kann es über die Homepage der DENIC eine Suche nach vergebenen, reservierten oder 

aktivierten Domain-Names starten (http://www.denic.de/de/whois/free.jsp). In der Who-Is 

Datenbank kann jedermann recherchieren und eine Fülle persönlicher Informationen, 

insbesondere über den Domaininhaber, ziehen. Die in der Who-Is-Abfrage ersichtlichen 

Domaindaten sind allerdings datenschutzrechtlich geschützt. Sie dürfen nur zum Zwecke 

der technischen oder administrativen Notwendigkeiten des Internetbetriebs oder zur 

Kontaktaufnahme mit dem Domaininhaber bei rechtlichen Problemen genutzt und ohne 

ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der DENIC eG weder elektronisch noch in anderer Art 

gespeichert werden.
36

 Abgeschafft wurde von der DENIC ferner eine Ăreverseñ Abfrage nach 

Domaininhabern (Aufführung aller Domainnamen eines bestimmten Anmelders) sowie die 

alphabetische Auflistung aller registrierten Domainnamen. Möglich ist nur noch die Abfrage 

nach dem Inhaber eines bestimmten Domainnamens, da diese Information bei 

Rechtsstreitigkeiten benötigt wird.  

 

Hinzu kommen Angaben zum  

 

 admin-c: Der administrative Ansprechpartner (admin-c) ist die vom 

Domaininhaber benannte natürliche Person, die als sein Bevollmächtigter 

                                                 
35

 Vgl. Müller, MMR 2006, 427; vgl. auch Utz, MMR 2006, 789. 
36

 Siehe dazu auch den 13. Bericht der Landesregierung über die Tätigkeit der für den Datenschutz im nicht-

öffentlichen Bereich in Hessen zuständigen Aufsichtsbehörden vom 30.8.2000, DrS 15/1539 des Hessischen 

Landtages, Abschnitt 9.2. 
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berechtigt und gegenüber der DENIC auch verpflichtet ist, sämtliche z.B. 

die Domain Ăhoeren.deò betreffenden Angelegenheiten verbindlich zu 

entscheiden. 

 Tech-c: Der technische Ansprechpartner (tech-c) betreut die Domain in 

technischer Hinsicht. 

 Zone-c: Der Zonenverwalter (zone-c) betreut die Nameserver der Domain. 

  

Anders verhªlt sich f¿r die Ă.comñ-Adressen die NSI, die Datenbestände mit detaillierten 

Kundeninformationen zum Kauf anbietet, darunter Namen, Adressen und Telefonnummern 

sowie Informationen darüber, welche Sicherheitsvorkehrungen für bestimmte Webseiten 

getroffen werden, ob eine Seite aktiv betreut wird, oder ob eine Seite ein E-Commerce-

Angebot bereithält.  

 

Für die Markenrecherche im Internet bietet sich an: 

 

 https://dpinfo.dpma.de/ (Deutsche Marken) 

 http://www.patent.bmwa.gv.at/ (Österreich) 

 http://www.ige.ch (Schweiz) 

 http://oami.eu.int/search/trademark/la/de_tm_search.cfm 

 (Europäisches Markenamt) 

 

Auch Titelschutzregister sind online abrufbar, so etwa: 

 

 Titelschutzanzeiger (www.presse.de) 

 Softwareregister (www.software-register.de). 

 

II. Kennzeichenrechtliche Vorgaben  

 

Domains lösen eine Vielzahl kennzeichenrechtlicher Konflikte aus. Insbesondere kann die 

Registrierung und/oder Nutzung einer Domain mit marken-, namens- oder 

wettbewerbsrechtlichen Vorgaben kollidieren. Im Weiteren werden deshalb die wichtigsten 

Rechtsfragen des Domainerwerbs skizziert. 
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1. Kollisionsrechtliche Vorfragen 

 

Das Markenrecht steht an der Schnittstelle von Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht . 

Kollisionsrechtlich wird das Territorialitätsprinzip  angewendet, obwohl dies mit dem 

wettbewerbsrechtlichen Gedanken des finalen Markteingriffs nicht vereinbar ist. Es 

entscheidet die reine Möglichkeit des technischen Abrufs über das anzuwendende Recht; für 

das Markenrecht gilt folglich das Recht eines beliebigen Abrufstaates.
37

 Die Werbung eines 

Herstellers für ein markenrechtsverletzendes Produkt im Internet macht diesen daher zu einem 

Mittäter, selbst wenn die Werbung unter einer im Ausland registrierten Ă.comñ-Domain 

erfolgt.
38

 Diese starre Haltung wird jedoch zunehmend von Obergerichten durchbrochen. So 

sah das OLG Karlsruhe
39

 zu Recht Anlass, die Anwendung der allgemeinen 

kennzeichenrechtlichen Kollisionsregeln auf Kennzeichenkonflikte im Internet 

einzuschränken. Dabei soll die Einschränkung nicht kollisionsrechtlich, sondern materiell-

rechtlich, durch eine normative Einschränkung des Kennzeichenrechts vorgenommen werden. 

Eine Verletzungshandlung im Inland soll erst dann gegeben sein, wenn die 

Internetinformation einen über die bloße Abrufbarkeit im Inland hinausreichenden 

Inlandsbezug aufweist. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf40 kann das 

Territorialitätsprinzip nicht unbesehen in Domainrechtsfällen übernommen werden. Eine 

inländische Kennzeichenbenutzung kann in der Tat nicht schon allein deshalb bejaht werden, 

weil Internetseiten von jedem Ort der Welt abrufbar sind. Wäre dies der Fall, würde dies zu 

einer uferlosen Ausdehnung des Schutzes nationaler Kennzeichenrechte und zu einer 

unangemessenen Beschränkung der Selbstdarstellung ausländischer Unternehmen führen. 

Daher ist es erforderlich, dass das kennzeichenverletzende Internetangebot einen 

hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug (Ăcommercial effectñ) aufweist. 

 

Ähnliches gilt traditionell schon immer für die nicht-markenrechtlichen Kennzeichenrechte, 

etwa nach §§ 12, 823 BGB. Hier soll der Grundsatz des bestimmungsgemäßen Abrufs zum 

Tragen kommen.
41

 Demnach ist nicht das Recht jedes Abrufstaates, sondern nur das Recht 

desjenigen Staates zu beachten, dessen Staatsangehörige zu den intendierten Nutzern des 

Angebots zählen.  

                                                 
37

 KG, CR 1997, 685 = K&R 1998, 36 = NJW 1997, 3321 ï Concert Concept. 
38

 Österreichischer Oberster Gerichtshof, GRUR Int. 2002, 265. 
39

 OLG Karlsruhe, MMR 2002, 814 mit Anm. Mankowski.  
40

 OLG Düsseldorf, Urteil v. 22.4.2008 ï I 20 U 140/07. 
41

 So etwa OLG Karlsruhe, K&R 1999, 423 ï Bad-Wildbad.com. 
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Zu klären ist dann, ob die Verbreitung nicht nur zufällig, sondern gewollt in dem Land erfolgt 

ist. Die ĂBestimmungñ einer Homepage ist aber in vielen Fªllen nur schwierig festzustellen. 

Als Ansatzpunkte werden herangezogen 

 

 die Sprache der Website
42

 (problematisch ist insofern die englische 

Sprache), 

 die Staatsangehörigkeit von Kläger und Beklagtem,
43

 

 die Verwendung von Währungen,
44

 

 Werbung für die Website im Land,
45

 

 der Geschäftsgegenstand betrifft typischerweise auch das Land.46 

 

Wichtig sind Disclaimer auf der Homepage, die darauf verweisen, dass sich die Homepage 

nur an Kunden aus bestimmten Ländern richtet. Die Wirksamkeit eines solchen Disclaimers 

ist aber gerade hinsichtlich der Domainfrage mehr als zweifelhaft.
47

 Der BGH hat nun einen 

solchen Disclaimer im Rahmen einer Streitigkeit über die Lieferung einer Online-Apotheke 

für zulässig erachtet.
48

 

 

Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts ergibt sich aus § 32 ZPO, sofern nicht der 

allgemeine Gerichtsstand des § 12 ZPO (Wohnsitz des Beklagten) in Betracht kommt. Für 

den deliktischen Gerichtsstand des § 32 ZPO wird darauf abgestellt, wo die Domain über das 

Internet abrufbar ist.
49

 Für die internationale Zuständigkeit  werden die Zuständigkeitsregeln 

der ZPO analog angewendet, sofern nicht bi- oder multilaterale Staatsverträge (insbesondere 

die VO 44/2001) zur Anwendung kommen.
50

 Die Verordnung Nr. 44/2001 über die 

gerichtliche Zuständigkeit geht ähnlich von einem allgemeinen Gerichtsstand am Wohnsitz 

des Beklagten (Art. 2) und vom deliktischen Gerichtsstand am Handlungs- oder Erfolgsort 

                                                 
42

 OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 332, 335; ZUM-RD 2003, 567, 573 ï nimm2.com; OLG Hamm, MMR 

2004, 177 ï nobia.se. 
43

 LG Braunschweig, CR 1998, 364 ï delta.com. 
44

 OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 332, 335; ZUM-RD 2003, 567, 573 ï nimm2.com; OLG Hamm, MMR 

2004, 177 ï nobia.se. 
45

 LG Hamburg, CR 2000, 617 m. Anm. Bettinger = MMR 2000, 763 ï last-minute.com. 
46

 OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 383, 385. 
47

 Siehe dazu KG, GRUR Int. 2002, 448, 449 ï Knoblauch; LG Frankfurt a.M., Urteil v. 10.8.2001, CR 2002, 

222, 223 mit Anm. Dieselhorst; KuR, WRP 2000, 935, 938; Mankowski, MMR 2002, 817, 819. 
48

 BGHZ, 167, 91, 108 = GRUR 2006, 513, 517 = NJW 2006, 2630, 2635. Ähnlich auch LG Köln, NJOZ 2006, 

1506; OLG Hamburg, CR 2006, 278 ï abebooks; OLG München, GRUR-RR 2005, 375 ï 800-flowers. 
49

 LG Köln, Mitt. 2006, 183 ï postbank.com. 
50

 Siehe dazu auch die Überlegungen am Ende des Skriptums. 
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(Art. 5 Nr. 3)
51

 aus. Gerade die Möglichkeit, am Erfolgsort zu klagen, läuft auf einen 

fliegenden Gerichtsstand ähnlich wie im Presserecht hinaus.
52

 Anders argumentiert u.a. das 

OLG Karlsruhe, das darauf abstellt, wo der Domain-Name im Internet bestimmungsgemäß 

abrufbar ist.
53

 Der BGH hat in der Entscheidung Ămaritime.dkò
54

 die Reichweite der 

internationalen Zuständigkeit bei Domainstreitigkeiten klargestellt. Zur Begründung der 

internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte nach Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ reiche es aus, dass 

die Verletzung des geschützten Rechtsguts im Inland behauptet wird und diese nicht von 

vornherein ausgeschlossen ist. Die Zuständigkeit sei nicht davon abhängig, dass eine 

Rechtsverletzung tatsächlich eingetreten ist. Materiellrechtlich sei aber zu beachten, dass 

nicht jedes im Inland abrufbare Angebot ausländischer Dienstleistungen im Internet bei 

Verwechslungsgefahr mit einem inländischen Kennzeichen i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 

kennzeichenrechtliche Ansprüche auslösen könne. Erforderlich sei, dass das Angebot einen 

wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug aufweist.
55

 

 

2. §§ 14, 15 MarkenG  

 

a) Kennzeichenmäßige Benutzung  

 

Seitdem die Domains aus Gründen der Anwenderfreundlichkeit eingeführt worden sind, 

erkannte der Markt rasch das enorme Potential für ein globales Marketing. Domains sind 

heutzutage Marketinginstrume nte, die bewusst zur Kennzeichnung eines Unternehmens 

oder eines Produktes im WWW ausgesucht und eingesetzt werden. Im Übrigen muss auch ein 

Blick auf die vergleichbare Rechtsprechung zur Verwendung von unternehmensbezogenen 

Telegrammen und Telexkennungen vorgenommen werden. Tat sich die ältere Rechtsprechung 

noch mit Einräumung eines kennzeichnungsrechtlichen Schutzes in diesem Bereich schwer,
56

 

                                                 
51

 Zur Anwendbarkeit im Kennzeichenrecht KG, RIW 2001, 611, 613; OLG Karlsruhe, MMR 1999, 604 ï bad 

wildbad; öOGH, GRUR Int. 2000, 795 ï Thousand Clowns.  
52

 So auch OLG Karlsruhe, MMR 2002, 814, 815; OLG München, MMR 2002, 166, 167 = CR 2002, 449, 450 

m. Anm. Mankowski ï literaturhaus.de; OLG Hamburg, MMR 2002, 822 = CR 2002, 837 ï hotel-maritime.dk.; 

siehe auch öOGH, GRUR Int. 2002, 265, 266 ï Red Bull. 
53

 OLG Karlsruhe, MMR 1999, 604 = CR 1999, 783 = AfP 1999, 378; ähnlich auch LG München I, CR 2000, 

464 mit Anm. Röhrborn; ähnlich auch Bettinger, GRUR Int. 1997, 402, 416; Bettinger/Thum, GRUR Int. 1999, 

672; Mankowki, CR 2002, 450, 451; Omsels, WRP 1997, 328, 336 f.; Renck, NJW 1999, 3587, 3592 f.; Eine 

ähnliche Argumentation findet in britischen Entscheidungen, z.B. 800-Flowers Trade Mark (2001) EWCA 

Civom 721 (C.A.).  
54

 BGH, MMR 2005, 239. 
55

 So auch OLG München, MMR 2005, 608. 
56

 Siehe RGZ 102, 89 ï EKA; BGHZ 8, 387 ï Telefonnummern; BGH, GRUR 1955, 481, 484 ï 

Telegrammadressen. 
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ging der BGH in der ĂFernschreiberkennungò-Entscheidung
57

 davon aus, dass jedenfalls die 

Benutzung einer (verwechslungsfähigen) Fernschreibkennung dann in das prioritätsältere 

Kennzeichen eingreife, wenn diese Benutzung kennzeichenmäßig erfolge. Letzteres nahm das 

Berufungsgericht bei der Benutzung einer aus dem Firmenschlagwort bestehenden 

Fernschreibkennung an. Als bedeutsam hat es das Gericht angesehen, dass der 

Fernschreibteilnehmer die Kennung selbst auswähle und damit auch eine Kennung auswählen 

könne, deren Buchstabenzusammenstellung geeignet sei, auf ihn hinzuweisen. Auch die 

Verwendung der Fernschreibkennung auf dem Geschäftspapier rechtfertige es, eine Kennung 

als kennzeichenmäßigen Hinweis auf das Unternehmen zu verstehen.
58

 Auch bei der 

Verwendung eines Namens als Third-Level-Domain handele es sich bei Anwendung dieser 

Gedanken um eine kennzeichenmäßige Benutzung.
59

 Das Recht an einem 

Unternehmenskennzeichen erlischt jedoch mit Aufgabe des Unternehmens, unabhängig von 

einer eventuellen Fortführung der Domain.60 

 

Nach § 16 WZG, dem Vorgänger des Markengesetzes, war die Benutzung eines fremden 

Warenzeichens zulªssig, wenn der Gebrauch Ănicht warenzeichenmªÇigñ erfolgte. Daraus 

wurde von der herrschenden Meinung gefolgert, dass lediglich die kennzeichenmäßige 

Benutzung durch das WZG geschützt sei. Das MarkenG hat diese Beschränkung 

aufgegeben.
61

 ÄÄ 14, 15 MarkenG sprechen nur noch allgemein von der ĂBenutzungò des 

Zeichens, ohne dies zu beschränken. Nicht unter das Marken- und Namensrecht fällt 

allerdings die bloße Namensnennung: So darf z.B. ein FuÇballfan den Namen ĂArminia 

Bielefeldò als Suchbegriff im Internet verwenden.
62

 Diese Benutzung steht der (ebenfalls 

freien) Nennung des Namens in Presseveröffentlichungen, im Index eines Sportbuchs oder als 

Stichwort in einem Lexikon gleich. Erlaubte schlichte Namensnennung ist also gegeben, 

wenn für jedermann deutlich ist, dass nicht der Namensträger selbst spricht, sondern Dritte 

über ihn berichten.  

 

b) Benutzung im geschäftlichen Verkehr 

 

                                                 
57

 BGH, GRUR 1986, 475; vgl. hierzu auch OLG Hamburg, GRUR 1983, 191. 
58

 Ähnlich auch US-amerikanische Entscheidungen wie Morrim vom Midco Communication, 726 F Supp. 1195 

(D Minn. 1989). 
59

 LG Duisburg, MMR 2000, 168 = NJW-CoR 2000, 237 (Leits.). 
60

 Wobei diese Fortführung jedoch als Unternehmensschlagwort selbständig ein Unternehmenskennzeichenrecht 

begründen könnte, BGH, CR 2006, 54 ï seicom.de. 
61

 Anderer Ansicht allerdings Sack, GRUR 1995, 81.  
62

 So LG Detmold ï 2 S 308/96 (unveröffentlicht). 
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Um dem Schutz des MarkenG zu unterfallen, muss die Domain im geschäftlichen Verkehr 

benutzt werden. Sie muss also der Förderung eines Geschäftszweckes dienen oder die 

Teilnahme am Erwerbsleben ausdrücken. Eine Verwendung von Kennzeichnungen durch 

private Anwender fällt damit grundsätzlich nicht in den Schutzbereich des MarkenG.
63

 Eine 

Nutzung der Marke durch Private kann jedoch eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr 

sein, wenn die Nutzung einen gewissen Umfang annimmt und über das hinausgeht, was im 

privaten Verkehr üblich ist.
64

 So liegt nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt eine 

private Verkaufstätigkeit nicht mehr vor, wenn ein eBay Mitglied die privaten 

Verkaufsinteressen einer größeren Anzahl dritter Personen bündelt und damit ein 

Handelsvolumen erreicht, das ihm auf der Handelsplattform eBay eine besondere Beachtung 

verschafft.
65

 Domains, die von juristischen Personen oder Personenhandelsgesellschaften 

gehalten werden, sind nie privat genutzt.66 Im Übrigen ist auch die Vermutung des § 344 Abs. 

1 HGB zu beachten.67 

 

Fraglich ist allerdings, ob die Zuweisung von Domains an Private zum Zwecke des 

Weiterverkaufs an Unternehmen unter das MarkenG fällt. Da die Zuweisung an eine 

Privatperson in der Regel zur rein privaten Nutzung erfolgt, kann das MarkenG nur 

Anwendung finden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine geschäftliche Nutzung 

geplant ist.
68

 Die bloÇe Reservierung einer Domain oder Verwendung mit ĂBaustellenschildñ 

ist noch keine Benutzung im markenrechtlichen Sinne und kann daher auch nicht nach dem 

MarkenG geahndet werden.69 Zur geschäftlichen Benutzung reicht es aus, wenn sich auf der 

streitgegenständlichen Internetseite Werbung befindet.
70

 In dem Angebot des Privatmannes 

zum (entgeltlichen) Rückerwerb kann dann ein Indiz für eine Gewerbsabsicht liegen. 

Zumindest reicht dies für eine vorbeugende Unterlassungsklage aus. Losgelöst vom Merkmal 

des geschäftlichen Verkehrs kann in diesen Fällen subsidiär auf § 12 BGB zurückgegriffen 

werden, sofern es um Unternehmenskennzeichen geht. Bei der Benutzung fremder Marken als 

Teil einer Domain bleibt aber eine empfindliche Schutzlücke. Denn selbst wenn man die 

                                                 
63

 So auch OLG Köln, MMR 2002, 167 = CR 2002, 285 = K&R 2002, 319 ï lotto-privat.de; LG München I, 

MMR 2008, 267 ï studi.de.; LB Berlin, MMR 2008, 484 ï naeher.de. 
64

 LG Berlin, GRUR-RR 2004, 16. 
65

 OLG Frankfurt a.M., GRUR 2004, 1042. 
66

 BGH, WRP 2007, 1193 ï Euro Telekom. 
67

 OLG Hamburg, MMR 2006, 476 ï metrosex. 
68

 Siehe auch Kur, Festgabe Beier 1996, 265, 273. 
69

 BGH, Urteil v. 13.3.2008 ï I ZR 151/05 ï metrosex. 
70

 LG Hamburg, MMR 2000, 436 ï luckystrike. 
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Reservierung einer solchen Domain als Benutzung im Sinne von § 14 MarkenG ansieht,
71

 

lassen sich hinsichtlich der Verwechslungsgefahr keine Aussagen zur Waren-

/Dienstleistungsähnlichkeit machen. 

 

c) Verwechslungsgefahr 

 

Benutzt jemand unbefugt eine Domain, die das Kennzeichen eines anderen Unternehmens 

oder ein ähnliches Zeichen gem. § 5 Abs. 2 MarkenG enthält und schafft er dadurch eine 

Verwechslungsgefahr, so kann er auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (§§ 14, 

15 Abs. 2 und 4 MarkenG).
72

 Aber auch ohne Verwechslungsgefahr ist es Dritten untersagt, 

fremde Zeichen zu benutzen, sofern es sich um im Inland bekannte 

Unternehmenskennzeichen handelt und durch die Nutzung des fremden Zeichens deren 

Unterscheidungskraft oder Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise 

ausnutzt oder beeinträchtigt werden (§ 15 Abs. 3 MarkenG). Handelt der Schädiger 

vorsätzlich oder fahrlässig, so ist er dem Inhaber der Bezeichnung zum Ersatz des 

entstehenden Schadens verpflichtet (§ 15 Abs. 5 MarkenG). Ein Betriebsinhaber haftet für 

Fehlverhalten seiner Angestellten oder Beauftragten (§ 15 Abs. 6 i.V.m. § 14 Abs. 7 

MarkenG). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den 

in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der 

Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der 

älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren 

Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt.
73

 Folge dieser 

Wechselwirkung ist es, dass bei Warenidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der 

Zeichen selbst erforderlich ist, um Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem 

größeren Warenabstand.
74

 

                                                 
71

 Dafür Ubber, WRP 1997, 497, 507; ähnlich jetzt auch BGH, WRP 2003, 1215 ï maxem.de; dagegen mit guten 

Gründen OLG Dresden, CR 2001, 408 ï kurt-biedenkopf.de; OLG Köln, MMR 2002, 167 ï lotto-privat.de; OLG 

Karlsruhe, MMR 2002, 118 ï dino.de; LG München I, 17 HKO 16815/03 ï sexquisit.de.; Bücking, NJW 1997, 

1886, 1888; Völker/Weidert, WRP 1997, 652, 657; OLG Hamburg, GRUR-RR 2006, 14 ï metrosex.de. 

Eigenartig die Hinweise des BGH, MMR 2005, 534 ï welt. Dort will der BGH einen Schutz gegen die 

Registrierung nur zulassen, wenn damit eine erhebliche Beeinträchtigung des NamensrechtNamensrechts 

verbunden ist.  
72

 Mittelbare Verwechselungsgefahr Verwechslungsgefahr reicht aus; siehe die Entscheidung des United States 

District Court, N.D. Illionois vom 17.7.1996 in Sachen Actmedia Inc. VOM Active Media International, Civil 

Docket Nr. 96C3448, 1996 WL 466527 (N.D. Ill.); vgl. Zur Verwechslungsgefahr bei Marken: § 14 MarkenG. 
73

 EuGH, NJW 1999, 933 ï Canon; BGH, GRUR 2000, 608 = NJW-RR 2000, 1202 = WRP 2000, 529, 531 ï 

ARD1; BGH, GRUR 2000, 506 = NJW-RR 2000, 856 = WRP 2000, 535 ï Attachè/Tisserand. 
74

 OGH, 4 Ob 238/04k ï sexnews.at (unveröffentlicht). 
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Überträgt man diese Vorgaben auf das Internet, so kann jedes Unternehmen nach § 15 Abs. 2 

und 4 MarkenG die Verwendung ihres Kennzeichens in einer Internet-Adresse durch einen 

Konkurrenten verbieten. Das Konkurrenzverhältnis kann bereits dadurch zustande kommen, 

dass der Eindruck entsteht, Markenrechtsinhaber und Domaininhaber könnten 

zusammenarbeiten. Auch die ansonsten privilegierte Benutzung einer Marke gem. § 23 Nr. 3 

MarkenG, um auf den Vertrieb von Ersatzteilen hinzuweisen, stellt eine Markenverletzung 

dar, wenn die verletzte Marke lediglich mit dem Zusatz ĂErsatzteileñ als Domain gef¿hrt 

wird, da eine solche Nutzung nicht notwendig im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG ist, weil auch 

eine andere Domainbezeichnung gewählt werden könnte.75 Gefährlich sind Verweise auf der 

Homepage. Eine Zurechnung liegt bereits darin, dass der User die Homepage ï etwa aufgrund 

von Links oder Frames zu branchennahen Unternehmen ï mit dem Rechteinhaber verbindet.76 

Selbst wenn keine Links vorhanden sind, soll ein Verweis auf eine fremde Website zur 

Zurechnung ausreichen.77 Bei Serienzeichen reicht im Übrigen bereits das gedankliche in 

Verbindung bringen der j¿ngeren mit der ªlteren Marke, so z.B. der Domain Ăimmobilien24ñ 

mit der Deutschen Bank 24.78 Erforderlich ist bei grenzüberschreitenden Fällen, dass diese 

einen wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug aufweisen.79 Bei Gleichnamigkeit kann die 

Verwechslungsgefahr durch klarstellende Hinweise auf der ersten Seite der Homepage 

ausgeschlossen werden.80  

 

Bei Branchenverschiedenheit der Unternehmen bzw. der durch die Marken angesprochenen 

Verkehrskreise scheidet eine Verwechslungsgefahr i.d.R. aus.
81

 Dies gilt insbesondere für 

lediglich registrierte Domains, bei denen ein Bezug zu einer Branche fehlt.
82

 Allerdings ist 

auch nicht-konkurrierenden Unternehmen nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 1, 2, 15 Abs. 3 MarkenG die 

Benutzung fremder bekannter Kennzeichen als Bestandteil ihrer Adresse verboten, soweit 

                                                 
75

 LG Düsseldorf, CR 2007, 118 = GRUR-RR 2007, 14 = NJW-RR 2007, 617 = ITRB 2007, 54 ï cat-

ersatzteile.de. 
76

 Siehe zur Verwechslungsgefahr durch Links auf Homepages der gleichen Branche LG Mannheim, MMR 

2000, 47; Ferner zur Zeichenähnlichkeit bei identischen Dienstleistungen LG München, CR 2007, 536 ï 

GoYellow. 
77

 LG Berlin, 16 O 236/97 (unveröffentlicht). 
78

 BGH, NJW-RR 2002, 829 Bank 24. 
79

 BGH, NJW 2005, 1435 ï maritime.dk. 
80

 BGH, GRUR 2007, 259, 260 ï solingen.info. 
81

 OLG Frankfurt a.M., MMR 2000, 486 = WRP 2000, 772. 
82

 Anderer Ansicht aber LG Düsseldorf, CR 1996, 325 ï epson. Das LG wollte auf die Prüfung der 

Produktähnlichkeit in diesen Fällen gänzlich verzichten; ähnlich auch OLG Rostock, MMR 2001, 128; LG 

München I, NJW-CoR 1998, 111; LG Bochum ï 14 O 152/97 ï hellweg; Biermann, WRP 1999, 999; Wagner, 

ZHR 1998, 712 f. Anderer Ansicht aber zu Recht Bettinger, in: Mayer-Schönberger u.a. (Hg.), Das Recht der 

Domains, Wien 2001, 138, 147 f.; Fezer, WRP 2000, 669. 
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dies zu einer Ausnutzung der Wertschªtzung (ĂRufausbeutungñ) bzw. zu einer Behinderung 

führt.  

 

Hinsichtlich der Rufausbeutung reicht es aus, dass der/ein Internet-Nutzer zum Aufrufen 

einer Homepage verleitet wird, für die er sich sonst ï ohne die inkriminierte 

Kennzeichenverwendung ï nicht entschieden hätte. Dies gilt jedenfalls bei bekannten 

Kennzeichen.
83

 Kritisch ist allerdings zu vermerken, dass die bloße Ausnutzung einer 

erhöhten Aufmerksamkeit noch keine Rufausbeutung darstellt. Dazu müsste durch die 

Domainnutzung auch die Wertschätzung der eigenen Produkte des Domaininhabers gesteigert 

worden sein. Doch müsste man hierzu die jeweilige Homepage des Domaininhabers und die 

dort angekündigten Produkte betrachten. 

Eine Behinderung der unternehmerischen Ausdehnung wird bejaht, wenn der Domainname 

für den Inhaber des Kennzeichens blockiert ist.
84

 Eine Registrierung ohne sachlichen Grund 

gilt als vorwerfbar.
85

 Ähnliches gilt für unmittelbare Umleitung einer Website auf eine andere 

zentrale Homepage des Domaininhabers.
86

 Auch die Massenregistrierung von Domains mit 

Bezug auf bekannte Kennzeichen (sog. Domain Name Trafficking) reicht aus.
87

 Ähnliches gilt 

für die Inanspruchnahme deutlich über den Registrierungskosten liegender Vergütungen für 

die Übertragung der Domain auf den Markenrechtsinhaber (sog. Cyber-Squatting).
88

 

Ausreichen soll es ferner, wenn für die Kunden der Markenrechtsinhaberin durch die fehlende 

Benutzung der konnektierten Website der Eindruck entstehen könnte, die Inhaberin stecke in 

geschäftlichen Schwierigkeiten.
89

  

 

Das OLG Hamm
90

 hat in der ĂKruppò-Entscheidung allerdings trotz der Verschiedenheit der 

Branchen ï Stahlindustrie contra Online-Agentur ï nicht nur die Verwässerungs -, sondern 

auch die Verwechslungsgefahr aufgrund der überragenden Verkehrsgeltung des 

Unternehmens Krupp, das, so der Senat, für eine ganze Epoche deutscher Industriegeschichte 

stehe und fast zum Synonym für die Stahlindustrie schlechthin geworden sei, bejaht.  

                                                 
83

 OLG München, K&R 1998, 363 = NJW-RR 1998, 394 = MMR 1998, 668 ï Freundin; OLG Karlsruhe, WRP 

2000, 900 = ZUM 1998, 944 = MMR 1999, 171 ï Zwilling; OLG Düsseldorf, WRP 1998, 343 = NJW-

WettbewerbsR 1999, 626 ï UFA; OLG Hamburg, MD 2001, 315; ähnlich LG München I, 4 HKO 14792/96 

(unveröffentlicht); LG Hamburg, 315 O 478/98 (unveröffentlicht); LG Mannheim, K&R 1998, 558 ï Brockhaus; 

LG München I, MMR 2003, 677 ï freundin.de.  
84

 OLG Dresden, K&R 1999, 133, 136; LG Hamburg, MD 2001, 376; LG Köln, 31 O 55/99. 
85

 OLG München, MMR 1998, 668, 669; OLG Karlsruhe, MMR 1999, 171, 172. 
86

 OLG München, MMR 2000, 100, 101.  
87

 OLG München, MMR 2000, 100, 101; LG Hamburg, 315 O 417/98 (unveröffentlicht). 
88

 LG München I, CR 1998, 434; LG Bonn, 1 O 374/97 (unveröffentlicht).  
89

 LG Bremen, MMR 2000, 375. 
90

 OLG Hamm, MMR 1998, 214 mit Anm. Berlit. 
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Für das deutsche Recht ist bei einem solchen Kennzeichenschutz das besondere 

Freihaltebedürfnis der Mitbewerber zu bedenken. Adressen sind im Internet ein knappes 

Gut; dies gilt vor allem für die Angaben auf der Second-Level-Domain.91 Schon für den 

früheren Ausstattungsschutz nach § 25 WZG ging die Rechtsprechung davon aus, dass bei 

einfachen Beschaffenheits- und Bestimmungsangaben ein überwiegendes Freihaltebedürfnis 

der Allgemeinheit zu bejahen sei.
92

 Geschützt sind daher Unternehmen auf jeden Fall, soweit 

Konkurrenten eine mit ihrer Unternehmenskennzeichnung identische Adresse auf der Second- 

oder Third-Level-Domain-Ebene
93

 verwenden (z.B. Ăibm.deò oder Ăibm.eunet.deò).  

In einem solchen Fall wird das NIC oder der jeweilige Provider häufig auch den Namen 

nachträglich ändern. Streitig ist, ob ein Rechteinhaber gegen ähnlich lautende Domains 

vorgehen kann. Ein Teil der Rechtsprechung lehnt dies ab. So hat das OLG Frankfurt in 

seiner Entscheidung vom 13. Februar 1997
94

 betont, dass eine registrierte Online-Adresse 

lediglich einer identischen Verwendung durch einen anderen entgegenstehe, so dass schon 

durch geringfügige Abwandlungen oder Zusätze die tatsächliche Sperrwirkung überwunden 

werden könne. Hier gilt jedoch m.E. die allgemeine Rechtsprechung zur 

Verwechslungsgefahr.
95

  

 

In Anwendung dessen hat das LG Koblenz die Nutzung des Domainamens 

Ăallesueberwein.deñ trotz eines einstweiligen Verbotes der Domain Ăalles-ueber-wein.deñ 

nicht verboten.
96

 Ähnlich großzügig argumentierte das LG Düsseldorf, das zwischen ĂT-

Onlineñ und der Domain Ădonline.deñ eine Verwechslungsgefahr aufgrund der geringen 

Kennzeichenkraft der Bezeichnung ĂT-Onlineñ verneint hat.
97

 Verwechslungsfähig ist auch 

die Domain Ăsiehan.deñ im Vergleich zum Firmenschlagwort ĂSieh an!ñ.
98

 Auch die Domain 

Ăkompit.deò wurde als verwechslungsfªhig mit dem Unternehmenskennzeichen und der 

Marke Ăcombitò angesehen.
99

 Verneint wurde die Verwechslung zwischen der Domain 

                                                 
91

 Aus diesem Grund besteht auch kein schutzwürdiges Interesse eines Kennzeicheninhabers an der Erlangung 

sämtlicher, mit dem eigenen Kennzeichen verwechslungsfähiger Domains, vgl. OLG Hamm, MMR 2007, 391. 
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 BGH, GRUR 1960, 541 ï ĂGr¿ne Vierkantflascheò; GRUR 1960, 83 ï ĂNªhrbierò; GRUR 1971, 305, 308 ï 

ĂKonservendosen II; GRUR 1979, 470 ï ĂRBB/RBTò. 
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 Siehe LG Duisburg, MMR 2000, 168 = NJW-CoR 2000, 237 (Ls.) ï kamp-lintfort.cty.de. 
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 OLG Frankfurt a.M., WRP 1997, 341 f.  
95

 ÖOGH, GRUR Int. 2002, 450; OLG Düsseldorf, MMR 2004, 491 ï mobell.de; so auch Biermann, WRP 1999, 

999, 1000; ähnlich auch Bettinger, GRUR Int. 1997, 402, 415; Kur, CR 1996, 590, 593; Viefhues, NJW 2000, 

3239, 3241; Ernstschneider, Jur PC WebDok. 219/2002. 
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 LG Koblenz, MMR 2000, 571. 
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 LG Düsseldorf, 34 O 56/99 (unveröffentlicht). Anders aber LG Frankfurt a.M., 2-06 O 409/97 

(unveröffentlicht) zum Fall t-online versus t-offline. 
98

 OLG Hamburg, MMR 2002, 682 ï siehan = CR 2002, 833 mit Anm. Florstedt . 
99

 OLG Hamburg, MMR 2006, 226. 
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Ăpizza-direkt.deñ und der (als fast beschreibend angesehenen) Marke Ăpizza-directñ.
100

 

Ebenso verneint wurde eine Markenrechtsverletzung bei der Internetdomain Ămbp.deñ im 

Verhªltnis zur Marke ĂMB&Pñ
101
, sowie bei der Domain Ătest24.deñ; hier bestehe keine 

Verwechselungsgefahr mit der Wort-Bild-Marke Ătestñ der Stiftung Warentest, da das Wort 

Ătestñ allein (ohne die gesch¿tzten grafischen Elemente) nicht eindeutig auf die Stiftung 

Warentest hinweise.102 Anders sieht es das OLG Rostock in der Entscheidung Ămueritz-

online.deñ.
103

 Hiernach soll ein Markenrechtsverstoß vorliegen, wenn Domain-Name und 

Marke sich nur in Umlauten und der Groß-/Kleinschreibung unterscheiden. Auch wurde eine 

Verwechslungsgefahr zwischen ĂIntershopñ und ĂIntershoppingñ bejaht,
104

 sowie zwischen 

ĂG-Mailñ und ĂGMailñ105. Das OLG Hamburg stellt auf die klangliche Ähnlichkeit ab, weil 

Domains auch in mündlichen Gesprächen genannt werden, und bejahte mit dieser 

Begründung die Verwechslungsfähigkeit von Ăbe-mobile.deñ zu ĂT-Mobileñ.
106

 Der Schutz 

geht im Übrigen auch in Richtung Umlautdomains. So hat das LG Köln
107

 z.B. dem 

Domaininhaber von Ătouristikbºrse24.deñ die Nutzung als Domain-Grabbing untersagt.  

 

d) Gleichnamigkeit 

 

Fraglich ist, ob ein in lauterer Weise aus dem eigenen Namen abgeleiteter Domain-Name 

benutzt werden darf, wenn er mit einer anderen Bezeichnung kollidiert. Teilweise wird in der 

Literatur hierzu auf das Recht der Namensgleichen abgestellt (§ 23 Nr. 1 MarkenG).
108

 Dies 

hätte zur Folge, dass derjenige, der zuerst seine Domain hat registrieren lassen, zum Zuge 

kommt. Ihm gegenüber hätte auch der Inhaber eines prioritätsälteren Kennzeichens, der die 

Domain noch nicht hat registrieren lassen, nur dann Unterlassungsansprüche, wenn die 

Benutzung des Domain-Namens gegen die guten Sitten verstößt.  

Dagegen haben das LG Bochum und das OLG Hamm109 als Berufungsinstanz entschieden, 

dass der Inhaber eines bekannten Firmenschlagwortes aufgrund der hier erfolgten Anwendung 
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 OLG Hamm, NJW-RR 1999, 632. 
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 OLG München, MMR 2002, 170 ï mbp.de. 
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 OLG Hamburg, MMR 2003, 669.  
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 Kur, Festgabe Beier 1996, 265, 276. 
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 OLG Hamm, MMR 1998, 214 mit Anm. Berlit. 
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des Gleichnamigenrechts aus dem Kennzeichenrecht gegenüber dem prioritätsjüngeren 

Anwender bei Gleichnamigkeit einen Unterlassungsanspruch hat. Der 

Einzelhandelskaufmann hatte seinen Familiennamen, der mit dem schon vorhandenen 

Firmenschlagwort identisch war, als Domain-Namen gewählt. Das Gericht hielt es nach 

Abwägung der Interessen für zumutbar, dass er seine Adresse durch Hinzufügen 

geringfügiger Zusätze, die die ursprüngliche Kennzeichnungskraft nicht aufheben, ändert. Auf 

die von ihm gewählte Domain-Adresse musste er in jedem Fall verzichten, um eine 

Verwechslungs- bzw. Verwässerungsgefahr zu vermeiden.110  

 

Handelt es sich allerdings nicht um eine bekannte Firma (wie bei der Bezeichnung ĂKruppñ 

im Falle des OLG Hamm), gilt der Grundsatz Ăfirst come, first servedñ zu Gunsten 

desjenigen, der einen mit einer Firma identischen Familiennamen als erster als Domain hat 

registrieren lassen.
111

 Diese Rechtsprechung ist von anderen Gerichten fortentwickelt worden, 

etwa im Hinblick auf den Firmennamen ĂWolfgang Joopñ.
112

 Diese Grundsätze gelten jedoch 

nur im Hinblick auf bekannte Marken oder Unternehmenskennzeichen, nicht für kleine 

Unternehmen und deren Namen.
113

 Das OLG Koblenz vertritt die Auffassung, dass auch bei 

normalen Stªdtenamen bei Gleichnamigkeit das Prinzip Ăfirst come, first servedñ gelten 

soll.
114

  

 

Dies hat auch der BGH in der Entscheidung Hufeland bekräftigt.
115

 Wenn zwei Unternehmen 

die mit ihrem Firmenschlagwort identische Internetadresse begehren, liege ein Fall der 

Gleichnamigkeit vor. Dies habe zur Folge, dass bei der Vergabe weiterhin das 

Prioritätsprinzip gilt und die Domain jenem Unternehmen zusteht, das zuerst die Anmeldung 

vorgenommen hat. Daran ändere sich auch nichts, wenn das derzeit bei der Vergabestelle 

eingetragene Unternehmen nur regional tätig ist.  

 

Das OLG Stuttgart hat diese Überlegungen dann wieder relativiert.116 Streiten zwei Parteien 

um eine mit ihrem Unternehmensnamen identische Webadresse (so genanntes Recht der 

Gleichnamigen) sei zwar grundsätzlich auf das Prioritätsprinzip abzustellen, wonach 

                                                 
110

 So auch in der Schweiz siehe Schweizerisches Bundesgericht, MMR 2005, 366 mit Anm. Mietzel ï 

www.maggi.com. 
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 LG Paderborn, MMR 2000, 49. 
112

 LG Hamburg, MMR 2000, 6220 mit Anm. Bottenschein. 
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 Siehe LG Paderborn, MMR 2000, 49 = ZUM-RD 2000, 344. 
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2006, 248. 
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 BGH, WRP 2006, 238. 
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 Urteil v. 26.7.2007 ï 7 U 55/07.  
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demjenigen Namensträger die Domain zusteht, der sie als Erster bei der Vergabestelle 

registriert hat. Innerhalb der vorzunehmenden Interessenabwägung haben jedoch auch andere 

Fakten Berücksichtigung zu finden, die dazu führen können, dass dem Prioritätsälteren die 

Adresse doch nicht zusteht. Dem tatsächlichen Domaininhaber stehe die Kennung z.B. nicht 

zu, wenn er durch die Reservierung etwas suggeriere, was nicht der Realität entspreche. 

Dies sei der Fall, wenn der Anmelder eine Domain mit dem Schlagwort 

ĂUnternehmensgruppeñ in Verbindung mit seinem Namen wªhle, aber ¿ber gar keine 

derartige Gruppe verfüge. Im Rahmen der Interessensabwägung seien auch weitere 

tatsächliche Faktoren zu berücksichtigen. So etwa, ob ernsthaft damit zu rechnen sei, dass der 

Domaininhaber bei fehlendem Content die Adressen mit Inhalt ausstatten wird. Dabei sei 

auch die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung des Domaininhabers von Bedeutung. 

 

Denkbar wäre auch eine Lösung über eine Abgrenzungsvereinbarung (sog. Domain-Name-

Sharing117), aufgrund derer für beide Kennzeichenrechtsinhaber ein einheitliches Portal 

geschaffen wird (siehe etwa Ăhttp://www.winterthur.chñ). Der BGH hat in der Vossius-

Entscheidung
118

 über solch alternative Lösungsmöglichkeiten nachgedacht. Die Gefahr der 

Verwechslung könne bei Gleichnamigkeit auch auf andere Weise ausgeschlossen werden. 

Man könne als Domaininhaber zum Beispiel durch Hinweis auf der zentralen Einstiegsseite 

deutlich machen, dass es sich nicht um das Angebot des klagenden Namensinhabers handele. 

Zweckmäßigerweise könne man angeben, wo das Angebot des Namensträgers im Internet zu 

finden sei. Allerdings gelte dies nicht, wenn die berechtigten Interessen des Namensträgers 

das Interesse des Domaininhabers deutlich überwiegen. Diese Entscheidung gilt jedoch in der 

obergerichtlichen Entscheidungspraxis als Sonderfall.  

 

Unklar ist die Reichweite von § 24 Markengesetz und dem dort enthaltenen Einwand der 

Erschöpfung in Bezug auf Domainregistrierungen. Der BGH hat in der Entscheidung Aidol119 

darauf hingewiesen, dass der Grundsatz der Erschöpfung auch das Ankündigungsrecht 

umfasse. Insofern dürften Waren, die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei ihrem 

Weitervertrieb durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden.120 Für das 

Ankündigungsrecht sei es nicht erforderlich, dass der Händler im Zeitpunkt seiner Werbung 

die betreffende Ware bereits vorrätig hat. Ausreichend sei vielmehr, dass der Händler über die 

                                                 
117

 Ausführlich zum Domain-Name-Sharing vgl. Haar/Krone, Mitt. 2005, 58 ff. 
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 BGH, MMR 2002, 456 mit Anm. Hoeller = CR 2002, 674 mit Anm. Koschorreck. 
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 WRP 2007, 1095. 
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 Siehe dazu auch EuGH; GRUR Int. 1998, 140 = WRP 1998, 150 ï DIOR; GRUR Int. 1999, 438 = WRP 
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Ware im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung der Rechte des 

Markeninhabers verfügen könne. 121 Ein Ankündigungsrecht lehnt der BGH allerdings ab, 

wenn die konkrete Bezugnahme auf Originalprodukte erfolge. Insofern wird man eine 

Domain nicht unter Berufung auf den Erschöpfungsgrundsatz verwenden können, wenn die 

markenbezogene Domain unternehmensbezogen verwendet wird. 122 Ähnlich wird es der Fall 

sein, wenn überhaupt keine Originalprodukte auf der Seite angeboten werden. Im Übrigen 

lässt § 24 Abs. 2 MarkenG auch zu, dass der Inhaber der Marke aus berechtigten Gründen 

trotz Erschöpfung der Benutzung der Marke widersprechen kann. Dies gilt insbesondere, 

wenn eine Handelsbeziehung zwischen dem Domainverwender und dem 

Kennzeichenrechtsinhaber vorgetäuscht wird.123 

 

e) Gattungsbegriffe 

 

Literatur:  

Abel, Generische Domains. Geklärte und ungeklärte Fragen zur Zulässigkeit beschreibender 

second-level-Domains nach dem Urteil des BGH vom 17.05.2001 ï mitwohnzentrale.de, in: 

WRP 2001, 1426; Beater, Internet-Domains, Marktzugang und Monopolisierung 

geschäftlicher Kommunikationsmöglichkeiten, in: JZ 2002, 275; Buchner, generische 

Domains, GRUR 2006, 984; Ernst, Zur Zulässigkeit der Verwendung von Gattungsbegriffen 

und Branchenbezeichnungen als Domains, in: MMR 2001, 181; Ernst, Gattungsnamen als 

Domains, in: DuD 2001, 212; Essl, Freihaltebedürfnis bei generischen und beschreibenden 

Internet-Domains? In: öBl 2000, 100; Fraiss, Domain-Grabbing von Gattungsbegriffen nur 

bei Verkehrsgeltung! Rdw 2004, 203; Härting, Zur Zulässigkeit der Verwendung 

beschreibender Angaben, in: BB 2001, 491; Mietzel/Hero, Sittenwidriger Domainhandel: Gibt 

es die ĂHinterhaltsdomainñ?, in: MMR 2002, 84; Müller, Internet-Domains von 

Rechtsanwaltskanzleien, in: WRP 2002, 160; Renck, Scheiden allgemeine Begriffe und 

Gattungsbegriffe als Internet-Domain aus?, in: WRP 2000, 264; Schröder, Zur Zulässigkeit 

von Gattungsbezeichnungen als Domains, in: MMR 2001, 238; Sosnitza, Gattungsbegriffe als 

Domain-Namen im Internet, in: K&R 2000, 209; Thiele/Rohlfing, Gattungsbezeichnungen als 

Domain-Names, in: MMR 2000, 591; Wendlandt, Gattungsbegriffe als Domainnamen, in: 

WRP 2001, 629. 

 

Schwierig ist schließlich auch die Frage, ob Gattungsbegriffe und beschreibende Angaben 

als Domain-Namen registriert werden können.
124

 Solche Angaben könnten markenrechtlich 

wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder wegen eines 

besonderen Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nie einer Person zugewiesen 
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 Siehe dazu auch BGH, GRUR 2003, 807, 879 f. ï Vier Ringe über Audi.  
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 Siehe dazu auch LGt Hamburg, MITT. 2001, 83 zur Verwendung der Bezeichnung Ferrariïofficialï
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werden. Zulässig ist daher die Verwendung von Domains wie Ăanwalt.deò, Ămesse.deò oder 

Ănotar.deò.125  

Allerdings ist in all diesen Fällen zu beachten, dass die Kennzeichnung nicht gegen andere 

standes- oder wettbewerbsrechtliche Vorgaben verstoßen darf. So wäre die Benutzung des 

Kennzeichens ĂAnwaltò einem Anwalt vorbehalten. Ein Nicht-Anwalt würde gegen 

Standesrecht oder, wegen der damit verbundenen Kanalisierung von Kundenströmen, gegen 

§§ 3, 4 Nr. 10 UWG bzw. §§ 3, 5 UWG verstoßen.  

In diesem Sinne hat auch das OLG Frankfurt
126

 betont, dass bei rein beschreibenden und 

daher freihaltebed¿rftigen Begriffen wie ĂWirtschaftò und ĂWirtschaft-Onlineò ein 

markenrechtlicher Schutz nicht in Betracht komme. Allenfalls aus §§ 3, 4 Nr. 10 UWG bzw. 

§§ 3, 5 UWG könnten sich Grenzen für die Wahl solcher Beschreibungen ergeben. Zu 

beachten sei dabei vor allem die ĂKanalisierungsfunktionò der Domain-Namen, sofern der 

User der Einfachheit halber das Online-Angebot mit der umfassendsten Adressbezeichnung 

wähle und anderen Angeboten keine Beachtung mehr schenke. Dieser Effekt sei aber 

ausgeschlossen, wenn die Online-Adresse lediglich in der Werbung des jeweiligen 

Unternehmens benutzt werde. Im Übrigen müsse auf die besonderen Nutzergewohnheiten 

abgestellt werden.  

 

Das OLG Hamburg, das über die Domain Ămitwohnzentrale.deò zu entscheiden hatte, schloss 

eine entsprechende Anwendung der Regelung des § 8 MarkenG auf die Domainregistrierung 

ebenfalls aus.
127

 Bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung kam es aber zu einem anderen 

Ergebnis als die vorgenannte Entscheidung. Es sah die Verwendung der Domain durch einen 

Verband von Wohnungsvermittlungsagenturen unter dem Gesichtspunkt der Kanalisierung 

von Kundenströmen als wettbewerbswidrig an. Kunden, die sich das Leistungsangebot im 

Bereich der Mitwohnzentralen erschlieÇen wollten, w¿rden durch die Domain Ăabgefangenò. 

Zur Begründung ging das Gericht auf die Nutzergewohnheiten bei der Suche nach 

Internetangeboten ein. Ein nicht unerheblicher Teil der Nutzer verwende hierzu nicht nur 

Suchmaschinen, sondern gebe versuchsweise eine Domainadresse mit dem gesuchten 

Unternehmens- oder Markennamen ein. Diese Praxis dehne sich immer mehr auf Branchen-, 

Produkt- und Gattungsbezeichnungen aus. Wesentliche Teile der Verbraucher, die auf diese 
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Weise zu einer Website gefunden hätten, verzichteten aus Bequemlichkeit darauf, 

anschließend nach Alternativangeboten zu suchen. Der Hamburger Linie folgten weitere 

Gerichte, etwa hinsichtlich der Bezeichnungen ĂRechtsanwaltñ,
128

 Ărechtsanwaelte.deñ,
129

 

Ăzwangsversteigerung.deñ
130
, Ăhauptbahnhof.deñ

131
 oder Ădeutsches-handwerk.deñ132. Auch 

zahlreiche Literaturstimmen haben die Hamburger Leitlinien weiterverfolgt.
133 

Andere 

Gerichte widersprachen der Hamburger Linie, zum Beispiel in Bezug auf die Termini 

Ăstahlguss.deñ,
134

 Ălastminute.comñ,
135

 Ăzeitarbeit.deñ,
136

 Ăautovermietung.comñ,
137

 

Ăfahrplan.deñ,
138

 Ăsauna.deñ,
139

 Ărechtsanwalt.comñ
140

 oder Ăkueche.deñ.
141

 Hierbei wurde 

darauf abgestellt, dass für den Tätigkeitsbereich eine Vielzahl beschreibender 

Kennzeichnungen vorhanden waren.
142

 Noch deutlicher ist das OLG Braunschweig in der 

oben genannten Entscheidung, das die Kanalisierung durch Registrierung rein beschreibender 

Domainnamen für sich allein nicht als wettbewerbswidrig angesehen hat.
143

 Das LG Hamburg 

stellt darauf ab, ob der Eindruck entstanden ist, es handle sich um ein Portal für eine originelle 

und neue Leistung. Eine Kanalisierungsgefahr sei ausgeschlossen, wenn interessierte Kreise 

wüssten, dass es diese Leistung von zahlreichen Anbietern gibt.
144

 Das LG Darmstadt hat in 

der oben erwªhnten Entscheidung Ăkueche.deñ darauf abgestellt, ob ein umsichtiger, kritisch 

prüfender und verständiger Verbraucher beim Aufruf der Webseite ohne weiteres erkennen 

kann, dass es sich um das Angebot eines Einzelunternehmens handelt. Die Begründung, dass 

der Internetnutzer den von ihm gewünschten Domainnamen direkt in die Browserzeile 

eingebe, könnte jedoch durch die zunehmende Nutzung von Suchmaschinen, insbesondere der 

Suchmaschine Ăgoogleñ, nicht mehr zeitgemªÇ sein. Eine Untersuchung ¿ber die 

Nutzergewohnheiten der betroffenen Nutzerkreise ist wohl noch nicht durchgeführt worden, 

zumindest wurde eine Abkehr von der Methode der Direkteingabe noch in keinem Urteil 

                                                 
128

 OLG Stuttgart, MMR 2000, 164 in Bezug auf eine Vanity-Nummer, aufgehoben durch BGH, CR 2002, 729.  
129

 LG München I, MMR 2001, 179 m. Anm. Ernst = CR 2001, 128 = K&R 2001, 108 mit Anm. Sosnitza. Zu 

Domains mit Anwaltsbezug siehe auch OLG Celle, MMR 2001, 179; OLG Hamburg, MMR 2002, 824; OLG 

München, MMR 2002, 614.  
130

 LG Köln, MMR 2001, 55.  
131

 LG Köln, MMR 2000, 45 = CR 1999, 649. 
132

 OLG Hamburg, CR 2007, 258. 
133

 Ähnlich auch Bettinger, CR 1997, 273; Sosnitza, K&R 2000, 209, 212; Ubber, WRP 1997, 497. 
134

 OLG Braunschweig, MMR 2000, 610. 
135

 LG Hamburg, CR 200, 617 mit Anm. Bettinger = MMR 2000, 763, 765. 
136

 LG Köln, MMR 2001, 197. 
137

 LG München, MMR 2001, 185.  
138

 LG Köln, 31 O 513/99 (unveröffentlicht). 
139

 OLG Hamm, MMR 2001, 237. Ähnlich bereits LG Münster, 23 O 60/00. 
140

 LG Mannheim, CR 2002, 689 = NJW-RR 2002, 1580 = MMR 2002, 635 (Ls.). Anderer Ansicht OLG 

Hamburg, MMR 2002, 824. 
141

 LG Darmstadt, MMR 2001, 559 (Ls.) = ZUM-RD 2002, 90. 
142

 LG München, MMR 2001, 185.  
143

 OLG Braunschweig, MMR 2000, 610. 
144

 LG Hamburg, MMR 2000, 763, 765. 
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angesprochen. Dies bedeutet, dass weiterhin davon ausgegangen werden muss, dass 

zumindest ein Teil der Internetnutzer (auch) nach dieser Methode vorgehen. 

 

Der BGH hat in Sachen Ămitwohnzentrale.deñ am 17.5.2001 entschieden.
145

 Die 

Verwendung von Gattungsbegriffen sei grundsätzlich zulässig; insbesondere liege keine 

Unlauterkeit im Sinne von § 3 UWG vor. Der Domaininhaber habe nur einen sich bietenden 

Vorteil genutzt, ohne auf Dritte unlauter einzuwirken. Ein Anlass für eine neue Fallgruppe 

speziell für Domains bestehe nicht. Die Parallele zum Markenrecht und dem dortigen 

Freihaltebedürfnis von Gattungsbegriffen sei nicht zu ziehen, da kein Ausschließlichkeitsrecht 

drohe. Grenzen sieht der BGH dort, wo Rechtsmissbrauch drohe, etwa wenn der 

Gattungsbegriff sowohl unter verschiedenen TLDs als auch in ähnlichen Schreibweisen vom 

Verwender blockiert werde. Auch müsse noch geprüft werden, ob die Kennung 

mitwohnzentrale.de nicht eine relevante Irreführungsgefahr heraufbeschwöre, weil der 

Eindruck entstehen könne, dass es sich um das einzige oder maßgebliche Angebot unter der 

Gattungsbezeichnung handle.
146

 Die Notwendigkeit dieser beiden Einschränkungen sind in 

der Literatur mit Recht bezweifelt worden.
147

 Diese Leitlinien hat der BGH in der 

Entscheidung Ăweltonline.deñ bekrªftigt.
148

 Die Registrierung von Gattungsbegriffen sei dem 

Gerechtigkeitsprinzip unterworfen und erfolge nach dem Prinzip Ăwer zuerst kommt, mahlt 

zuerstñ und stelle kein unlauteres Verhalten dar. Im entschiedenen Fall sei gleichfalls 

festzuhalten, dass der Axel Springer Verlag die genannte Domain nicht benötige, da er sich 

bereits unter Ăwelt-online.deñ prªsentiere. 

  

Dennoch machten diese Zusätze die Runde: So hat das LG Düsseldorf
149

 entschieden, dass die 

Verwendung des Gattungsnamens Ăliterat uren.deñ nach Ä 826 BGB sittenwidrig sein kºnnte, 

wenn allein die formalrechtliche Stellung dazu benutzt werden soll, Gewinne zu erzielen, 

deren Höhe nicht mit irgendeiner Leistung des Rechtsinhabers in Zusammenhang steht. Das 

Landgericht Frankfurt sah ï anders als dann die Oberinstanz
150

 ï in dem Angebot, unter der 

Domain Ădrogerie.deñ Subdomains zu erwerben, eine Irref¿hrung im Sinne von § 5 UWG.
151

 

Ähnlich entschied das OLG Nürnberg hinsichtlich der Verwendung der Domain 
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Ăsteuererklaerung.deñ f¿r einen Lohnsteuerhilfeverein.
152

 Das OLG Hamburg verbot die 

Verwendung von Ărechtsanwalt.comñ durch Nicht-Anwälte als irreführend im Sinne von § 5 

UWG.
153

 Für besondere Aufregung haben das LG Dortmund
154

 und das OLG Hamm
155

 

gesorgt, als sie die Verwendung der Domain Ătauchschule-dortmund.deñ wegen impliziter 

Spitzenstellungsbehauptung für unlauter im Sinne von §§ 3, 5 UWG erklärten.
156

 Diese 

Rechtsprechung hat das OLG Hamm dann allerdings jüngst aufgegeben.157 

 

Verboten ist auch die Domain ĂDeutsches-Anwaltverzeichnis.deñ nach Ä 5 UWG, da dadurch 

der falsche Eindruck erweckt wird, das Verzeichnis enthalte die meisten Namen der in 

Deutschland tätigen Anwälte.
158

 Die Domain Ădeutsches-handwerk.deñ kann von erheblichen 

Teilen des Verkehrs dahingehend verstanden werden, dass es sich um eine offizielle Seite 

einer berufsständischen Organisation des deutschen Handwerkes handelt, so dass zumindest 

auf der ersten Seite durch einen deutlichen Hinweis dieser Irreführung begegnet werden muss, 

um wettbewerbsrechtliche Ansprüche abwehren zu können.159 Auch die Verwendung des TLD 

Ă.agñ kann wegen Irref¿hrung verboten sein, wenn eine entsprechende Domain von einer 

GmbH verwendet wird; denn dann müsse ein beträchtlicher Teil des Verkehrs annehmen, es 

handele sich bei dem Domaininhaber um eine Aktiengesellschaft.
160

 Unklar ist die Haltung 

der Gerichte zu Anwaltsdomains, wie Ăanwalt-hannover.deñ oder Ărechtsanwaelte-

dachau.deñ. Zum Teil wird eine solche Domain wegen Irreführungsgefahr generell für 

verboten erachtet.
161

 Teilweise wird bei Verwendung des Singulars Ăanwaltñ von der 

wettbewerbsrechtlichen Unbedenklichkeit ausgegangen.
162

  

Das OLG Stuttgart hat den Begriff ĂNetzñ als nicht schutzfähigen Gattungsbegriff angesehen, 

auch wenn jemand den Nachnamen ĂNetzñ f¿hrt.163 Ähnlich sah die Kölner Justiz die 

Rechtslage bei den Gattungsbegriffen Ăbahnhoefeñ164 und Ămahngerichtñ.165 Für die 
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generischen Umlautdomains gelten ähnliche Regeln. So hat das LG Leipzig166 betont, dass ein 

Hersteller von Waren keinen Anspruch auf Unterlassung der Registrierung oder Nutzung 

einer IDN-Domain hat, die nur Waren beschreibt.  

In Anwendung von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG soll die Registrierung von Gattungsbegriffen 

verboten sein, wenn diese Namen zum Zweck der Behinderung eines Konkurrenten 

angemeldet worden sind.
167

 Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gattungsdomains auf die 

eigene Domain umgeleitet werden. 

 

Keine rechtlichen Probleme sah das OLG Wien bei der Registrierung der Domain Ăkinder.atñ 

im Verhªltnis zu einer (generischen) Wort/Bildmarke Ăkinderñ.
168

 Auch wurde ein 

Unterlassungsanspruch einer juristischen Zeitschrift gegen die Verwendung der Domain 

Ăversicherungsrecht.deñ durch einen Dritten vom LG und OLG Düsseldorf mangels 

Unlauterkeit abgelehnt.
169

 Der BGH hat inzwischen auch keine Probleme mehr in der 

Verwendung der Adressen Ăpresserecht.deñ
170

 und Ărechtsanwaelte-notar.deñ
171

 gesehen; 

diese sei weder irreführend noch verstoße sie gegen anwaltliches Berufsrecht. In Sachen 

Mitwohnzentrale liegt auch die zweite Entscheidung des OLG Hamburg vor.
172

 Hiernach ist 

für die Beurteilung der Frage, ob sich die Verwendung eines generischen Domainnamens 

(hier: Ămitwohnzentrale.deñ) nach Ä 5 UWG als irref¿hrend wegen einer unzutreffenden 

Alleinstellungsberühmung darstellt, nicht allein auf die Bezeichnung der Domain, sondern 

maßgeblich (auch) auf den dahinter stehenden Internetauftritt, insbesondere die konkrete 

Gestaltung der Homepage abzustellen. Der Hinweis eines Vereins, dass auf seiner Homepage 

nur Vereinsmitglieder aufgeführt sind, kann nach den Umständen des Einzelfalls ausreichen, 

um irrtumsbedingten Fehlvorstellungen entgegenzuwirken, die angesichts der generischen 

Domain-Bezeichnung bei Teilen des Verkehrs entstehen können. Eine ausdrückliche 

Bezugnahme auf Konkurrenzunternehmen ist nicht erforderlich. 
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Zu den Gattungsbegriffen zählen im Übrigen lateinische Bezeichnungen nicht. Laut einer 

Entscheidung des LG München173 können lateinische Begriffe durchaus im allgemeinen 

Sprachgebrauch angesiedelt sein. Daraus folge aber nicht automatisch ein Freihaltebedürfnis 

als Gattungsbegriff, da die deutsche Übersetzung nur Personen mit Lateinkenntnissen möglich 

ist, also nur einer Minderheit der Bevölkerung. Demnach hat das LG dem Kläger Recht 

gegeben, der mit Familiennamen Fatum (lat. Schicksal) heißt und die Freigabe der bereits 

reservierten gleichnamigen Webadresse verlangt hatte. 

 

Seit dem 1.3.2004 besteht die Möglichkeit, Domains mit Umlauten registrieren zu lassen. 

Alleine die Registrierung eines bereits registrierten Gattungsbegriffs mit Umlauten stelle 

jedoch noch keine wettbewerbswidrige Handlung dar,174 auch wenn der Begriff mit Umlauten 

einfacher zu erreichen und vom Verkehr gemerkt werden kann. Ein Wettbewerber, der 

Inhaber der Domain ohne Umlaute ist (und somit vor der Registrierungsmöglichkeit von 

Domains mit Umlauten einziger Inhaber des Gattungsbegriffes als Domain war), kann daher 

nicht gegen den neuen Inhaber von Umlautdomains vorgehen. Es handle sich bei einem 

solchen Vorgehen nicht um eine gezielte Behinderung, da der Wettbewerber weiterhin in der 

Lage sei, seine bisherige Domain zu benutzen und daher nicht behindert würde.175 

Zu beachten gilt es, dass eine Domain auch gegen markenrechtliche Angriffe geschützt ist, 

wenn der Verkehr in der Domain überhaupt keine Marke, sondern sogleich einen 

Gattungsbegriff sieht. Dies gilt selbst dann, wenn eine entsprechende europäische Marke 

eingetragen war.
176

 

 

f) Ăcomò-Adressen 

 

Ungeklärt ist die Rechtslage auch bei den Ăcomñ-Adressen. Grundsätzlich kann sich ein 

Markenrechtsinhaber gegen die Verwendung seines Kennzeichens in einer Ăcomñ-Adresse in 

gleicher Weise zur Wehr setzen wie bei einer Ădeñ-Adresse.
177

 Ähnliches gilt für die 

Verwendung anderer gTLDs, wie etwa im Falle von ĂWDR.orgñ f¿r ein Portal zum Thema 

ĂFachjournalismusñ.
178

 Den gTLDs fehlt es an der kennzeichnenden Wirkung; entscheidend 

ist daher die Second-Level-Domain.
179
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Hier drohen oft Kollisionen zwischen den Inhabern ausländischer und deutscher 

Kennzeichnungen, etwa bei Verwendung der Bezeichnung Ăpersil.comò f¿r die (im 

britischen Rechtskreis berechtigte) Unilever. Das Hauptproblem liegt in diesen Fällen in der 

Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen. Denn sofern sich nur die Top-Level-Domain 

ändert, haben oft beide Domain-Inhaber für ihren kennzeichenrechtlichen Schutzbereich eine 

Berechtigung. So kann der amerikanische Inhaber der Domain Ăbaynet.comò sich auf das ihm 

nach US-Recht zustehende Markenrecht in gleicher Weise berufen wie die bayerische 

Staatsregierung auf die deutschen Rechte zur Nutzung der Domain Ăbaynet.deò. Wollte man 

hier einen Unterlassungsanspruch sauber tenorieren, müsste man den Anspruch auf die 

Nutzung der Domain im jeweiligen Heimatstaat beschränken. Eine solche Beschränkung ist 

jedoch technisch nicht durchsetzbar. Die Anbieter der Seite baynet.com könnten schon von 

der technischen Ausgestaltung des WWW her der bayerischen Staatsregierung nicht 

aufgeben, zu verhindern, dass deren baynet.de-Angebot in den USA abgerufen werden kann. 

Das Kammergericht hat daraus in der Concept-Entscheidung
180

 die Konsequenz gezogen, 

einem Störer die Berufung auf die Einschränkungen für den weltweiten Abruf zu verweigern. 

Im Übrigen wird zunehmend die Auffassung vertreten, dass die Verwechslungsgefahr mit 

zunehmender Verbreitung der neuen TLDs herabgesetzt sei. So soll es künftig möglich sein, 

z.B. Kommunen auf die Domain ĂXX.infoñ oder ĂXX.museumñ zu verweisen, wªhrend die 

mit dem Stªdtenamen identische Ădeñ-Domain dem bisherigen Domaininhaber verbleibt.
181

 

 

f) Regional begrenzter Schutz 

 

Der Kennzeichenschutz eines Unternehmens, welches nur regional, aber nicht bundesweit 

tätig ist, beschränkt sich auf das räumliche Tätigkeitsfeld.182 Daher hat der BGH einem in 

Bayern ansässigen und ausschließlich dort tªtigen Sprachinstitut (ĂCambridge Institutñ) einen 

Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Domain Ăcambridgeinstitute.chñ durch ein 

Schweizer Sprachinstitut versagt.183 

 

3. Titelschutz nach § 5 Abs. 3 MarkenG  
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Wichtig ist auch der spezielle Schutz, den § 5 Abs. 3 MarkenG für den Titel von 

Zeitschriften oder Büchern vorsieht.
184

 Der Titelschutz hat im digitalen Markt dadurch eine 

besondere Bedeutung erlangt, dass der BGH in den Entscheidungen FTOS und PowerPoint
185

 

einen Titelschutz auch für Software zugelassen hat. Damit wird ein allgemeiner 

Namensschutz für alle bezeichnungsfähigen geistigen Produkte
186

 eingeführt, der auch 

Homepages und CD-ROMs einschließen kann. 

 

Zur Bestimmung der Reichweite des Titelschutzes gegen Provider ist die Entscheidung 

ĂKarriereò des Landgerichts Köln einschlägig.
187

 Die Antragsstellerin, die Verlagsgruppe 

Handelsblatt, setzte sich hier erfolgreich gegen die Verwendung des Wortes ĂKarriereò als 

Teil einer Domain zur Wehr (Ăwww.karriere.deò). Sie st¿tzte sich auf den Titelschutz, den das 

LG Köln bereits Jahre zuvor dem Handelsblatt f¿r deren Zeitungsbeilage ĂKarriereò 

zugebilligt hatte.
188

 Ein Teilnehmer im Internet werde zumindest organisatorische 

Zusammenhänge zwischen den Parteien annehmen, die tatsächlich nicht bestünden. Das 

Landgericht hat dem Begehren in vollem Umfang stattgegeben; die Antragsgegnerin hat dem 

Beschluss nicht widersprochen. Ähnlich großzügig argumentierte das LG Mannheim 

hinsichtlich der Bezeichnung ĂBautippñ
189

 und das OLG Düsseldorf in Bezug auf 

ĂDiamantberichtò.
190 
Auch der Begriff ĂAmericañ soll f¿r ein gleichnamiges Computerspiel 

geschützt sein.
191

 

Anders sieht das LG Hamburg die Reichweite des Titelschutzes. In seinem Urteil
192

 betont 

das Landgericht, dass ein Titelschutz nur dann gegenüber Domain-Adressen geltend gemacht 

werden könne, wenn der Titel dermaßen bekannt sei, dass die Verwendung der Internet-

Adresse für die angesprochenen Verkehrskreise ein Hinweis auf die Zeitschrift sei. Mit dieser 
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Begründung lehnte es das Landgericht ab, die Verwendung der Adresse bike.de für ein 

Werbeforum zu untersagen. Das Wort Ăbikeò sei erkennbar beschreibender Natur und f¿r eine 

Bekanntheit der Zeitschrift Ăbikeò sei nichts vorgetragen. Auch kommt ein Schutz nur in 

Bezug auf ein konkretes Werk in Betracht.
193

 Mit ähnlicher Begründung hat das OLG 

Hamburg der Fachzeitschrift ĂSchuhmarktñ Schutz gegen eine Internetagentur versagt, die 

sich mehrere tausend Domains, darunter Ăschuhmarkt.deñ, registrieren lassen hatte. Wenn die 

Agentur unter der Domain eine E-Commerce-Plattform betreibe, fehle es an der 

erforderlichen Verwechslungsgefahr mit einer Fachzeitschrift, die nur gering verbreitet und in 

einem beschränkten Fachkreis bekannt sei.
194

 An dem Zeitschriftentitel ĂDer Allgemeinarztñ 

soll ein Titelschutzrecht bestehen, das sich aber wegen begrenzter Unterscheidungskraft nicht 

gegen eine Domain Ăallgemeinarzt.deñ durchsetzt.
195

 Auch der bekannte Zeitungstitel ĂDie 

Weltñ konnte sich nicht gegen eine Domain Ăweltonline.deñ durchsetzen, da diese Domain 

nicht geschäftsmäßig benutzt wurde.196 

 

4. Reichweite von §§ 823, 826 BGB und § 3 UWG 

 

Neue Wege beschritt das OLG Frankfurt in der Entscheidung ĂWeideglückñ.
197

 Hiernach 

kann wegen unlauterer Behinderung in Anspruch genommen werden, wer sich ohne 

nachvollziehbares eigenes Interesse eine Domain mit fremden Namensbestandteilen 

registrieren lässt, die mit dem eigenen Namen und der eigenen Tätigkeit in keinem 

Zusammenhang steht. Im vorliegenden Fall hatte ein Student die Kennung Ăweideglueck.deñ 

für sich registrieren lassen. Zur Begründung gab er im Prozess widersprüchliche und kaum 

nachvollziehbare Begründungen ab. Das OLG entschied aus diesem Grund zu Gunsten des 

Klªgers, der auf eine Reihe von eingetragenen Marken mit der Bezeichnung ĂWeideglueckñ 

verweisen konnte. Über die Anwendung des § 826 BGB schließt der Senat eine gefährliche 

Schutzlücke. Denn bei der nicht-wettbewerbsmäßigen Nutzung einer Domain, die als 

Bestandteil eine fremde Marke enthält, greift § 14 MarkenG nicht ein. Auch § 12 BGB hilft 

nicht,198 da hiernach nur der Namen eines Unternehmens, nicht aber eine Produktbezeichnung 

geschützt ist. Dennoch muss die Entscheidung des OLG vorsichtig zu Rate gezogen werden; 
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sie betraf einen besonderen Fall, in dem der Beklagte zur offensichtlichen Verärgerung des 

Gerichts sehr widersprüchlich vorgetragen hatte. 

 

Im Übrigen hat das OLG Frankfurt § 826 BGB auch dann herangezogen, wenn jemand sich 

Tausende von Domains zu Verkaufszwecken reservieren lässt und von Dritten Entgelt dafür 

erwartet, dass sie eigene Angebote unter ihren Kennzeichen ins Internet stellen.
199

 Im 

vorliegenden Fall klagte die Zeitung ĂDie Weltñ gegen den Domaininhaber von Ăwelt-

online.deñ. Nach Auffassung der Frankfurter Richter m¿sse die Zeitung es hinnehmen, dass 

jemand die Bezeichnungen ĂWeltñ und ĂOnlineñ als beschreibende Angaben innerhalb ihrer 

Domain verwendet. Dies gelte aber nicht für einen Spekulanten, der ohne eigenes 

Nutzungsinteresse durch die Registrierung den Zeicheninhaber behindern und/oder ihn dazu 

bringen wolle, die Domain anzukaufen. Ähnlich soll nach Auffassung des LG München eine 

Registrierung im Sinne von § 826 BGB sittenwidrig sein, wenn sie planmäßig auf Grund einer 

Suche nach versehentlich frei gewordenen Domainnamen erfolgt.
200

 

Dem widerspricht das OLG Hamburg in seiner Entscheidung ĂSchuhmarktñ, in der der Senat 

betont, dass die bloße Registrierung zahlreicher Domains noch keinen Schluss auf die 

Sittenwidrigkeit zulasse.
201

 

Weiterhin bejaht das LG München einen Unterlassungsanspruch nach §§ 826, 1004 BGB 

unter dem Gesichtspunkt des ĂDomain-Grabbingsñ, wenn eine Domain, die sowohl aufgrund 

der konkreten Gestaltung als auch aufgrund einer bereits zuvor erfolgten jahrelangen 

Benutzung einer bestimmten Person eindeutig zugeordnet werden kann, ohne Zustimmung für 

Inhalte genutzt wird, die geeignet sind, den Ruf der Person negativ zu beeinflussen.202 

 

Auch der BGH wandte sich in seiner Revisionsentscheidung im Fall Ăweltonline.deò gegen 

das OLG Frankfurt und hob dessen Entscheidung auf.
203

 Alleine in der Registrierung eines 

Gattungsbegriffes läge noch keine sittenwidrige Schädigung, auch wenn es nahe liegen 

würde, dass ein Unternehmen diesen für seinen Internetauftritt benutzen wolle. Ein Vorgehen 

gegen diese Registrierung sei, auch wenn die Registrierung durch einen Spekulanten erfolge, 
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erst dann möglich, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen würden, dass diese Domain im 

geschäftlichen Verkehr in einer das Kennzeichen verletzenden Weise erfolge.
204

 

Neben § 826 BGB wird manchmal auch ein Schutz über § 823 Abs. 1 BGB thematisiert (etwa 

unter dem Gesichtspunkt des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs). Eine 

Anwendung dieses Grundgedankens wird jedoch bei Domain-Fällen ausgeschlossen, wenn 

aufgrund des Produktes und des beschränkten Kundenkreises weder eine Verwechslungs- 

noch eine Verwässerungsgefahr besteht.
205

  

Unabhängig von kennzeichenrechtlichen Vorgaben existiert ein Recht auf Nutzung einer 

Domain, das über § 823 Abs. 1 BGB als sonstiges Recht geschützt ist. Verlangt jemand 

unberechtigterweise eine Löschung der Domain, wird in dieses Recht eingegriffen. Das Recht 

bringt auch einen Schutz gegen unberechtigte Dispute-Einträge.
206

 

 

§ 3 UWG kommt wegen dessen Subsidiarität im Bereich des ergänzenden 

Leistungsschutzes selten zum Tragen. Voraussetzung eines Behinderungswettbewerbs nach 

§§ 3, 4 Nr. 10 UWG ist stets eine Beeinträchtigung der wettbewerblichen 

Entfaltungsmöglichkeiten der Mitbewerber. Da eine solche Beeinträchtigung jedem 

Wettbewerb eigen ist, muss freilich noch ein weiteres Merkmal hinzutreten, damit von einer 

wettbewerbswidrigen Beeinträchtigung und ï eine allgemeine Marktbehinderung oder 

Marktstörung steht im Streitfall nicht zur Debatte ï von einer unzulässigen individuellen 

Behinderung gesprochen werden kann: Wettbewerbswidrig ist die Beeinträchtigung im 

Allgemeinen dann, wenn gezielt der Zweck verfolgt wird, den Mitbewerber in seiner 

Entfaltung zu hindern und ihn dadurch zu verdrängen. Ist eine solche Zweckrichtung nicht 

festzustellen, muss die Behinderung doch derart sein, dass der beeinträchtigte Mitbewerber 

seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengungen nicht mehr in angemessener Weise zur 

Geltung bringen kann.
207

 Dies lässt sich nur auf Grund einer Gesamtwürdigung der 

Einzelumstände unter Abwägung der widerstreitenden Interessen der Wettbewerber 

beurteilen,
208

 wobei sich die Bewertung an den von der Rechtsprechung entwickelten 

Fallgruppen orientieren muss. Eine unlautere Behinderung kann im Falle der 

Domainreservierung vorliegen, wenn der Zweck der Reservierung darin besteht, Dritte zu 

behindern bzw. zur Zahlung zu veranlassen, und ein eigenes schützenswertes Interesse des 
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Reservierenden nicht greifbar ist.
209

 Als missbräuchlich kann es sich erweisen, wenn der 

Anmelder die Verwendung eines Gattungsbegriffs durch Dritte dadurch blockiert, dass er 

gleichzeitig andere Schreibweisen des registrierten Begriffs unter derselben Top-Level-

Domain oder dieselbe Bezeichnung unter anderen Top-Level-Domains für sich registrieren 

lässt.
210

 Allerdings kommt ein Eingriff in deliktsrechtlich geschützte Positionen in Betracht, 

wenn die Domain als solche beleidigend ist.
211

 

 

5. Allgemeiner Namensschutz über § 12 BGB  

 

§ 12 BGB ist die Quelle des namensrechtlichen Kennzeichnungsschutzes außerhalb des 

geschäftlichen Verkehrs. Als lex generalis umfasst er das MarkenG und § 37 HGB. Geschützt 

sind sowohl die Namen natürlicher Personen, Berufs- und Künstlernamen
212

 als auch die 

Namen juristischer Personen, insbesondere der Firmen. Auch und gerade öffentlich-rechtliche 

Körperschaften sind gegen eine unbefugte Nutzung ihres Namens im privatrechtlichen 

Verkehr durch § 12 BGB geschützt.
213

 Der Name eines rechtsfähigen Vereins genießt 

allenfalls den Schutz des § 12 BGB, sofern dessen Namen hinreichende Unterscheidungskraft 

zukommt.
214

 Nicht gesch¿tzt sind Gattungsbezeichnungen, wie ĂMarineñ,
215

 ĂVolksbankñ,
216

 

ĂDatenzentraleñ
217

 oder eine allgemein bekannte geographische Bezeichnung wie 

ĂCanalgrandeñ.
218

 Das Namensrecht erlischt ï anders als das postmortale Persönlichkeitsrecht 

ï mit dem Tod des Namensträgers.
219

 

Inzwischen ist in der Rechtsprechung gefestigt, dass Domain-Namen trotz ihrer freien 

Wählbarkeit dem Schutz des § 12 BGB unterstehen.
220

 So sieht das LG Frankfurt am Main
221

 

gerade in der freien Wählbarkeit des Domain-Namens z.B. durch beliebige Zahlen- und/oder 
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Buchstabenkombinationen deren Eignung als Kennzeichnungsfunktion mit Namensfunktion, 

wenn dabei eine Unternehmensbezeichnung gewählt werde, so wie in diesem Fall, wo die 

L.I.T. Logistik-Informations-Transport Lager & Logistik GmbH den Domain-Namen lit.de 

benutzen wollte. Ebenso sieht es das LG Bonn
222

 und unterstellt den Domain-Namen detag.de 

dem Schutz des § 12 BGB, da sich die Buchstabenkombination aus den Anfangsbuchstaben 

der Firmenbezeichnung, nämlich Deutsche Telekom AG, zusammensetze.  

 

Zweifelhaft ist, ob auch durch die Verwendung eines fiktiven Namens speziell für das 

Internet ein Namensschutz begründet werden kann; das OLG Köln hatte dies bejaht,
223

 der 

BGH dann aber in der Revision abgelehnt.
224

 Als Faustregel kann gelten: Pseudonyme sind ï 

auch wenn sie im Personalausweis eingetragen sind ï nur dann namensrechtlich geschützt, 

wenn sie Verkehrsgeltung erlangt haben.
225

 Dazu reicht es nicht aus, unter dem Pseudonym 

nur vorübergehend Websites zu gestalten.
226

 

Zu weit geht jedenfalls das OLG Hamburg in der Entscheidung ĂEmergencyñ,
227

 in der der 

Senat jedweder Domain ein allgemeines Namensrecht ï auch ohne Bezug auf ein konkretes 

Unternehmen oder Produkt ï zubilligen will.
228

  

 

Allgemein anerkannt ist, dass die Bezeichnungen von Kommunen auch bei Verwendung als 

Bestandteil einer Domain namensrechtlich geschützt sind.
229

 Nach herrschender Auffassung 

macht derjenige, der sich einen Stadtnamen für die Domain seiner Homepage auswählt, von 

einem fremden, durch § 12 BGB geschützten Namen Gebrauch und erweckt den Eindruck, 

dass unter seiner Domain die Stadt selbst als Namensträgerin im Internet tätig werde. Der 

Schutz erstreckt sich auf Stadtteilnamen,
230

 die Gesamtbezeichnung ĂDeutschlandñ
231

 oder die 
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 LG Bonn, NJW-RR 1998, 977. 
223

 OLG Köln, MMR 2001, 170 ï maxem.de; ähnlich LG München I, K&R 2001, 224 = CR 2001, 124 ï 
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 OLG Hamburg, CR 1999, 184. 
228
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Anm. Biere = K&R 1999, 234. 
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 Siehe dazu LG Flensburg, K&R 2002, 204 ï sandwig.de (in der Entscheidung wird allerdings wegen 

Gleichnamigkeit einer natürlichen Person ein Anspruch der Stadt abgelehnt). LG München I, CR 2002, 840 mit 

Anm. Eckhardt. 
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 LG Berlin, MMR 2001, 57 = CR 2000, 700. 



 70 

Namen staatlicher Organisationen.
232

 Der Schutz erstreckt sich auch auf deutsche 

Übersetzungen ausländischer Staatsnamen.
233

 Für Furore hat in diesem Zusammenhang die 

Entscheidung des Landgerichts Mannheim in Sachen ĂHeidelbergò gesorgt.
234

 Hiernach hat 

die Verwendung der Internet-Adresse Ăheidelberg.deò durch die Heidelberger 

Druckmaschinen GbR das Namensrecht der Stadt Heidelberg aus § 12 BGB verletzt.  

Ausgenommen sind allerdings kleine Gemeinden, deren Namen nicht von überragender 

Bedeutung sind,235 zumindest wenn die Domain dem Familiennamen des Geschäftsführers der 

GmbH entspricht, die die Domain nutzt.
236

 Geschützt ist die Kommune auch nicht gegen 

Domainbezeichnungen, die den Städtenamen unter Hinzufügung eines erklärenden Zusatzes 

(z.B. duisburg-info.de) oder. einer branchen- und länderübergreifenden Top-Level-Domain 

(z.B. .info) verwenden.
237

 Auch kann eine Kommune nur dann aus einen Anspruch aus § 12 

BGB geltend machen, wenn die angegriffene Bezeichnung deckungsgleich mit ihrem 

regionalen Gebiet ist; beinhaltet eine Domain eine geographische Angabe, die über die 

Gebietsgrenzen der Kommune hinausgeht, so kann die Kommune eine 

Namensrechtsverletzung daher nicht geltend machen.238 Allerdings gehört die Domain mit 

dem Top-Level-Zusatz Ă.infoñ (z.B. duisburg.info) der jeweiligen Kommune.
239

 Auch in der 

Nutzung eines (übersetzten) Staatsnamens mit unterschiedlichen TLDs (z.B. tschechische-

republik.at/.ch) sieht die Rechtsprechung eine unzulässige Namensanmaßung, da aufgrund der 

Einmaligkeit eines jeden Staates davon auszugehen ist, dass dieser sich jeweils selbst 

präsentiert. Daran ändert auch eine an sich widersprüchliche TLD nichts.
240 

Privatpersonen, 
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 LG Nürnberg, MMR 2000, 629 ï Pinakothek. 
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837 = AfP 2007, 837 = WM 2007, 34; Anm. Marly/Jobke, LMK 2006, 204530.  
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 Vgl. OLG Brandenburg, Urteil v. 12.6.2007 ï 6 U 123/06 ï schlaubetal.de. 
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deren Namen keinen besonderen Bekanntheitsgrad aufweisen (z.B. der Name Netz),
241

 

können sich nicht dagegen zur Wehr setzen, dass ihr ĂAllerweltsnameñ Teil einer Domain 

wird.  

 

Eine weitere interessante Entscheidung
242

 über die Streitigkeiten bzgl. der Benutzung von 

Gebietsbezeichnungen in Domain-Namen hat das OLG Rostock gefällt. Der Kläger, ein 

regionaler, privater Informationsanbieter, wollte seine als Marke anerkannte Bezeichnung 

ĂM¿ritz-Onlineñ gegen¿ber der Benutzung des Domain-Namens Ămueritz-online.deñ durch 

das Land Mecklenburg-Vorpommern schützen. Das OLG hat einen Unterlassungsanspruch 

des Klägers bejaht. Der Kläger sei als Inhaber des Namens in das vom Patentamt geführte 

Register eingetragen gewesen, bevor das Land sich f¿r Ămueritz-onlineñ interessierte. Er sei 

also zuerst da gewesen. Das Land habe als Gebietskºrperschaft an dem Namen ĂM¿ritzñ nicht 

die gleichen Rechte, wie eine Stadt an ihrem Namen. Hier habe eine große 

Verwechslungsgefahr bestanden, so dass der Anspruch auf Unterlassung bejaht wurde. 

Insofern ist eine Gefahr der Verwechslung auch dann anzunehmen, wenn ein Unterschied in 

geringen Abweichungen der Schreibweise besteht.
243

 

 

Neben der Namensleugnung
244

 schützt § 12 BGB vor allem vor der Namensanmaßung. Zu 

Letzterer zählt insbesondere die sog. Zuordnungsverwirrung.
245

 Eine Zuordnungsverwirrung 

ist gegeben, wenn der unrichtige Eindruck hervorgerufen wird, der Namensträger habe dem 

Gebrauch seines Namens zugestimmt.
246

 Grundsätzlich ist jeder zur Verwendung seines 

Namens im Wirtschaftsleben berechtigt, auch Unternehmen steht ein Namensrecht nach § 12 

BGB zweifellos zu.
247

 Eine Ausnahme gilt jedoch außerhalb bürgerlicher Namen. 

Insbesondere bei den Bezeichnungen juristischer Personen ist entscheidend, wann eine 

Bezeichnung zu einem Namen im Sinne des § 12 BGB geworden ist. Je nachdem, welcher 

Name zuerst Verkehrsgeltung hatte, bestimmt sich auch das Recht zur namensmäßigen 

Benutzung. Diese Leitlinien prägen vor allem die Rechtsprechung zu den Städtenamen, 

wonach in jeder Verwendung eines Städtenamens als Teil einer Domain eine 
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Namensanmaßung liegen soll.
248

 Entscheidend ist aber stets, was der überwiegende Teil der 

Internet-Nutzer aus dem gesamten Sprachraum der Top-Level-Domain unter dem Begriff der 

Second-Level-Domain verstehe. Eine Gemeinde mit dem Namen ĂWinzerñ kann daher nicht 

gegen die Verwendung dieses Begriffs vorgehen, den die meisten als Gattungsbegriff 

verstehen.
249

 Auch durch das Anhängen von Zusätzen an einen Namen (etwa xy-blog.de) 

kann der Eindruck erweckt werden, es handle sich um ein Angebot des Namensinhabers, 

insofern liegt eine Namensanmaßung dann ebenfalls vor
250

. Bei Gleichnamigkeit von 

Namensträgern kommt die Prioritätsregel dann nicht zur Anwendung, wenn auf eine 

überragende Verkehrsbedeutung verwiesen werden kann, oder kein schützenswertes Interesse 

an der Verwendung der Domain besteht.
251

 Ansonsten gilt der Grundsatz ĂWer zuerst kommt, 

mahlt zuerstñ.
252

  

Unabhängig von der Frage, ob bestimmte widersprüchliche TLDs einer Zuordnung zu einem 

bestimmen Namensträger widersprechen können und damit eine Zuordnungsverwirrung 

ausgeschlossen ist, ist dies bei der Kombination eines Staatsnamens als SLD mit der auf einen 

anderen Staat hinweisenden TLD nicht der Fall, da letztere den Betrachter lediglich auf das 

Land der Registrierung hinweist.253 

 

Eine Catch-All -Funktion kann zu einer Namensanmaßung auch in einen Fall führen, in dem 

die Verwendung der Second-Level-Domain keine Namensanmaßung darstellt.
254

 

 

Die Verwendung des fremden Namens für eine Domain, die zu einem kritischen 

Meinungsforum führt, kann jedoch durch die grundrechtlich geschützte Meinungsfreiheit 

legitimiert sein. Zwar hat das LG Berlin der Organisation Greenpeace die Verwendung der 

Domain Ăoil-of-elf.deñ wegen Verwechslungsfªhigkeit untersagt.
255

 Diese Entscheidung ist 

jedoch durch das Kammergericht mit Hinweis auf die besonderen Interessen von Greenpeace 
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aufgehoben worden.
256

 Ähnlich hat das OLG Hamburg ein Meinungsforum über einen 

Finanzdienstleister mit der Kennung Ăawd-aussteiger.deñ zugelassen.
257

 

Ebenfalls Meinungsäußerung sind Domains, die sich mit Vorwürfen an bestimmte Stellen 

richten, sofern die Grenze zur Schmähkritik nicht überschritten wird.
258

 

 

Schon in der bloßen Reservierung einer Domain mit fremden Namensbestandteilen kann 

eine Namensanmaßung liegen.
259

 Dies ist etwa dann der Fall, wenn Bestandteile angehängt 

werden (etwa ïunternehmensgruppe), die nicht bloß beschreibenden Charakters sind, sondern 

vielmehr Ausdruck einer besonderen Qualität oder Stellung des Namensträger sind.260 Die 

Verwendung einer generischen Domain verletzt jedoch nicht die Namensrechte eines zufällig 

mit dem generischen Namen identischen Familiennamens (hier im Falle des Begriffs 

ĂSªuglingñ).
261

 Auch die Verwendung der Domain Ăduisburg.info.deñ durch einen 

Stadtplanverlag führt nicht zu einer Zuordnungsverwirrung zu Lasten der Stadt Duisburg.
262

 

Im Übrigen soll es an einer Namensanmaßung fehlen, wenn die Registrierung des 

Domainnamens einer ï für sich genommen rechtlich unbedenklichen ï Benutzungsaufnahme 

als Unternehmenskennzeichen in einer anderen Branche unmittelbar vorausgeht.
263

 In der 

Entscheidung Ăweltonline.deñ
264

 hat der BGH darauf abgestellt, ob mit der Registrierung eine 

erhebliche Beeinträchtigung des Namensrechts verbunden sei. Eine solche Konstellation liege 

nicht vor, wenn der Namensinhaber selbst vergessen habe, die Domain zu registrieren.  

 

Das Landgericht München I
265

 hat einen Unterlassungsanspruch der Juris-GmbH gegen ein 

Datenverarbeitungsunternehmen bejaht, das sich die Bezeichnung Ăjuris.deò hatte reservieren 

lassen. Auch hier wird eine Verletzung des Namensrechts aus § 12 BGB bejaht. Der Begriff 

Ăjurisò stelle zwar nur eine aus der Betreiberfirma abgeleitete Abkürzung dar, aber auch die 

Firma einer GmbH, selbst wenn sie nicht als Personenfirma gebildet sei, sowie alle anderen 

namensartigen Kennzeichen, insbesondere auch aus der Firma abgeleitete Abkürzungen und 

Schlagworte, unterfielen dem Schutz des § 12 BGB. Bei der Abk¿rzung Ăjurisò handele es 
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sich zudem um den einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteil der Firma, so dass sie 

geeignet sei, vom Verkehr her als Abkürzung des Firmennamens verstanden zu werden. 

 

Fraglich ist, ob ein Dritter mit Einverständnis eines Berechtigten für diesen eine Domain 

registrieren dürfe. Das OLG Celle ist der Ansicht, dass in einem solchen Falle eine 

Namensanmaßung vorliege. Registriere eine Webagentur einen Firmennamen als Domain für 

einen Kunden, könne nach erfolgtem Dispute-Eintrag die eingetragene Webagentur Rechte 

namensgleicher Dritter verletzen und verpflichtet sein, die Domain herauszugeben.266 Der 

BGH hat diese Entscheidung aufgehoben. Ein Namensrecht kann auch von einem 

Namensträger hergeleitet werden und daher die Domain von einem Nichtnamensträger 

betrieben werden,267 so lange für Gleichnamige die Möglichkeit besteht, zu überprüfen, ob die 

Domain für einen Namensträger registriert wurde.268 Diese Möglichkeit kann darin bestehen, 

dass der DENIC die Treuhänderstellung des Domaininhabers mitgeteilt wird. Großzügig 

reagierte daraufhin das OLG Celle.269 Da der Entertainer Harald Schmidt dem Fernsehsender 

SAT.1 die Reservierung der Webadresse Ăschmidt.deñ gestattet hatte, d¿rfe der Sender die 

Domain weiterhin reserviert halten. Eine Freigabe-Klage eines Herrn Schmidt aus Berlin 

wurde abgewiesen. Trotz der fehlenden Namensidentität des Privatsenders mit der in Streit 

stehenden Internetadresse lehnte das Gericht wegen der Gestattung durch den Namensträger 

Harald Schmidt eine unberechtigte Namensanmaßung im Sinne von § 12 S. 1, 2. Fall BGB ab. 

Die Gestattung sei auch für jedermann ersichtlich gewesen. Mit Verweis auf die 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) zu so genannten Treuhand-Domains führte 

das OLG aus, dass von einer Überprüfungsmöglichkeit der Gestattung auszugehen sei, Ăwenn 

ein durch einen Namen geprägter Domainname für einen Vertreter des Namensträgers 

registriert und dann alsbald ï noch bevor ein anderer Namensträger im Wege des Dispute-

Eintrags ein Recht an dem Domainnamen anmeldet ï für eine Homepage des Namensträgers 

genutzt wirdñ. Diese Voraussetzungen sah das Gericht im entschiedenen Fall als erfüllt an, da 

sich vor dem Dispute-Eintrag unter der Adresse Ăschmidt.deñ der Internetauftritt f¿r die 

ĂHarald-Schmidt-Showñ befand.  
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Der Namensträger kann auch Dritten die Registrierung seines Namens gestatten.
270

 Dieser 

Dritte kann dann prioritätsbegründend eine Domain anmelden
271

 und verwendet eine 

abgeleitete Rechtsposition zur Führung des Namens und zur Registrierung der Domain.
272

 

Innerhalb eines Konzerns kann eine Holdinggesellschaft die Unternehmensbezeichnung einer 

Tochtergesellschaft mit deren Zustimmung als Domain registrieren lassen. Sie ist dann im 

Domainrechtsstreit so zu behandeln, als sei sie selbst berechtigt, die Bezeichnung zu 

führen.
273

 

 

6. Rechtsfolgen einer Markenrechtsverletzung  

 

Literatur:  

Allmendinger, Probleme bei der Umsetzung namens- und markenrechtlicher 

Unterlassungsverpflichtungen im Internet, GRUR 2000, 966; Boecker, Der 

Löschungsanspruch in der registerkennzeichenrechtlich motivierten Domainstreitigkeit, 

GRUR 2007, 320; Boecker, Ăde-Domainsñ ï Praktische Probleme bei der 

Zwangsvollstreckung, MDr 2007, 1234; Burgstaller, Domainübertragung auch im 

Provisionalverfahren?, in: MR 2002, 49; Engler, Der Übertragungsanspruch im Domainrecht, 

Münster 2002; Kieser, Shell.de ï Ende des Domainübertragungsanspruchs?, K&R 2002, 537; 

Kulajewski, Der Anspruch auf Domainübertragung, Münster 2003; Rechtsschutz bei 

Missbrauch von Internet-Domains, in: WRP 1997, 497; Weisert, Rechtsanspruch auf 

Übertragung einer Internet-Adresse, ITRB 2001, 17. 

 

a) Unterlassungsanspruch 

 

Zunächst ist zu bedenken, dass das Kennzeichenrecht von einem Anspruch auf Unterlassung 

ausgeht. Der Verletzer hat eine Unterlassungserklärung  abzugeben. Tut er dies nicht, kann 

er dazu über § 890 ZPO gezwungen werden. Wer zur Unterlassung verurteilt worden ist, hat 

umfassend dafür Sorge zu tragen, dass die Domain bei der DENIC gelöscht und in 

Suchmaschinen ausgetragen wird.
274

 Der Hinweis darauf, dass die Homepage Ăwegen 

Serverumstellungñ nicht erreichbar sei, reicht nicht.
275

 Das OLG Köln relativiert die Pflichten 

des Domaininhabers in Bezug auf Suchmaschinen; diesem sei es nicht zuzurechnen, wenn 

später noch über Suchmaschinen auf die verbotene Domain verwiesen werde.
276
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Neben dem Unterlassungsanspruch sind auch der Beseitigungs- und Löschungsanspruch 

problematisch. Bislang waren die Gerichte bei der Anwendung des Löschungsanspruchs in 

Bezug auf Domains großzügig. Selbst wenn die Domain in einer nicht-

kennzeichnungsrechtlichen Art und Weise genutzt werden könnte, wurde der 

Löschungsanspruch nicht versagt.277 Nunmehr vertritt der BGH eine andere Haltung.278 

Hiernach soll ein Löschungsanspruch nur dann in Betracht kommen, wenn jede Verwendung, 

auch wenn sie im Bereich anderer Branchen erfolgt, zumindest eine nach § 15 Abs. 2 

Markengesetz unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder 

Wertschätzung des Kennzeichens darstellt. Anderes kann nach Auffassung des OLG 

Hamburg dann gelten, wenn die im Vordergrund stehende Behinderungsabsicht ein etwaiges 

schützenswertes Interesse des Domaininhabers zurück treten lasse. 279 Im Übrigen dürfte es 

trotz des obigen Urteils des BGH in Sachen Euro Telekom möglich sein, aus dem allgemeinen 

Namensrecht heraus eine Löschung der Domain zu bewirken; denn insoweit gilt die ältere 

Rechtsprechung des BGH in Sachen ĂShellñ und ĂKruppñ fort. Wer allerdings seine 

Ansprüche auf einer Domain nur auf eine Marke stützt, wird künftig keine Domainlöschung 

mehr verlangen können.280  

 

Ähnlich hat auch der österreichische OGH281 die Rechtslage gesehen. Soweit die Nutzung 

einer Domain nach materiellem Recht nicht gänzlich untersagt werden könne, bestehe in der 

Regel auch kein Anspruch auf Einwilligung in deren Löschung. Auch wenn der Inhaber die 

Domain in einer Weise genutzt hat, die in Markenrechte eines Dritten eingriff, begründe ihre 

Existenz als solche noch nicht die typische Gefahr, dass er dieses Verhalten wiederholt. 

Vielmehr bestehen von vornherein unzählige Möglichkeiten einer rechtmäßigen Nutzung. 

Dieser Unterschied schließt es im Regelfall aus, die Löschung einer Domain zu verlangen. 

 

b) Schadensersatz durch Verzicht 
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 Siehe OLG Hamburg, MMR 2006, 476, 480 ï Metrosex. 
278

 BGH, WRP 2007, 1193 = MMR 2007, 702 ï Euro Telekom. 
279

 OLG Hamburg, MMR 2006, 608 ï AHD.de für den Fall eines offensichtlichen Missbrauchs der Domain. 

Anders noch OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 77 ähnlich schon das Kammergericht, GRUR-RR 2003 ï 372 ï 

Amerika zwei mit Verweis auf das Schikaneverbot der § 823, 826 BGB. 
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 OLG Köln, Urteil v. 1.6.2007 ï 6 U 35/07. Anders zugunsten eines Löschungsanspruchs OLG Hamburg, 

Beschluss v. 31.5.2007 ï 3 W 110/07, CR 2007, 661. 
281

 ÖGH, Urteil v. 2.10.2007 ï 17 Ob 13/07x. 
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Hinzu kommt der Anspruch des Betroffenen auf Schadensersatz. Es ist der Zustand 

herzustellen, der ohne das schädigende Ereignis bestünde (§ 249 Abs. 1 BGB).
282

 Insofern 

kann der Betroffene auf jeden Fall verlangen, dass der Verletzer eine Verzichtserklärung 

gegenüber der DENIC abgibt.  

Bei einer Löschung im DENIC-Register besteht jedoch das Risiko, dass Dritte sich die 

freigewordene Domain sichern und der Rechtsinhaber dagegen neue gerichtliche Schritte 

einleiten muss. Verlangte der Rechtsinhaber eine Übertragung der Domain auf sich selbst, so 

wäre der Schädiger verpflichtet, gegenüber dem jeweiligen Mitglied der DENIC, von dem er 

die Domain zugewiesen bekommen hat, die Zustimmung zu einer solchen 

Namensübertragung zu erklären.
283

 

 

Ob ein solcher Anspruch besteht, ist sehr umstritten, da der kennzeichenrechtliche Störer dann 

zu einer Verbesserung der Rechtsstellung des Kennzeicheninhabers verpflichtet würde und 

nicht bloß zur Beseitigung der Störung. So geht das OLG Hamm in der Ăkrupp.deò-

Entscheidung
284

 davon aus, dass § 12 BGB keinen Anspruch auf die Übertragung der Domain 

gewährt. Dafür spricht, dass sich der Unterlassungsanspruch regelmäßig negatorisch im 

ĂNichtstunò erschºpft. Allenfalls die Lºschung der Domain lieÇe sich noch als Teil eines 

Beseitigungsanspruchs rechtfertigen. Wieso der Schädiger aber auch zur Übertragung der 

Domain verpflichtet sein soll, ist in der Tat unklar.  

Anders entschied das OLG München im Mªrz 1999 zu der Domain Ăshell.deñ.
285

 Die 

Situation des Kennzeicheninhabers sei vergleichbar mit der eines Erfinders. Hat eine 

unberechtigte Patentanmeldung bereits zum Patent geführt, so kann der Berechtigte gem. § 8 

Abs. 1 PatG nicht lediglich Löschung, sondern Übertragung des Patents verlangen. Ähnlich 

gewährt § 894 BGB demjenigen, dessen Recht nicht oder nicht richtig eingetragen ist, einen 

Anspruch auf Zustimmung zur Berichtigung des Grundbuchs gegen den durch die 

Berichtigung Betroffenen. Da die mit dem Internet zusammenhängenden Rechtsfragen noch 

nicht gesetzlich geregelt seien, könne man die vorgenannten Regelungen zur Lösung des 

Domainkonflikts heranziehen. Der Kennzeicheninhaber habe daher gegen den Schädiger 

einen Anspruch auf Übertragung der Domain bzw. auf Berichtigung der Domainregistrierung 

                                                 
282

 Abmahnkosten kann der Betroffene bei der Durchsetzung von Rechten aus einer durchschnittlichen 

Markenposition gegenüber einem Privaten nicht verlangen; so das LG Freiburg, MMR 2004, 41.  
283

 So etwa LG Hamburg, 315 O 792/97 ï eltern.de, K&R 1998, 365. 
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 OLG Hamm, MMR 1998, 214 mit Anm. Berlit. Ähnlich auch OLG Frankfurt a.M., MMR 2001, 158; OLG 

Hamburg, MMR 2002, 825, 826.  
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 OLG München, MMR 1999, 427 (Ls.) = CR 1999, 382 m. Anm. Hackbart 384 = WRP 1999, 955 = BB 1999, 

1287 = ZIP 1999, 895 = K&R 1999, 326; ähnlich auch LG Hamburg, K&R 2000, 613. ï audi-lamborghiniñ (mit 

Hinweis auf einen Folgenbeseitigungsanspruch aus §§ 823, 1004 BGB). 
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Zug um Zug gegen Erstattung der Registrierungskosten. In einer Entscheidung vom August 

1999
286

 allerdings wandte das OLG München die von ihm aufgestellten Grundsätze nicht an 

und lehnte einen Übertragungsanspruch ab. Das LG Hamburg wiederum hat den 

Übertragungsanspruch als Folgenbeseitigungsanspruch bejaht, wenn hierdurch alleine die 

entstandene Rechtsbeeinträchtigung wieder aufgehoben wird.
287

 Der BGH hat sich inzwischen 

im Streit zwischen Hamm und München der Auffassung aus Hamm angeschlossen und in 

Sachen Shell einen Übertragungsanspruch abgelehnt.
288

 Dem Berechtigten steht demnach 

gegenüber dem nichtberechtigten Inhaber eines Domain-Namens kein Anspruch auf 

Überschreibung, sondern nur ein Anspruch auf Löschung des Domain-Namens zu. 

 

Unklar ist, wie die Beseitigung der rechtswidrigen Lage gegenüber der DENIC durchzusetzen 

ist.
289

 Teilweise gehen die Gerichte
290

 davon aus, dass die Zwangsvollstreckung nach § 890 

ZPO laufe. Durch das Aufrechterhalten der Registrierung behalte sich der Nutzer das 

Anbieten einer Leistung vor, so dass bei einem Verstoß gegen eine 

Unterlassungsverpflichtung ein Ordnungsgeld zu verhängen sei. Andere Gerichte verurteilen 

einen Schªdiger meist zur Abgabe einer ĂWillenserklªrungò gegen¿ber der DENIC, aufgrund 

derer die Domain-Reservierung gelöscht werden soll.
291

 In einem solchen Fall erfolgt die 

Zwangsvollstreckung über § 894 ZPO analog, so dass mit rechtskräftiger Verurteilung eine 

weitere Vollstreckung (etwa über Ordnungsgelder) unnötig wird. Streitig ist allerdings dann 

noch die Frage, inwieweit die Verpflichtung zur Abgabe einer Verzichtserklärung auch durch 

Beschluss ohne mündliche Verhandlung ausgesprochen werden kann.
292

 Fest steht, dass 

wegen der Gefahr einer Vorwegnahme der Hauptsache eine vorläufige Übertragung aufgrund 

einer einstweiligen Verfügung nur ausnahmsweise in Betracht kommt, z.B. wenn dies die 

einzige Möglichkeit ist, über Email erreichbar zu sein.
293

 Ansonsten kann die Einwilligung in 

die Änderung der Eintragung grundsätzlich nicht im Eilverfahren geltend gemacht werden.
294

 

Der Klageantrag sollte daher darauf lauten, die Domain durch geeignete Erklärung gegenüber 
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 OLG München, MMR 2000, 104 rolls-royce.de.  
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 LG Hamburg, K&R 2000, 613 ï Ăaudi lamborghiniñ; ªhnlich das LG Hamburg, K&R 2000, 613 ï marine; 

anders in dem MMR 2000, 620 ï Ăjoopñ. 
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 BGH, MMR 2002, 382 mit Anm. Hoeren = K&R 2002, 309 mit Anm. Strömer 306 = CR 2002, 525 mit Anm. 
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 So etwa OLG München, CR 2001, 406 ï kuecheonline.de; LG Wiesbaden, MMR 2001, 59. 
292

 Dafür LG Wiesbaden, MMR 2001, 59 f.; dagegen OLG Nürnberg, CR 2001, 54 (Ls.); OLG Frankfurt a.M., 

MMR 2000, 752 = GRUR-RR 2001, 5 = CR 2001, 412 ï mediafacts; LG München I, MMR 2001, 61. 
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 Siehe zur Rechtslage in Österreich Burgstaller, MMR 2002, 49. 
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 OLG Hamm, MMR 2001, 695; OLG Frankfurt a.M., MMR 2000, 752, 753. 
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der DENIC eG freizugeben. Zur Vermeidung einer Registrierung der Domain auf dritte 

Personen besteht die Möglichkeit, bereits nach Geltendmachung des Anspruchs bei der 

DENIC eG einen Dispute-Eintrag zu beantragen. Dieser verhindert einerseits eine 

Übertragung der Domain während des laufenden Verfahrens, andererseits führt er zu einer 

direkten Registrierung des Antragstellers bei Freiwerden der Domain. 

 

7. Verantwortlichkeit der DENIC für rechtswidrige Domains 

 

Literatur:  

Bettinger/Freytag, Verantwortlichkeit der DENIC e. G. für rechtswidrige Domains, CR 1999, 

14; Nordemann/Czychowski/Grüter, The Internet, the Name Server and Antitrust Law, ECLR 

1998, 99; Spindler, Kartellrechtliche Probleme der Domainvergabe im Internet, Immenga d.h. 

(Hg.), Das Internationale Wirtschaftsrecht des Internet, Baden-Baden 2000, 47. 

 

Das LG Mannheim hatte in der berühmten Heidelberg-Entscheidung
295

 die Frage gestellt, ob 

nicht auch die Vergabestelle selbst wegen Beihilfe bei der Verletzung von 

Kennzeichenrechten in Anspruch genommen werden kann. Allerdings hat das Landgericht die 

Frage dann offen gelassen. Angesichts sich ändernder Vergaberichtlinien und 

Organisationsstruktur wird man wohl erst einmal die weitere Entwicklung abwarten 

müssen.
296

 Das LG Magdeburg
297

 hat eine Verantwortlichkeit der DENIC bejaht.
298

 Die 

DENIC treffe als neutrale Vergabestelle grundsätzlich nur die Pflicht, die Anmeldung von 

Domainnamen auf grobe und unschwer zu erkennende markenrechts- oder 

wettbewerbswidrige Verwendung zu pr¿fen. Auf dieses ĂPrivilegò kºnne sie sich jedoch nicht 

mehr berufen, soweit sie als Mitbeklagte durch das erstinstanzliche Gericht im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung auf die Sach- und Rechtslage hingewiesen worden sei. Verweigere 

sie dann immer noch die Freigabe der Domain, sei sie als Mitverantwortliche anzusehen und 

zur Unterlassung zu verurteilen. Sie mache sich ab diesem Zeitpunkt auch 

schadensersatzpflichtig gem. §§ 12, 823 BGB sowie §§ 5, 15 MarkenG.  

 

Das OLG Dresden hat in der Entscheidung Ăkurt-biedenkopf.deñ
299

 darauf abgestellt, dass 

die Verwaltung der Domains durch die DENIC eG keine namensrechtliche Benutzung 

darstelle. Die DENIC sei daher auch nicht zur Prüfung der Berechtigung eines Domain-

Anmelders im Hinblick auf Namensrechte Dritter verpflichtet. Sie sei zur Eintragung oder 
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 LG Mannheim, NJW 1996, 2736. 
296

 Ähnlich auch LG Köln, 31 O 570/97 f¿r Ăcomò-Domains (unveröffentlicht). 
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 LG Magdeburg, K&R 1999, 426 = MMR 1999, 607 ï foris. 
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 OLG Dresden, CR 2000, 408 mit Anm. Röhrborn. Bekräftigt durch BGH, CR 2004, 531. 
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Löschung nur verpflichtet, wenn ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil dem anderen 

die Benutzung der Domain untersage. Eine ähnliche Zielrichtung vertritt das LG 

Wiesbaden
300

 für die Geltendmachung von Löschungsansprüchen gegen die DENIC wegen 

beleidigender Äußerungen auf einer Homepage. Die Nassauische Sparkasse hatte von der 

DENIC die Löschung der Domain r-e-y.de verlangt, da auf der Homepage angeblich 

Beleidigungen (ĂHessische Sparkassenluemmelñ) geªuÇert w¿rden. Nach Auffassung der 

Richter sei eine inhaltliche Überprüfung von Webangeboten weder möglich noch 

wünschenswert, da die Aufgabe der DENIC allein die Verwaltung von Domain-Namen sei. 

Andernfalls könnte man auch von Dienstleistern wie der Telekom die Sperrung eines 

Anschlusses verlangen, wenn in einem Telefonat Beleidigungen geäußert werden. Im Falle 

einer Rechtsverletzung müsse man sich daher direkt an den Domain-Inhaber wenden. 

 

Auch das OLG Frankfurt hat eine Verantwortlichkeit der DENIC für 

Kennzeichenrechtsverstöße abgelehnt (ĂAmbiente.deñ)
301

 und eine anders lautende 

Entscheidung des LG Frankfurt aufgehoben. Die Vergabestelle sei nur unter besonderen 

Umständen im Rahmen kennzeichenrechtlicher Ansprüche mitverantwortlich an einer 

Rechtsverletzung. Diese Beschränkung gelte auch im Rahmen der kartellrechtlichen Prüfung 

der § 20 Abs. 1 GWB, der für die DENIC als Monopolunternehmen zur Anwendung komme. 

Besondere Umstände lägen erst vor, wenn die DENIC vorsätzlich den ebenfalls vorsätzlich 

begangenen Verstoß des Dritten fördere bzw. diesen in Kenntnis der Rechtswidrigkeit 

billigend in Kauf nehme. Ferner komme eine Mitverantwortung in Betracht, wenn die 

Vergabestelle nach einem Hinweis auf die angebliche Rechtswidrigkeit den Eintrag nicht 

sperre, obwohl er ï für sie erkennbar ï in grober Weise das Kennzeichen- oder 

Wettbewerbsrecht verletze. Letzteres sei insbesondere dann anzunehmen, wenn die 

Vergabestelle unschwer erkennen könne, dass der beantragte Domain-Name mit dem 

berühmten Kennzeichen eines Dritten übereinstimme. Anders als das LG Magdeburg will das 

Oberlandesgericht Frankfurt dies im Falle von Verfahrenshinweisen erst dann annehmen, 

wenn ein rechtskräftiges und entsprechend vollstreckbares Unterlassungsurteil vorliege.  

 

In Sachen ĂAmbiente.deñ hat auch der BGH so entschieden.
302

 Die DENIC treffe keine 

Pflicht, bei der Registrierung zu prüfen, ob an der einzutragenden Domain Rechte Dritter 
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 LG Wiesbaden, NJW 2001, 3715. 
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 OLG Frankfurt a.M., MMR 2000, 36 = CR 1999, 707 = K&R 2000, 144 = WRP 2000, 214 ï Ambiente. 
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 BGHZ 148, 13 = NJW 2001, 3265 = CR 2001, 850 mit Anm. Freytag = MMR 2001, 671 mit Anm. Welzel 

744 = JR 2002, 285, 288 mit Anm. Meissner/Baars. 
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bestehen. Wird die DENIC darauf hingewiesen, dass ein angeblich besseres Recht an der 

Domain bestehe, so könne sie auf eine notfalls gerichtliche Klärung dieser Frage zwischen 

Domain-Inhaber und Anspruchsteller verweisen. Nur wenn der Rechtsverstoß offenkundig 

und für die DENIC ohne weiteres festzustellen sei, müsse sie die beanstandete Registrierung 

aufheben. In anderen Fällen brauche sie erst tätig zu werden, wenn ein rechtskräftiges Urteil 

oder eine entsprechende Vereinbarung mit dem Inhaber der Registrierung die bessere 

Rechtsposition des Anspruchstellers bestätigt.
303

 

Streitig ist, ob die DENIC zur Führung von Negativlisten verpflichtet ist. Das LG Frankfurt 

hat in einer Entscheidung die DENIC verurteilt, bestimmte Domains nicht an Dritte zu 

vergeben, wenn Kennzeichenrechte eines Berechtigten einer Vergabe erkennbar 

entgegenstehen.
304

 Dies wurde jedoch vom OLG Dresden in der Entscheidung Ăkurt-

biedenkopf.deñ modifiziert.
305

 Eine Blockierung eines Domain-Namens sei nur gerechtfertigt, 

wenn jede Eintragung eines Dritten einen für den Anspruchsteller erkennbar offensichtlichen 

Rechtsverstoß darstelle. Eine Handlungspflicht bestehe folglich nur bei offensichtlichen 

Rechtsverstößen und bei Vorliegen eines rechtskräftigen, vorläufig vollstreckbaren Urteils.  

 

Anders ist die Rechtsstellung des Domainproviders zu seinen Kunden. Der 

Registrierungsauftrag für eine Domain basiert auf einem vertraglichen Schuldverhältnis. 

Offen bleibt, ob es sich bei einem solchen Registrierungsauftrag um einen Auftrag im Sinne 

von § 662 BGB oder um ein vorvertragliches Schuldverhältnis zu dem später zu Stande 

kommenden Verwaltervertrag über die Verwaltung der Domain handelt. Aus diesem 

Registrierungsauftrag ergeben sich Pflichten dahingehend, alle Anträge zeitgerecht an die 

DENIC weiterzuleiten und dabei keinen von mehreren Antragsstellern für dieselbe Domain zu 

bevorzugen. Eine Prüfungspflicht des Nameservers bezüglich der über ihn angemeldeten 

Domainnamen besteht nicht, es besteht allenfalls im Bereich der offenkundigen 

Rechtsverletzungen eine Pflicht des Nameserverbetreibers zu reagieren.306 
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8. Schutz von Domains nach dem MarkenG  

 

Literatur:  

Bröcher, Domainnamen und das Prioritätsprinzip im Kennzeichenrecht, MMR 2005, 203; 

Kazemi/Leopold, Die Internetdomain im Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG, in: MMR 

2004, 287; Koos, Die Domain als Vermögensgegenstand zwischen Sache und Immaterialgut, 

in: MMR 2004, 359. 

 

Eine Domain ist für sich genommen kein schutzfähiges Recht.
307

 Sie repräsentiert nur einen 

schuldrechtlichen Anspruch gegen die Vergabestelle auf Konnektierung sowie eine faktische 

Sperrposition. Beides steht unter dem verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums im Sinne 

von Art. 14 GG.
308

 Eine Domain kann allerdings Gegenstand eigener Kennzeichenrechte 

werden und folglich dem Schutz des MarkenG unterfallen. Im Folgenden wird geklärt, wann 

eine Anwendbarkeit des MarkenG auf Domains gegeben ist und in welchem Umfang das 

MarkenG Schutz bietet. 

 

a) Domain als Marke i.S.d. § 3 MarkenG  

 

Wird ein Domain-Name aus einer eingetragenen Marke abgeleitet, so stellt diese 

Vorgehensweise eine Anwendungsform der Marke dar. Rechte können also unmittelbar aus 

der eingetragenen Marke geltend gemacht werden.  

Zu beachten ist aber, dass Markenschutz nicht nur durch Registrierung beim DPMA, sondern 

auch durch Verkehrsgeltung entstehen kann. Benutzt jemand eine Domain, kann damit 

durchaus die Entstehung eines Markenschutzes kraft Verkehrsgeltung einhergehen.
309

 Die 

Domain wird dann Gegenstand eigener Kennzeichenrechte. Zu bedenken ist allerdings, dass 

die bloße Abrufbarkeit einer Homepage noch nicht zu einer (bundesweiten) Verkehrsgeltung 

führt. Unternehmen mit einem regionalen Wirkungskreis erreichen durch eine Website noch 

keine bundesweite Verkehrsgeltung.
310

 Vielmehr hängt die Verkehrsgeltung davon ab, ob die 

Domain markenmäßig benutzt wird und wie weit der Bekanntheitsgrad der auf diese Weise 

genutzten Domain ist. Die Verkehrsgeltung wird über eine Gesamtbetrachtung ermittelt, bei 

der die Unterscheidungskraft und die regionale Bedeutung des Kennzeichens ermittelt 

werden. Als Indizien für die Bedeutung können internetspezifische Hilfsmittel herangezogen 

                                                 
307

 BGH, WM 2005, 1849; OLG Hamm, MMR 2005, 381.  
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werden, wie z.B. Hits, Click per view, Links (wie bei Google), Selbstdarstellung 

(Altavista).311 Hinzu kommen Überlegungen zum Zeitraum der Benutzung, zur Höhe der für 

die Werbung eingesetzten Mittel, zu den Umsätzen bei gekennzeichneten Produkten sowie 

Umfrageergebnisse.
312

 Die Verkehrsgeltung ergibt sich nicht automatisch aus 

Medienberichten und der eigenen Präsentation im Internet.
313

 

Fehlt es an der Verkehrsgeltung, geschieht es durchaus häufig, dass eine prioritätsältere 

Domain einer prioritätsjüngeren Marke weichen muss. Nicht kennzeichnungskräftig ist das 

Zeichen Ă@ñ
314

 sowie der Zusatz Ăeñ f¿r Ăelectronicñ.
315

 Schutzfähig sind auch nicht 

Ăinterconnectñ
316

 und Ăonlineñ
 317

. 

 

b) Domain als Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG  

 

Als besonders bedeutsam in der Diskussion erweist sich die umstrittene Einordnung von 

Domains als Unternehmenskennzeichen. Darunter fallen nach der Legaldefinition des § 5 

Abs. 2 Satz 1 MarkenG Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als 

besondere Kennzeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens geschützt 

werden.
318

 Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden Unternehmenskennzeichen als geschäftliche 

Bezeichnungen geschützt. Auch im Internet genießen sie den Schutz des Markenrechts.  

Obwohl anerkannt ist, dass die Domain-Namen eine Individualisierungs- und 

Identifizierungsfunktion erfüllen, tun sich manche Autoren schwer, sie als 

Unternehmenskennzeichen im markenrechtlichen Sinne anzuerkennen. Hintergrund dafür ist 

die technische Funktion der Domain-Namen. Internet-Adressen sind eigentlich mehrstellige 

Nummern, die man sich aber kaum merken kann. Deshalb werden diese Nummern durch 

Buchstabenkombinationen überschrieben. Bei Eingabe dieser Buchstabenkombination wird 

diese in eine IP-Adresse (Nummernkombination) umgewandelt und dient dann der Kennung 

für einen bestimmten Rechner. Aus diesem Grunde wird teilweise eine unmittelbare 

Anwendbarkeit kennzeichen- und namensrechtlicher Grundsätze abgelehnt, weil der Domain-

                                                 
311

 Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese internetspezifischen Nachweise bei generischen Domains nur 

beschränkt zum Nachweis der Bekanntheit oder der Verkehrsgeltung benutzt werden können, vgl. OLG Köln, 

MMR 2007, 326 ï internationalconnection.de 
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 LG Düsseldorf, MMR 2003, 131 ï urlaubstip.de. 
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Name in erster Linie Zuordnungsfunktion für einen bestimmten Rechner und nicht für eine 

bestimmte Person habe.
319

 

Diese Auslegung verkennt jedoch, dass Domains, die einen Namen enthalten oder 

namensartig anmuten, in der heutigen Form kennzeichenmäßig genutzt werden.
320

 Das OLG 

München hat aus diesem Grund entschieden, dass ein Internet-Domain-Name ein 

Unternehmenskennzeichen sein kann, wenn das verwendete Zeichen originäre 

Kennzeichnungskraft oder Verkehrsgeltung besitze. Dies sei gegeben, wenn der Domain-

Name das Dienstleistungsunternehmen bezeichne und in dieser Form im geschäftlichen 

Verkehr genutzt werde.
321

 Dieser Auffassung ist auch der BGH in der Entscheidung soco.de 

gefolgt,322 der einem Unternehmen dann ein Unternehmenskennzeichen aus der Benutzung 

einer Domain zuspricht, wenn der Verkehr in der (Unternehmens-)Domain nicht lediglich die 

Adress-, sondern auch die Herkunftsfunktion erkennt. 

 

Zu berücksichtigen sind zudem alle zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs bestimmten 

Zeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, die ebenfalls Unternehmenskennzeichen 

darstellen. Solche Zeichen sind geschützt aufgrund originärer Kennzeichnungskraft oder kraft 

Verkehrsgeltung. Die Benutzung einer Domain kann also Kennzeichenrechte generieren, 

sofern sie vom Verkehr als namensmäßige Bezeichnung einer Person oder als besondere 

Bezeichnung eines Unternehmens aufgefasst wird.
323

 Erworben wird das Recht an einer 

geschäftlichen Bezeichnung durch die Aufnahme der Benutzung. Der Schutz für 

unterscheidungskräftige geschäftliche Bezeichnungen entsteht durch namensmäßigen 

Gebrauch und zwar unabhängig vom Umfang der Benutzung. Grundsätzlich genügt jede Art 

einer nach außen gerichteten Tätigkeit, sofern sie auf eine dauernde wirtschaftliche 

Betätigung schließen lässt.
324

 Jede nach außen in Erscheinung tretende Benutzungsform, also 

zum Beispiel die Verwendung der Kennzeichnung auf Geschäftspapieren, im Zusammenhang 

mit der Anmietung oder dem Bau von Fabrik- oder Büroräumen, die Schaltung eines 

                                                 
319

 Kur, CR 1996, 325, 327; ähnlich auch Gabel, Internet: Die Domain-Namen, NJW-CoR 1996, 322; Graefe, 

Marken und Internet, MA 3/96. 
320

 So auch KG, CR 1997, 685 ï Concert Concept; OLG Karlsruhe, WRP 1998, 900; OLG Düsseldorf, WRP 

1999, 343, 346; OLG Hamm, CR 1998, 241, 242; OLG Stuttgart, CR 1998, 621; OLG Köln, NJW-CoR 1999, 

171; LG Hamburg, CR 1997, 157; OLG Hamburg, MMR 2006, 608 ï ahd.de. Auf die streitige Frage, ob das 

MarkenG überhaupt eine kennzeichenmäßige Benutzung voraussetzt, braucht hier nicht eingegangen zu werden; 

siehe hierzu befürwortend Sack, Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81, 93; Keller, Die 

zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht, GRUR 1996, 607. Kritisch allerdings Fezer, Rechtsverletzende 

Benutzung einer Marke als Handeln im geschäftlichen Verkehr, GRUR 1996, 566; Strack, Markenmäßiger 

Gebrauch ï Besondere Voraussetzung für die Annahmen einer Markenverletzung, GRUR 1996, 688.  
321

 OLG München, ZUM 2000, 71.  
322

 BGH, NJW 2005, 1198 ï soco.de. 
323

 LG München I, GRUR 2000, 800 = CR 1999, 451 = K&R 1999, 237 ï fnet.  
324

 LG Düsseldorf, 4 O 101/99 ï infoshop.de (unveröffentlicht). 
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Telefonanschlusses, der Aufbau eines Vertriebsnetzes, oder aber der An- und Verkauf von 

Waren oder Dienstleistungen wie auch die Benutzung in Vorbereitung der 

Geschäftseröffnung, zählen hierzu. Nicht ausreichend sind nur interne 

Vorbereitungshandlungen, z.B. der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages und die 

Ausarbeitung einer geschäftlichen Konzeption. Entscheidend ist aber, dass die Domain eine 

Unterscheidungskraft in Bezug auf ein konkretes Unternehmen aufweist.
325

 Der Schutz greift 

nur dann, wenn die Kennung erkennbar mit dem Namen oder eine Kurzform des Namens des 

Rechtsträgers übereinstimmt und damit über die Kennung hinaus auf den Rechtsträger selbst 

hinweist.
326

 

 

c) Titelschutz  

 

Für Domains kommt ein Titelschutz in Betracht, soweit diese titelschutzfähige Produkte 

kennzeichnen.327 Der Titelschutz entsteht bei originärer Kennzeichnungskraft durch die 

Ingebrauchnahme in namensmäßiger Form, bei nachträglicher Kennzeichnungskraft aufgrund 

nachgewiesener Verkehrsgeltung.
328

 Der Titelschutz kann durch Veröffentlichung im 

Titelschutzanzeiger auf einen Zeitraum von 2 ï 5 Monate vorverlagert werden. Bei einer 

Internet-Zeitschrift entsteht der Titelschutz erst mit der Erstellung des fertigen Produkts und 

nicht schon mit der Werbung etwa mittels Inhaltsverzeichnissen.
329

 Für Domains wird eine 

Vorverlagerung des Titelschutzes über Titelschutzanzeiger abgelehnt. Ein Schutz der Domain 

als Titel komme nur in Betracht, wenn ein fertiges Werk vorliege. Eine Titelschutzanzeige 

gebe es im Internet oder bei T-Online (noch) nicht. Unzureichend seien auch bloße 

Inhaltsverzeichnisse, der alleinige Verweis auf Eigenwerbung oder eine Internetzeitschrift mit 

nur wenigen Beiträgen.
330

 Im Übrigen soll ein Titelschutz bei Domains nicht in Betracht 

kommen, die ein Portal bezeichnen;
331

 anders sieht das LG Stuttgart die Lage, wenn die 

Domain der Unterscheidung von anderen Internet-Portalen dient.
332

 Ein Titelschutz kommt 

                                                 
325

 OLG München, ZUM 2000, 71 = CR 1999, 778 ï tnet; KG, NJW-RR 2003, 1405 ï arena-berlin; LG 

Frankfurt a.M., CR 1999, 190 ï warez.de; LG Braunschweig, MMR 1998, 272 = CR 1998, 364 ï deta.com; 

unzutreffend insofern LG München I, GRUR 2000, 800 = CR 1999, 451 = K&R 1999, 237 ï fnet.  
326

 LG Düsseldorf, NJW-RR 1999, 629 = CI 1998, 188 ï jpnw.de; BGH NJW 2005, 1198 ï soco.de. 
327

 OLG München CR 2006, 414. 
328

 OLG Hamburg, AfP 2001, 312 = ZUM 2001, 514 = K&R 2001, 368 ï sumpfhuhn.de. 
329

 OLG München, CR 2001, 406 ï kuecheonline; ähnlich auch LG Stuttgart, MMR 2003, 675 ï snowscoot; 

Fezer, WRP 2000, 969, 973. 
330

 OLG München, MMR 2001, 381 ï kuecheonline.de. 
331

 LG Düsseldorf, MMR 2003, 131 ï urlaubstip.de; a.A. OLG München CR 2006, 414 ï österreich.de. 
332

 LG Stuttgart, MMR 2003, 675 ï snowscoot.  
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auch in Betracht, wenn der Titel nur einer von mehreren Untergliederungspunkten unterhalb 

einer anders lautenden Domain ist.
333

 

 

III. Pfändung und Bilanzierung von Domains  

 

Literatur:  

Berger, Pfändung von Domains, RPfleger 2002, 181; Hanloser, Unzulässigkeit der Domain-

Pfändung, CR 2001, 344; Hanloser, Die Domain-Pfändung in der aktuellen Diskussion, CR 

2001, 456; Hartig, Die Rechtsnatur der Domain-Anmerkung zur BGH-Entscheidung 

ĂDomain-Pfªndungò, GRUR 2006, 299; Hismann/Schmittmann, Steuerliche Aspekte des 

Domainhandels, MMR 2003, 635; Hombrecher, Domains als Vermögenswerte ï Rechtliche 

Aspekte des Kaufs, der Lizenzierung, der Beleihung und der Zwangsvollstreckung, MMR 

2005, 647; Karies/Niesert, Aus- und Absonderung von Internet-Domains in der Insolvenz, 

ZInsO 2002, 510; Kleespies, Die Domain als selbständiger Vermögensgegenstand in der 

Einzelzwangsvollstreckung, GRUR 2002, 764; Meier, Zur Zulässigkeit der Pfändung einer 

Internet-Domain, KKZ 2001, 231; Oberkofler, (Ver-) Pfändung von Internet-Domains, 

Medien und Recht 2001, 185; Schmitz/Schröder, Streitwertbestimmung bei 

Domainstreitigkeiten, K&R 2002, 189; Ulmer, Domains in Zwangsvollstreckung und 

Insolvenz, ITRB 2005, 112, Viefhues, Zur Übertragbarkeit und Pfändung vom Domain-

Names, MMR 2000, 286; Welzel, Zwangsvollstreckung in Internet-Domains, MMR 2001, 

131.  

 

Im Zusammenhang mit der Anerkennung einer Domain als vermögenswertes Gut steht auch 

die Frage ihrer Pfändbarkeit in der Zwangsvollstreckung. Hierzu bestehen unterschiedliche 

Aussagen einzelner Gerichte. Das LG München I
 334

 hat eine Pfändbarkeit nach § 857 ZPO 

ausgeschlossen. Das LG Essen hat hingegen eine Pfändung zugelassen.
335

 Folgt man dem LG 

Essen, ist eine Domain nach §§ 844, 857 ZPO pfändbar und freihändig durch Versteigerung 

seitens des Gerichtsvollziehers im Internet verwertbar.
336

 Der Streit zwischen dem LG 

München I und dem LG Essen wurde durch den BGH aufgelöst. Danach ist eine Domain zwar 

nicht pfändbar, die Gesamtheit der schuldrechtlichen Ansprüche des Domaininhabers 

gegenüber der Domainvergabestelle fällt dagegen unter § 857 Abs. 1 ZPO.
337

 Eine 

Verwertung der gepfändeten Ansprüche gegen die Vergabestelle erfolgt also im Wege der 

Überweisung an Zahlungs statt. 

 

                                                 
333

 OLG Dresden, NJWE-WettbewerbsR 1999, 130 ï dresden-online.  
334

 LG München I, CR 2001, 342 = MMR 2001, 319 = K&R 2001, 527; noch offengelassen in LG München I, 

MMR 2000, 565 = K&R 2000, 563 = ZUM 2000, 875 = CR 2000, 620 mit Anm. Hanloser auf S. 703.  
335

 LG Essen, MMR 2000, 286 m. Anm. Viefhues = CR 2000, 247. Ähnlich auch AG Lindau, M 192/00 

(unveröffentlicht); AG Langenfeld, CR 2001, 477; LG Düsseldorf, ZUM 2002, 155. 
336

 So auch AG Berleburg, MMR 2002, 848 (Ls.).  
337

 BGH, GRUR 2005, 969. 
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Unter Umständen ist auch denkbar, dass die Domain als Arbeitsmittel i.S.v. § 811 Nr. 5 

ZPO unpfªndbar ist. Die Vorschrift bezieht sich zwar allein auf ĂSachenñ und ist deshalb 

nicht unmittelbar einschlägig. Es kommt jedoch eine analoge Anwendung in Betracht.
338

 Ein 

darauf basierender Pfändungsschutz setzt allerdings voraus, dass die Domain zur Fortsetzung 

der Erwerbstªtigkeit des Schuldners Ăerforderlichñ ist. Das ist allerdings nur dann der Fall, 

wenn sich die Domain im Rechtsverkehr bereits durchgesetzt hat und nicht (mehr) ohne 

weiteres gegen eine andere ausgetauscht werden kann.
339

  

Unabhängig von diesem Streit ist eine Pfändbarkeit der Konnektierungsansprüche des 

Domaininhabers gegen die DENIC im Wege der Forderungspfändung inzwischen 

anerkannt.
340

 Schwierig ist dann aber die Verwertung dieser Forderung, da eine Überweisung 

mangels Leistungsinteresse des Vollstreckungsgläubigers nicht in Betracht kommt.  

Wichtig sind im Übrigen auch Vorkehrungen gegen die Insolvenz des Access Providers. Muss 

ein Provider Insolvenz beantragen, wird die DENIC tätig. Wenige Wochen nach Insolvenz-

Antrag sind fast immer alle Domains erstmal direkt bei der DENIC gehostet und auf deren 

eigenen Nameservern und im Zone-c der Domains eingetragen. In einem Fall, in dem die 

Zone-c bereits bei der DENIC liegt (erkennbar am HD4-RIPE im Zone-c beim Denic-Who-

is), braucht man also nur die Kündigung an den alten Provider schicken und an die DENIC 

das KK-Fax.  

 

Auch stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der Bewertung von Domains. 

Gängig ist insofern die RICK -Formel. Entscheidend abzustellen ist hiernach auf  

 

 das Risiko, rechtliche Probleme bei der Verwendung der Domains zu 

bekommen = R 

 das Image der Domain = I 

 die Frage der kommerziellen Verwendbarkeit der Domain = C 

 die Kürze der Domain = K.  

 

Differenzierter arbeitet die sog. Horatius-Formel, die eine Vielzahl von Indikatoren 

heranzieht, unter anderem 

 

 die Visits 

                                                 
338

 Berger, Rpfleger 2002, 185; ähnlich LG Mönchengladbach, ZUM 2004, 935 = MDR 2005, 118. 
339

 Welzel, MMR, 2001, 131, 135. 
340

 Hanloser, Rechtspfleger 2000, 525, 527; Hanloser, CR 2001, 344, 345; Welzel, MMR 2001, 131, 132. 
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 die Eintragungen in Suchmaschinen 

 die Pflege der Domain 

 das Bestandsalter. 

 

Noch variantenreicher sind die Kriterien des SCHARF-Modells, das mit über vierzig 

Indikatoren arbeitet.
341

 

 

Bei der Streitwertberechnung im Rahmen von § 12 Abs. 1 GKG berücksichtigt das Gericht 

im Rahmen seines freien Ermessens den wirtschaftlichen Wert der Domain für den 

Berechtigten, wobei insbesondere die erwartete Zahl der Visits und sonstige Indizien für 

erzielbare Umsätze und Marketingeffekte zu berücksichtigen sind. Das OLG Frankfurt
342

 

scheint den Wert tendenziell gering anzusetzen. Bei der Bemessung des wirtschaftlichen 

Wertes der Domainnamen sei zu berücksichtigen, dass sie sämtlich nicht geeignet seien, einen 

unmittelbaren oder auch nur mittelbaren (assoziativen) Bezug zu Waren oder 

Dienstleistungen herzustellen, insoweit fehlt ihnen die inhaltliche Aussagekraft sowie ein 

prägnanter Anklang an marktgängige Waren, Dienstleistungen etc. Daher kämen 

Internetadressen, die Zufallsfunde im Netz surfender Interessenten sind, kaum in Betracht.  

Andere Gerichte sind großzügiger. Das LG Köln lässt bei der Nutzung einer Domain als Teil 

einer Email-Adresse 75.000 ú ausreichen.
343

 Das LG Hamburg geht von 50.000 ú aus.
344

 Das 

OLG Köln bejahte einen Streitwert in Hºhe von 135.000 ú,
345

 konstatierte aber in einem 

anderen Fall, dass sich der Streitwert nach dem Interesse des Klägers richte (hier: 25.000 

ú).
346

 Dabei wurden gerade auch bei bedeutenderen Unternehmen Streitwerte bis zu 500.000 ú 

festgesetzt.
347

 Bei Gattungsbegriffen hat sich der Streitwert auf 50.000 ú eingependelt.
348

 Zum 

Teil wird in der Literatur für alle Domainstreitigkeiten ein Betrag in Hºhe von 50.000 ú als 

Regelstreitwert angenommen.
349
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 http://www.bewertungsformel.de.  
342

 OLG Frankfurt a.M., 25 W 33/02 (unveröffentlicht). 
343

 LG Köln, MMR 2000, 437 ï maxem.de. 
344

 LG Hamburg, BeckRS 2005 00859, http://www.aufrecht.de/2903.html; ähnlich LG Düsseldorf, 2a O 35/04 

(unveröffentlicht). 
345

 OLG Köln, GRUR-RR 2005, 82 = OLGR Köln 2005, 173. 
346

 OLG Köln, GRUR-RR 2006, 67 ï Mahngericht.de 
347

 LG Düsseldorf, 34 O 118/97 in Sachen crrtroinc.de (unveröffentlocht); ähnlich LG Hamburg, 315 O 448/97 ï 

d-info.de (unveröffentlicht); LG Mannheim, WRP 1998, 920 ï zwilling.de; s. dazu auch Schmidt/Schröder, K&R 

2002, 189 ff. 
348

 LG Düsseldorf, 38 O 22/01 ï versteckte-toscana.de (unveröffentlicht); LG Düsseldorf, MMR 2002, 126 = CR 

2002, 138 = K&R 2002, 98 ï literaturen.de.  
349

 So bei Schmittmann, MMR 2002, Heft 12, S. VIII. 
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Die Kostenerstattungsklage gegen den Kennzeichenverletzer wegen Abmahnkosten ist stets 

Kennzeichensache im Sinne des § 140 MarkenG.
350

 

 

Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz
351

 sieht in den Aufwendungen zum Erwerb einer 

Internetadresse (Domain) keine sofort abzugsfähige Betriebsausgabe und auch kein 

abschreibfähiges Wirtschaftsgut, so dass die entstandenen Kosten im Rahmen einer 

Überschussrechnung gem. § 4 Abs. 3 EStG keine Berücksichtigung finden. Eine Domain 

stelle nach Auffassung des FG zwar ein immaterielles Wirtschaftsgut dar. Anders als bei 

Software finde hingegen kein Wertverzehr statt, da die Internetadresse dauerhaft und in 

ungeschmälerter Art und Weise genutzt werden könne und dem Domaininhaber zeitlich 

unbeschränkte wirtschaftliche Vorteile biete. 

 

IV. Streitschlichtung nach der UDRP  

 

Literatur:  

Bettinger, ICANN´s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, CR 2000, 234; 

Bettinger, Abschlussbericht der WIPO zum Internet Domain Name Process, CR 1999, 445; 

Geist, Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN 

UDRP; http://aix1.uottawa.ca/~geist/frameset.html; Gibson, Digital Dispute Resolution, CRi 

2001, 33; Hoffmann, Alternative dispute resolution dot.com, Mitteilungen der deutschen 

Patentanwälte 2002, 261; Maher: The UDRP: The Globalization of Trademark Rights IIC 

2002, 924; Mueller, Rough Justice: An Analysis of ICANN´s Uniform Dispute Resolution 

Policy, November 2000, http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm; Sorkin Judicial Review of 

ICANN Domain Name Dispute Decisions, 18 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 637 

(2001); Stotter, Streitschlichtung bei UK-Domains, MMR 2002, 11; Strömer, Das ICANN-

Schiedsverfahren ï Königsweg bei Domainstreitigkeiten, K&R 2000, 587; Strömer, Das 

ICANN-Schiedsverfahren, Heidelberg 2002; Weston, Domain Names, CSLR 2000, 317. 

 

Das ICANN hat sich Gedanken zur Streitschlichtung gemacht. So wurde im August 1999 die 

ĂUniform Dispute Resolution Policyñ (UDRP) verabschiedet.
352

 Dieses Regelwerk sieht 

eine Streitschlichtung bei missbräuchlicher Registrierung von Namen in den Top Level 

Domains .com, .org und .net vor. Hinzu kommen die länderspezifischen Codes 3 von 31 meist 

kleineren Staaten (wie z.B. Tuvalu).
353

 Die DENIC hat sich noch nicht dazu durchringen 

können, eine solche Streitschlichtung zu akzeptieren.  

 

                                                 
350

 LG Düsseldorf, 2a O 35/04 (unveröffentlicht). 
351

 FG Rheinland-Pfalz, MMR 2005, 336 mit Anm. Terhaag. 
352

 Hinzu kommen die ĂRules for Uniform Domain Name Dispute Policyñ, die im Oktober 1999 verabschiedet 

worden sind. 
353

 Siehe dazu die Liste unter http://www.arbiter.wipo.int/domains/ccTLD/index.html. 
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Auch neue gTLDs fallen unter die UDRP.
354

 Die Verbindlichkeit der UDRP basiert auf rein 

vertragsrechtlicher Grundlage; wer eine Domain registriert, unterwirft sich rechtsgeschäftlich 

den UDRP. Da dies aber regelmäßig durch einen Hinweis in den AGB des jeweiligen Access 

Providers geschieht, stellt sich die Frage nach der AGB-rechtlichen Zulässigkeit einer solchen 

ĂSchiedsabredeñ. Die AGB-rechtliche Wirksamkeit ist hochgradig problematisch. Im Übrigen 

wenden z.B. US-amerikanische Gerichte ohnehin im Zweifel ihre eigenen Regeln an und 

lassen es dem Betroffenen offen, bei einer Niederlage nach der UDRP US-Gerichte 

anzurufen.
355

 Auch Gerichte in anderen Staaten haben die UDRP hinterfragt.
356

 Die 

Streitschlichtung erfolgt über vier verschiedene, von der ICANN lizenzierte Organisationen, 

darunter  

 

Á die Schiedsstelle der WIPO (http://arbiter.int/domains)
357

 

Á das National Arbitration Forum (http://www.arb-forum.com/domains) 

Á das CPR ï Institut for Dispute Resolution (http://www.cpradr.org). 

Á das ADNDRC, das Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (http:// 

www.adndrc.org).
358

 

 

Es besteht die freie Wahl, entweder vor ordentlichen Gerichten zu klagen oder die UDRP-

Schlichtungsorganisation anzurufen. Auch können staatliche Gerichte trotz einer 

Streitschlichtungsentscheidung nachträglich tätig werden (Art. 4 (k) UDRP).
359

 Eine UDRP-

interne Berufungsinstanz besteht nicht.
360

 Über die Frage der Kostenerstattung wird nicht 

entschieden. Allerdings hat der österreichische oberste Gerichtshof entschieden, dass bei einer 

Entscheidung innerhalb der UDRP zu Lasten des Beschwerdegegners ein Auslagenersatz 

nach nationalem Recht verlangt werden kann.
361

 

 

Die Verbindlichkeit der Streitschlichtung und ihrer Entscheidungen beruht nicht auf 

staatlichem Recht; insbesondere handelt es sich nicht um Schiedsgerichte. Die Kompetenz der 

                                                 
354

 Siehe http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-info.html; hierzu zählen:  

.info; .biz; .aero; .coop; .museum; .name; .travel. 
355

 So Section 1114(2)(D)(v) des US Anticybersquatting Act und U.S. Court of Appeals for the First Circuit, 

Entscheidung vom 5.12.2001 ï (JAY D. SALLEN vom CORINTHIANS LICENCIAMENTOS LTDA et al., 

GRUR Int. 2003, 82. 
356

 Siehe die Liste bei der WIPO http://arbiter.wipo.int/domains/challenged/index.html. 
357

 Siehe dazu auch die WIPO-Borschüre http://arbiter.wipo.int/center/publications/guide-en-web.pdf 
358

 Ausgeschieden ist das kanadische eResolution Consortium (http://www.resolution.ca). 
359

 Zu den gerichtlichen Verfahren nach UDRP-Entscheidung siehe  

http://aribter.wipo.int/domains/challenged/index.html. 
360

 Siehe allerdings den Vorschlag von M. Scott Donahey zur Einführung eines UDRP Appelatte Panel in: 

Journal of International Abitration 18 (1) 2001, 131 ff. 
361

 öOGH, MMR 2004, 747. 
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Schlichtungsorgane ist vielmehr vertraglicher Natur . Lässt sich jemand eine Domain 

registrieren, verpflichtet er sich im Voraus, Streitschlichtungsentscheidungen im Rahmen der 

UDRP zu akzeptieren.  

 

Die Beschwerde kann elektronisch über die Homepage des ausgewählten Schiedsgerichts 

eingereicht werden; die dort befindlichen Formulare müssen aber auch schriftlich ausgefüllt 

und auf dem Postwege verschickt werden (Original und vier Abschriften). Zu zahlen sind die 

Schlichtungskosten durch den Beschwerdeführer (zwischen 1500 und 4000 $). Der 

Beschwerdegegner hat zwanzig Tage Zeit zu reagieren. Ein Ăcase administratorñ pr¿ft die 

formellen Voraussetzungen der Beschwerde und Erwiderung und bestimmt dann einen 

Schlichter. Dieser hat nach seiner Ernennung vierzehn Tage Zeit, seine Entscheidung zu 

erstellen; insgesamt dauert das Verfahren selten länger als zwei Monate. Entscheidungen 

werden im Volltext und mit voller Namensangabe aller Beteiligten auf der Homepage des 

Gerichts veröffentlicht. Probleme bereitet den Schiedsrichtern auch die Frage, wie mit 

nachgereichten Schriftsätzen umzugehen ist. Deren Berücksichtigung liegt im Ermessen des 

Panels. Die meisten Schiedsrichter lassen nachgereichte Schriftsätze nur dann zu, wenn 

plausibel gemacht wird, dass die entsprechenden Argumente und Beweismittel nicht bereits in 

der Beschwerde beziehungsweise der Erwiderung vorgetragen werden konnten.362 Wichtig ist 

es, nur klare Fälle zur Entscheidung des Schiedsgerichts zu bringen. Alle wesentlichen 

Argumente sollten vollständig und sachbezogen in einem einzigen Schriftsatz vorgetragen 

werden. Dabei sollte von vornherein gleich in diesem Schriftsatz alles schriftliche 

Beweismaterial beigefügt werden. Als sinnvoll hat es sich erwiesen, die Panelists auch auf 

ähnlich gelagerte Entscheidungen anderer Panelists hinzuweisen. Die Anrufung eines 

Dreipanels lohnt sich nur dann, wenn noch kein einheitliches Fallrecht existiert und 

Rechtsfragen in der Vergangenheit streitig waren. 

 

Die Streitschlichtungsgremien entscheiden nicht nach Maßgabe staatlichen Rechts. 

Vielmehr nehmen sie ï in Anlehnung an US-amerikanische Gesetzesvorgaben ï nur einen 

eingeschränkten Bereich der Markenpiraterie wahr. Entscheidend ist hierbei Art. 4 (a) der 

UDRP: 

 

                                                 
362

 Balidiscovery.org, D 2004 ï 0299; noch strenger mtvbase.com, D 2000 ï 1440, wonach eine Zulassung nur 

bei besonderer Anforderung der Unterlagen von Panel möglich ist. 
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ĂYou are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that 

a third party (a Ăcomplainantò) asserts to the applicable Provider, in compliance with 

the Rules of Procedure, that 

 

(I) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or 

service mark in which the complainant has rights; and 

(II)  you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; 

and 

(III)  your domain name has been registered and is being used in bad faith.ñ 

 

Jedes dieser drei Merkmale bedarf näherer Erläuterung. Zunächst ist beim ersten Merkmal zu 

beachten, dass der Begriff des Ătrademark or service markñ weit ausgelegt wird. Darunter 

fallen zum Beispiel auch Zeichen, die nach dem US Common Law geschützt sind. 

Abzugrenzen sind die geschützten Zeichen von Kennzeichen, die lediglich auf Unternehmen 

verweisen oder nur auf eine Verkehrsgeltung verweisen können. Entscheidend kommt es 

nicht auf den territorialen Schutzbereich der Marke an. Selbst wenn kein Markenschutz im 

Land des Beschwerdegegners besteht, kann die entsprechende Marke herangezogen werden. 

Allerdings wird man das Fehlen des Markenschutzes im Rahmen der Bösgläubigkeit zu 

erörtern haben.
363

 Der Zeitpunkt des Schutzerwerbs ist unerheblich. Insofern setzt sich die 

Marke auch durch, wenn sie Ăj¿ngerñ ist als der Domainname. Auch hier wird man allerdings 

dann bei der Frage der Bösgläubigkeit des Domaininhabers Zweifel anmelden dürfen.
364

 Auch 

nicht registrierte Markenrechte, wie Benutzungsmarken oder Common-Law Trademarks 

fallen unter die UDRP. Ähnliches gilt für berühmte Personennamen, wenn diese mit einer 

gewerblichen Nutzung verbunden sind. Berühmtheit als solches reicht nicht aus, um die 

UDRP anwenden zu können.
365

 Geografische Angaben entfallen als solche nicht unter die 

UDRP.
366

 Ein Schutz kommt allerdings in Betracht, wenn die geografische Angabe auch Teil 

einer Wort-Bild-Marke ist.
367

 Streitig ist, ob die Rechte auch nicht ausschließlicher 

Lizenznehmer unter das Schutzsystem fallen.
368

 

 

                                                 
363

 Siehe Early Learning Centre.com ï D 2005 ï 0692. 
364

 Aljazeera.com ï D 2005 ï 0309. 
365

 Juliaroberts.com ï D 2000 ï 0210; Charlierapier.com ï D 2004 ï 0221. 
366

 SachsenïAnhalt.com ï D 2002 ï 0273; New Zealand.com ï D 2002 ï 0754. 
367

 Potsdam.com, D 2002 ï 0856; Meißen.com, D 2003 ï 0660. 
368

 Dafür Telcelbellsouth.com, D 2002 ï 1027; dagegen Knicks.com, D 2000 ï 1211. 
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Zu prüfen ist dann noch die Verwechslungsfähigkeit im Verhältnis der Marke zum 

Domainnamen (Ălikelihood of confusionò). Generische Zusªtze werden hier nicht 

berücksichtigt.
369

 Kritische Zusªtze wie ĂSucksñ oder ĂFuckñ kºnnen unter Umstªnden die 

Verwechslungsgefahr ausschließen, was allerdings zwischen den einzelnen Panelists streitig 

ist.
370

 

 

Auf Ălegitimate interestsñ kann verweisen, wer eine Domain nachweislich für ein Fan-

Forum
371

 oder für kritische Meinungsäußerungen
372

 nutzt. Die bloße Absicht einer solchen 

Nutzung reicht nicht aus. Dem Domainnutzer obliegt insofern die Darlegungs- und 

Beweislast. Der Hinweis auf die Namensgleichheit reicht nicht aus.
373

 Ein eigenes 

Markenrecht begründet ebenfalls ein legitimes Interesse zur Benutzung der Domain.
374

 Dies 

gilt allerdings nur dann, wenn dieses Markenrecht gutgläubig erworben worden ist.
375

 

Besonders streitig ist die Frage des legitimen Interesses beim Vertrieb von Markenwaren 

durch Vertragshändler. Hier plädiert eine überwiegende Zahl von Panelists für eine 

händlerfreundliche Auslegung der Regeln. Ein Verstoß gegen die UDRP soll danach nicht 

vorliegen, wenn der Händler sich auf den tatsächlichen Vertrieb beschränkt, keine 

Konkurrenzprodukte anbietet und es nicht zu einer übermäßigen Behinderung des 

Markeninhabers kommt.
376

 Diese Freiheit der Benutzung soll auch für unabhängige Händler 

gelten.
377

 

 

Am schwierigsten zu konkretisieren ist das Merkmal Ăbad faithñ. Nachzuweisen ist hier 

seitens des Beschwerdeführers, dass eine Adresse registriert und benutzt wurde Ăin bad 

faithñ.
378

 Zur Konkretisierung dieses allgemeinen Rechtsbegriffs muss Art. 4 (b) der UDRP 

herangezogen werden:  

 

                                                 
369

 Faketrgheuer, D 2004 ï 0871. 
370

 Für Verwechselungsgefahr: Bayersucks.org, D 2002 ï 1115; Berlitzsucks.com, D 2003 ï 0465; keine 
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 Das Merkmal stammt aus dem US Cybersquatting Act 1999, Pub L No. 106-133, § 3002 (a), 113 Stat. 1501, 

1537, der eine entsprechende Änderung von lit. d § 43 Lanham Act vorsieht. 
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ĂFor the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but 

without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the 

registration and use of a domain name in bad faith: 

 

(I)  circumstances indicating that you have registered or you have 

acquired the domain name primarily for the purpose of selling, 

renting, or otherwise transferring the domain name registration to the 

complainant who is the owner of the trademark or service mark or to 

a competitor of that complainant, for valuable consideration in 

excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the 

domain name; or 

(II)  you have registered the domain name in order to prevent the owner 

of the trademark or service mark from reflecting the mark in a 

corresponding domain name, provided that you have engaged in a 

pattern of such conduct; or 

(III)  you have registered the domain name primarily for the purpose of 

disrupting the business of a competitor; or 

(IV)  by using the domain name, you have intentionally attempted to 

attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other 

on-line location, by creating a likelihood of confusion with the 

complainantôs mark as to the source, sponsorship, affiliation, or 

endorsement of your web site or location or of a product or service 

on your web site or location.ñ 

 

Diese Liste denkbarer Ăbad faithñ-Fälle ist nicht abschließend (Ăin particular but without 

limitationñ). Im Laufe der Zeit hat sich gerade im Bereich der WIPO eine eigene Judikatur 

entwickelt, die weitere Fälle von Ăbad faithñ herausgearbeitet hat. An der Bösgläubigkeit soll 

es fehlen, wenn andere legitime Benutzungsmöglichkeiten denkbar sind. Dies gilt etwa bei 

generischen Begriffsinhalten.379 Kritiker werfen der WIPO allerdings vor, dass zu schnell ein 

Ăbad faithñ zu Gunsten des Beschwerdeführers bejaht werde.380 

 

V. Streitschlichtung rund um die EU-Domain  

 

                                                 
379

 Zeit.com, D 2005 ï 0725. 
380

 Siehe http://www.icannot.org und http://www.icannwatch.org. 
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Als Zeichen für die Identität des europäischen Wirtschaftsraums hat die europäische 

Kommission schon seit Ende der 90er Jahre ¿ber die Einf¿hrung einer eigenen Ă.euñ TLD 

nachgedacht. Im Jahre 2002 war es dann so weit. Verabschiedet wurden die Verordnung (EG) 

Nr. 733/2002 des europäischen Parlaments und des Rates vom 22. April 2002 zur Einführung 

der Domain oberster Stufe Ă.euñ sowie die weitere Verordnung (EG) Nr. 874/2004 vom 28. 

April 2004 der Kommission mit allgemeinen Regeln für die Durchführung und die 

Funktionen der Ă.euñ TDL.381 Aufgrund der Rahmenverordnung des Parlamentes wurde nach 

einer Ausschreibung ein Registrar bestellt. Als Registrierungsorganisation tritt EURid auf, 

eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Diegem (Belgien). Im April 2005 wurde die 

Zuständigkeit für die Streitschlichtungsverfahren in diesem Bereich an die 

Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik (Tschechisches Schiedsgericht) 

übertragen. In der Zwischenzeit existieren mehr als zwei Millionen aktive Domains mit der 

.eu-Kennung. Der tschechische Schiedsgerichtshof kann auf mehr als zweihundert 

Entscheidungen zurückblicken.  

 

In der ersten Phase der Entscheidungspraxis ging es vornehmlich um Auseinandersetzungen 

zwischen Markenrechtsinhabern und EURid im Hinblick auf die ordnungsgemäße 

Durchführung des Sunrise- und weiteren Registrierungsverfahrens. Diese Streitigkeiten haben 

dann sehr schnell an Bedeutung verloren. Heute wird im Wesentlichen direkt zwischen 

Markenrechtsinhaber und Domaininhaber gestritten, insbesondere im Hinblick auf die 

Missbräuchlichkeit einer Domaineintragung. Wichtig ist, dass die Inhaber zum Schutzrecht 

außerhalb der europäischen Union nicht beschwerdeberechtigt sind; sie können nur auf den 

staatlichen Rechtsweg verwiesen werden. Es erfolgt insofern keine volle Prüfung der 

Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne, sondern nur ein Vergleich der 

Zeichenähnlichkeit zwischen Marke und Domainname. Hierzu muss nach Art. 22 Abs. 1 der 

                                                 
381

 Amtsblatt Nr. L162 vom 30.4.2004, Seite 40. Zu weiteren Richtlinien und Vorgaben für die .eu-Domain siehe 

http://europa.eu.int/information_society/policy/doteu/background/index_en.htm 
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Grundregeln jemand vortragen, dass Ăeine Domainregistrierung spekulativ oder 

missbrªuchlich im Sinne von Art. 21 der Verordnungñ ist.  

 

Im Einzelnen ist dazu vorzutragen, dass die Domain verwechslungsfähig in Bezug auf einen 

geschützten Namen sei. Das Verfahren setzt voraus, dass ein Recht im Sinne von Art. 10 der 

Verordnung nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht an einem Namen anerkannt ist und der 

Domainname mit diesem identisch ist oder ihm verwirrend ähnelt. Die Endung .eu wird dabei 

ebenso wenig berücksichtigt382 wie Sonderzeichen383. Das Verfahren unterscheidet sich also 

insofern auch von der UDRP, als nicht nur ein Warenzeichen/eine Marke Gegenstand des 

Verfahrens sein kann. Vielmehr erreicht jeder nach nationalem Recht geschützter Name als 

Schutzgegenstand aus. Eine Domain als solche gibt aber noch kein Namensrecht, allenfalls 

über die jeweiligen Grundregeln für nicht eingetragene Marken. Probleme gibt es auch bei 

den Namen von Städten, da einzelne EU-Mitgliedsstaaten diese Städtenamen nicht schützen. 

Dies gilt zum Beispiel in Schweden und Finnland. Hier haben dann einzelne Schiedsrichter 

unterschiedlich entschieden, als zum Beispiel die Städte Stockholm und Helsinki die 

Verwendung ihres Städtenamens in einer EU-Domain gerügt haben. In Bezug auf Stockholm 

war man der Auffassung, dass eine Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hat, wenn nach 

schwedischem Recht kein Rechtsschutz für Städtenamen bestehe. Anders entschied der 

Schiedsrichter in Sachen Helsinki, wo aus der Regelung für Sunrise-Bevorrechtigte die 

Konsequenz gezogen wird, dass man Städtenamen losgelöst von nationalem Recht einen 

Schutz nicht verwehren dürfe. Einig sind sich die Schiedsrichter, dass die Topleveldomain 

Ă.euñ nicht bei der Betrachtung der Ähnlichkeit von Domain und Namen einbezogen werden 

muss. Auch die manchmal verwendeten Sonderzeichen fließen in die Betrachtung der 

Verwechslungsgefahr nicht ein. Als schwierig erwies es sich, dass nicht klar ist, ob das 

geltend gemachte Recht von jedermann zu einer Beschwerde genutzt werden kann. Der 

Wortlaut der Grundregeln lässt es eigentlich zu, dass eine Popularklage mit Berufung auch 

auf Kennzeichenrechte eines Dritten erfolgen kann.384 Andere Schiedsrichter verwiesen zu 

Recht darauf, dass eine Popularklage mit dem Sinn und Zweck des Verfahrens, insbesondere 

im Hinblick auf eine Übertragung der Domain, nicht zu rechtfertigen sei. Falsch gelöst wurde 

der Fall der Gleichnamigkeit in einer Entscheidung Wüstenrot.eu.385 Hier hatte die Gemeinde 

Wüstenrot als erste den Domainnamen erhalten und wurde von der großen Bausparkasse 
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Wüstenrot verklagt. Der Schiedsrichter war der Auffassung, dass hier die Gemeinde der viel 

bekannteren Beschwerdeführerin weichen müsse. Dabei verkennt er, dass die Gemeinde 

selbst auf ein eigenes Namensrecht verweisen kann und die in Deutschland bekannte Shell-

Rechtsprechung zum Vorrang bekannter Namen wohl nicht auf den Konflikt mit einer 

Gemeinde übertragen werden kann.386 

 

Anders als die UDRP schützt die EU-Domain den Kennzeichenrechtsinhaber in zwei 

alternativen Fällen. Er kann zum einen vortragen, dass der Domaininhaber kein berechtigtes 

Interesse bzw. kein eigenes Recht an der Domain habe. Er kann aber auch alternativ darauf 

verweisen, dass die Domainregistrierung bösgläubig gewesen sei. Im Rahmen der UDRP 

werden beide Dinge additiv geprüft. Bei der Frage des bestehenden Rechtes oder 

Schutzinteresses stritten die Schiedsrichter darüber, ob bereits die Eintragung einer Benelux-

Marke ausreiche, um ein eigenes Schutzrecht zu bejahen. Dies wurde in einigen Fällen 

angenommen, insbesondere in der berühmten Last-Minute-Entscheidung.387 Andere 

Schiedsrichter verwiesen darauf, dass die entsprechende Marke dann auch im Webauftritt 

genutzt werden müsse; im Falle einer Nichtbenutzung der Domain scheide die Annahme eines 

berechtigten Interesses aus.388 Als Benutzung soll der bloße Verweis auf eine Web-Baustelle 

Ăunder constructionñ nicht ausreichen.389 Vielmehr soll es erforderlich sein, unter der Domain 

Grafiken und Texte integriert zu haben.390 Die Beweislast für das Fehlen eines berechtigten 

Interesses oder Rechts trägt ï entgegen dem Wortlaut der Grundregeln ï der 

Beschwerdeführer. Angesichts der Tatsache, dass es sich um negative Tatsachen handelt, soll 

er jedoch nur eine Prüfung der denkbaren Schutzinteressen der Gegenseite in Bezug auf 

offensichtliche Umstände haben.  

 

Im Fall Lastminute.eu hatte der Domaininhaber eine deutsche nationale Marke für Lacke für 

gewerbliche Zwecke eintragen lassen und auf dieser Grundlage die entsprechende Domain 

bekommen. Er hatte auf diese Weise zusätzlich Zugriff auf 55 weitere aus generischen 

Zeichen bestehende EU-Namen besorgt. Aus der Sicht des Schiedsgerichts konnte man nicht 

nachweisen, dass hier eine bösgläubige Markenanmeldung beabsichtigt gewesen ist. Allein 

die Markenanmeldung mit dem Ziel der Registrierung des Domainnamens reiche noch nicht 

als Bösgläubigkeit. Eine Behinderungsabsicht könne nicht nachgewiesen werden. Es könne 
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auch nicht als rechtswidrig angesehen werden, wenn jemand einen Gattungsbegriff auf diese 

Weise als Domainnamen registrieren lasse. 391 Nach den in Art. 21 Abs. 3 Verordnung 

aufgeführten Beispielsfälle liegt ein böser Glaube insbesondere vor, wenn  

a) aus den Umständen ersichtlich wird, dass der Domainname hauptsächlich registriert 

wurde, um diesen an den Rechtsinhaber zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig 

zu übertragen, 

b) der Domainname registriert wurde, um zu verhindern, dass der Inhaber eines Rechts 

an dem Namen diesen verwenden kann, oder  

c) der Domainname hauptsächlich registriert wurde, um die berufliche oder geschäftliche 

Tätigkeit eines Wettbewerbers zu stören, sowie wenn  

d) der Domainname absichtlich benutzt wird, um Internetnutzer aus Gewinnstreben auf 

eine Webseite zu locken, oder  

e) der Domainname der Name einer Person ist und keine Verbindung zwischen dem 

Domaininhaber und dem registrierten Domainnamen nachgewiesen werden kann. 

 

Es reiche aus, dass der Domainname registriert worden sei, um ihn an irgendeinen 

Rechteinhaber zu übertragen.392 Als Zeichen für die Verhinderungsabsicht wurde angesehen, 

wenn ein Domaininhaber mehrere Domainnamen mit klarem Bezug zu Marken Dritter 

aufweist und die entsprechende streitgegenständliche Marke hinter der Domain gar nicht 

benutzt wird.393  

 

Bei der Frage der Bösgläubigkeit wird ebenfalls darum gestritten, ob der Erwerb einer 

Benelux-Marke ohne entsprechende Nutzung als bösgläubig angesehen werden kann.394 

Anders als bei der UDRP führt jede Verkaufs-, Vermietungs- oder Übertragungsabsicht gegen 

Entgelt einen Dritten zur Vermutung der Bösgläubigkeit. Es ist nicht mehr entscheidend, ob 

der Domaininhaber einen entsprechenden Verkauf an den Markenrechtsinhaber selbst plant. 

Nach einem Zeitraum von zwei Jahren der Nichtbenutzung besteht eine unwiderlegbare 

Fiktion für die Bösgläubigkeit. Nutzt jemand eine Domain trotz bestehenden eigenen Rechts 

oder berechtigten Interesses über diesen langen Zeitraum nicht, soll der Markenrechtsinhaber 

die Chance haben, die Domainübertragung wegen Bösgläubigkeit zu beantragen. Schwierig 

zu behandeln ist der ebenfalls in den Grundregeln genannte Fall, dass der Domaininhaber vor 
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Beginn des Streitschlichtungsverfahrens eine Benutzungsabsicht bekannt gibt und trotzdem 

die Benutzung nicht binnen sechs Monaten vornimmt. Eine solche fehlende Benutzung kann 

in laufenden ADR-Verfahren kaum geltend gemacht werden. Man wird hier das ADR-

Verfahren aussetzen müssen, um dann nach Ablauf der sechs Monate wieder neu in die 

Prüfung einzusteigen. Gibt der Beschwerdegegner etwa bei einer Verhandlung beim 

Handelsgericht Wien- zu, dass er Rechtsverletzer sei, kann dies auch im 

Streitschlichtungsverfahren gewürdigt werden.395 Bei Gleichnamigkeit zählt der Grundsatz 

ĂWer zu erst kommt, mahlt zu erstñ.396 Als berechtigtes Interesse angesehen wurde zum 

Beispiel die Gründung von Beschwerdeforen oder ein tatsächlich existierender Fanclub für 

einen Fußballverein.397 Der Kennzeichenrechtsinhaber muss sein eigenes Recht klar 

nachweisen und wird bei diffusem Vortrag zu Recht abgewiesen.398 Der 92. 

Verwaltungsbezirk in Frankreich hat keine eigenen Rechte an der Bezeichnung 92.eu, die sich 

ein pfiffiger estnischer Dichter mit Verweis auf den Titelschutz für ein sehr eigenartiges, in 

Estland veröffentlichtes Gedicht hat sichern lassen.399 

 

Die Registrierung und der Betrieb der Ă.euñ TLD wird insgesamt als zufrieden stellend 

eingestuft, wie die europäische Kommission im Rahmen einer Evaluation festgestellt hat.400 

Allerdings ist hier nicht alles Gold was glänzt. Die Sunrise-Registrierungen waren sehr stark 

dadurch belastet, dass Provider aus Zypern und Lettland das Verfahren zu ihren Gunsten 

missbraucht haben. Insbesondere wurde versucht, durch die Eintragung von Scheinmarken im 

Schnellverfahren an eine bevorrechtigte Position für die Eintragung von Domains zu 

kommen. Auch fiel auf, dass bei dem Wettlauf um die schnelle Registrierung die genannten 

zypriotischen und lettischen Provider fast immer den Sieg errungen haben. Dabei kam diesen 

exotischen Providern zu Gute, dass nach Art. 22 Abs. 4 der Grundregeln das alternative 

Streitbeilegungsverfahren in der Sprache des Registrierungsvertrags durchzuführen war; 

insofern führten Beschwerden gegen die genannte Praxis immer zu Verfahren in zypriotischer 

oder lettischer Verfahrenssprache. Neben der Streitschlichtung besteht immer noch die 

Möglichkeit staatliche Gerichte anzurufen, da die Streitschlichtung als solche nicht zu einer 

Rechtshängigkeit des Verfahrens führt. Insbesondere können die Parteien auch nach Erlass 

der Entscheidung an einem Gericht der staatlichen Gerichtsbarkeit ein Verfahren einleiten; 
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erfolgt die Einleitung dieses Verfahrens innerhalb einer Frist von 30 Kalendertagen wird die 

Bindungswirkung der Streitschlichtungsentscheidung beseitigt (Art. 22 Abs. 12). Erstaunlich 

ist, dass die materiellen Bestimmungen des Art. 21 auch von den staatlichen Gerichten 

anzuwenden sein sollen.401 Artikel 21 soll auf diese Weise ein eigenständiges EU-

Domainrecht etablieren. Allerdings stellt sich hier die Frage, auf welcher europarechtlichen 

Grundlage dies geschieht. Die genannte Verordnung ist im europarechtlichen Sinne keine 

Verordnung, da sie nur von der europäischen Kommission verabschiedet worden ist; es fehlt 

für eine Verordnung im materiellen rechtlichen Sinne die Einhaltung des Verfahrens unter 

Einbindung des Europäischen Parlamentes. 
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Drittes Kapitel: Das Immaterialgüterrecht  

 

A. Einführende Bemerkungen  

 

Das BGB ist geprägt vom Primat der Warenproduktion , entsprechend den ökonomischen 

Vorgaben am Ende des 19. Jahrhunderts. Im Vordergrund steht folglich der Erwerb von 

Sachen im Sinne des § 90 BGB. Diese Sachen sind eigentumsfähig; sie können verkauft, 

vermietet, verarbeitet und umgebildet werden. Kaum brauchbar ist das BGB aber für die 

Zuordnung von Informationen , dem Grundstoff der modernen Informationsgesellschaft.
402

 

Informationen sind als immaterielle Güter nicht eigentumsfähig. Eine Zuordnung von 

Informationen wird zwar vom BGH über das Eigentum am Datenträger vorgenommen.
403

 

Doch dieser Ansatz erweist sich angesichts der abnehmenden Bedeutung von Datenträgern 

fragwürdig. Auch die Zuordnung über den Schutz als Betriebsgeheimnis wird immer 

nebulöser, da in einer Informationsgesellschaft die Grenzen zwischen geheimem Wissen und 

nicht-geheimem Wissen immer fließender werden. 

 

In dieser Situation kommt dem Immaterialgüterrecht  eine besondere Bedeutung zu. 

Insbesondere das Urheberrecht ermöglicht eine klare Zuordnung von Rechten an 

Informationen, sofern deren Auswahl oder Anordnung eine persönlich-geistige Schöpfung 

beinhaltet. Damit ist zwar noch kein Ausschließlichkeitsrecht an der Information selbst 

begründet, aber über den Schutz der sog. Form ein Schutz von Informationssammlungen. 

 

Kritisch zu verfolgen sind jüngste Tendenzen, die auf eine Erweiterung des 

immaterialgüterrechtlichen Schutzes über ĂParallelweltenñ hinauslaufen. So wird parallel 

zum urheberechtlichen Schutz von Software auch die Möglichkeit eines erweiterten Schutzes 

für Software über das Patentrecht diskutiert. Hinzu kommt das Markenrecht, das aufgrund 

seiner auf Ewigkeit angelegten Schutzrichtung die Schutzfristen des Urheberechts unterlaufen 

kann. Letzteres zeigt die Entscheidung des BGH in Sachen ĂWinnetours Rückkehrñ,
404

 in der 

für das urheberechtlich längst gemeinfreie Werk Karl Mays ein markenrechtlicher Schutz für 

die Bezeichnung ĂWinnetouñ bejaht worden ist. Ferner können Werbeslogans als EU-Marke 

angemeldet werden, wenn sie aus der Sicht eines durchschnittlich informierten Verbrauchers 
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als Herkunftsbezeichnung angesehen werden können. Der EuGH entschied, dass der Slogan 

ĂDAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEITñ hinreichend unterscheidungskräftig für Waren 

der Klasse 20 (Wohnmöbel) sei.
405

  

 

B. Das Urheberrecht  

 

Literatur:  
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elektronischen Tonträgerpiraterie im Internet, GRUR Int. 2000, 665; Burk, Transborder 

Intellectual Property Issues on the Electronic Frontier, Stanford Law & Policy Review 5 

(1994); Burmeister, Copyright and Digital Technology, in: IIC 24 (1993), 481; Burmeister, 

Urheberrecht und digitale Werkverwertung, Gutachten im Auftrag der Friedrich Ebert 

Stiftung, Bonn 1997; Erd, Probleme des Online-Rechts: 3. Datenschutz und Urheberschutz, 

KJ 2000, 457; Flechsig, Urheberrecht auf der Standspur der Datenautobahn?, òMò. Zeitschrift 

der IG Medien 44 (1995), Heft 6, 9 ï 11; Flechsig, Urheberrecht in der Wissensgesellschaft, 

in: ZRP 2004, 249; Götting u.a. (Hg.), Multimedia, Internet und Urheberrecht, Dresden 1997; 

Haedicke, Urheberrecht und Internet im Überblick, JURA 2000, 449; Heker, Neuer 

Rechtsrahmen erforderlich, in: Börsenblatt Nr. 31 vom 16. April 1996, 10 ï 15; Hoeren, 

Multimedia ï Eine Herausforderung für das Urheber- und Wettbewerbsrecht, Heymann (Hg.), 

Informationsmarkt und Informationsschutz in Europa, Köln 1994, 17; Hoeren, Urheberrecht 

in der Informationsgesellschaft, GRUR 1997, 866; Hugenholtz, Het auteursrecht, het internet 

en de informatiesnelweg, NJB vom 7. April 1995, 513; Klett, Urheberrecht im Internet aus 

deutscher und amerikanischer Sicht, Baden-Baden 2000; Klickermann, Urheberschutz bei 

zentralen Datenspeichern, MMR 2007, 7; Kröger, Die Urheberrechtsrichtlinie für die 

Informationsgesellschaft ï Bestandsaufnahme und kritische Bewertung, in: CR 2001, 316; 

Lippert, Filtersysteme zur Verhinderung von Urheberrechtsveretzungen im Internet, CR 2001, 

478; Mayer, Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 

Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, EuZW 2002, 

325; Mestmäcker, Unternehmenskonzentrationen und Urheberrechte in der alten und neuen 

Musikwirtschaft, in: ZUM 2001, 185; Metzger/Kreutzer, Richtlinie zum Urheberrecht in der 

Informationsgesellschaft, MMR 2002, 139; Ott, Die Google Buchsuche ï Eine massive 

Urheberrechtsverletzung?, GRUR Int. 2007, 562; Pfennig, Digitale Bilderverarbeitung und 

Urheberrecht. Eine Einführung für die Museumspraxis, Bonn 1996; Schack, Rechtsprobleme 

der Online-Übermittlung, GRUR 2007, 639; Schanda, Urheberrecht in der 

Informationsgesellschaft, in: Ecolex 1996, 104; Schricker (Hg.), Urheberrecht in der 

Informationsgesellschaft, Baden-Baden 1997; Schulze, Urheberrecht und neue 

Musiktechnologien, ZUM 1994, 15; Seichter, Die Verfolgung von Verletzungen geistiger 

Eigentumsrechte durch Verbraucher im Internet, VuR 2007, 291; Solmecke, Rechtliche 

Beurteilung der Nutzung von Musiktauschbörsen, K&R 2007, 138; Strömholm, Alte Fragen 

in neuer Gestalt ï das internationale Urheberrecht im IT-Zeitalter, in: Ganea u.a. (Hg.), 

Urheberrecht. Gestern ï Heute ï Morgen. Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, 

München 2001, 533; Vercken, Practical Guide to Copyright for Multimedia Producers, hrsg. 

von der Europäischen Kommission, Luxembourg 1996; Zahrnt, Cyberbusiness. Urheber- und 
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Wettbewerbsrecht, K&R 2001, 65; Zanger, Urheberrecht und Leistungsschutz im digitalen 

Zeitalter, Zürich 1996; Zscherpe, Urheberschutz digitalisierter Werke im Internet, MMR 

1998, 404. 

 

Speziell zum zweiten Korb und zur Enforcement-Richtlinie  

 

Literatur: 

Bauer/v. Einem, Handy-TV ï Lizenzierung von Urheberrechten unter Berücksichtigung des 

Ă2. Korbsñ, MMR 2007, 698; Berger, Die öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlichen 

Werken an elektronischen Leseplätzen in Bibliotheken, Museen und Archiven ï 

Urheberrechtliche, verfassungsrechtliche und europarechtliche Aspekte des geplanten § 52 b 

UrhG, GRUR 2007, 754; Grützmacher, Urheberrecht im Wandel ï der Zweite Korb, die 

Enforcement-RL und deren Umsetzung ï Ein Überblick; ITRB 2007, 276; Hanewinkel, 

Urheber versus Verleger ï Zur Problematik des § 63 a S. 2 UrhG und dessen geplanter 

Änderung im Zweiten Korb, GRUR 2007, 373; Hoeren, Der Zweite Korb ï Eine Übersicht zu 

den geplanten Änderungen im Urheberrechtsgesetz, MMR 2007, 615; Hucko, Die 

unbekannten Nutzungsarten und die Öffnung der Archive nach dem ĂZweiten Korbñ, MR-Int. 

2007, 141; Klett, Das zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der 

Informationsgesellschaf (zweiter Korb), K&R 2008, 1; Langhoff/Oberndörfer/Jani, Der 

Zweite Korb der Urheberrechtsreform, ZUM 2007, 593; Meinke, Der 2. Korb der 

Urheberrechtsreform, ZAP Fach 16, 341; Müller, Festlegung und Inkasso von Vergütungen 

für die private Vervielfältigung auf der Grundlage des Zweiten Korbs, ZUM 2007, 777; 

Nägele/Nitsche, Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung 

von Rechten des Geistigen Eigentums, WRP 2007, 1047; Peifer, Das Urheberrecht und die 

Wissenschaft, in: UFITA 2007/II, 327; Scheja/Mantz, Nach der Reform ist vor der Reform ï 

Der Zweite Korb der Urheberrechtsreform, CR 2007, 715; Spindler, Reform des 

Urheberrechts im ĂZweiten Korbñ, NJW 2008, 9; Spindler/Weber, Die Umsetzung der 

Enforcement-RL nach dem Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der 

Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, ZUM 2007, 257; Sprang/Ackermann, 

Der zweite Korb aus Sicht der (Wissenschafts-)Verlage, K&R 2008, 7. 

 

Ein Anbieter im E-Commerce muss sich zunächst durch den Dschungel des 

Immaterialgüterrechts wühlen, bevor er mit einem Projekt beginnen kann.
406

 Dabei ist vor 

allem die Abgrenzung von Urheber- und Patentrecht wichtig. Das Urheberrecht schützt 

künstlerische oder wissenschaftlich-technische Leistungen, die eine gewisse Originalität und 

Kreativität repräsentieren. Der Schutz besteht unabhängig von einer Registrierung, eines 

Copyright-Vermerks oder anderer Formalitäten. Der Schutz beginnt mit der Schöpfung des 

Werkes und endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Neben dem Urheberrecht steht das 

Patentrecht, das den Schutz innovativer Erfindungen regelt. Für den patentrechtlichen Schutz 

ist die Anmeldung und Registrierung beim Deutschen (oder Europäischen) Patentamt 

erforderlich. Der Schutz besteht nur für 20 Jahre ab Anmeldung; danach ist die Erfindung zur 

                                                 
406

 Zum Patentschutz von Geschäftsideen s. Hössle, Mitt. 2000, 331. 
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Benutzung frei. Neben dem Urheber- und Patentrecht bestehen noch weitere Schutzsysteme, 

die aber hier allenfalls am Rande erwähnt werden. Dazu zählen  

 

 das Geschmacks- und Gebrauchsmusterrecht 

 der ergänzende Leistungsschutz über § 3 UWG 

 der Geheimnisschutz (§ 17 UWG) 

 der deliktsrechtliche Schutz über § 823 Abs. 1 BGB 

 die Möglichkeit einer Eingriffskondiktion (§ 812 Abs. 1 Satz 1, 2. Var. 

BGB). 

 

Geregelt ist das Urheberrecht im Urheberrechtsgesetz aus dem Jahre 1965, einem 

Regelwerk, das schon aufgrund seines Alters nicht auf das Internet bezogen sein kann. Daher 

müssen neuere Bestimmungen, insbesondere des internationalen Urheberrechts, ergänzend 

hinzugenommen werden. Dabei handelt es sich vor allem um den WTO-Vertrag TRIPS 

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), WCT , WPPT und die 

sog. InfoSoc-Richtlinie der EU. 

 

Beim World Copyright Treaty (WCT)  und World Performers and Producers Rights 

Treaty (WPPT) handelt es sich um zwei völkerrechtliche Verträge, die im Rahmen der 

WIPO im Dezember 1996 ausgehandelt worden sind. Sie sehen ein weites 

Vervielfältigungsrecht und das damals neu eingeführte Ăright of making available to the 

publicñ vor. Der WCT ist am 6.3.2002, der WPPT zum 30.5.2002 in Kraft getreten.
407

 Die 

Vorgaben dieser Verträge sind EU-einheitlich durch die am 22.6.2001 in Kraft getretene 

Richtlinie 2001/29/EG zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft (sog. InfoSoc-

Richtlinie)  umgesetzt worden.
408

  

 

In Deutschland erfolgte die Umsetzung verspätet mit Wirkung zum 13.9.2003. Nach zwei 

Regierungsentwürfen
409

 kam es wegen einiger Bedenken des Bundesrates
410

 zur Anrufung des 

                                                 
407

 Zur Implementierung in einzelnen Staaten siehe http://www.ifpi.org/content/library/wipo-treaties-ratification-

status.pdf. 
408

 ABl. L 167 vom 22.6.2001, Seite 10 ff.; s. dazu auch Hoeren, MMR 2000, 515. 
409

 Regierungsentwurf vom 16.8.2002 ï BR-Drs. 684/02 und Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des 

Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 6.11.2002 ï BT-Drs. 15/38. 
410

 Siehe die Unterrichtung des Bundestages durch den Bundesrat über die Gründe für die Anrufung des 

Vermittlungsausschusses gemäß Art. 77 Abs. 2 GG, BT-Drs. 15/1066 vom 27.5.2003. 
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Vermittlungsausschusses. Nachdem in letzter Minute einige wichtige Änderungen an dem 

Entwurf vorgenommen wurden, konnte das Gesetz im September 2003 in Kraft treten.
411

  

Die noch offenen Fragen, insbesondere bei der Ausgestaltung der Privatkopierfreiheit, wurden 

in Deutschland im Rahmen des sog. Zweiten Korbs diskutiert. Seit Herbst 2003 bis in den 

Juni 2004 hatten elf Arbeitsgruppen unter Leitung des BMJ über die Neuerungen beraten, die 

Eingang in den ĂZweiten Korbñ finden sollen.
412

 Ein erster Referentenentwurf existierte seit 

September 2004.
413

 Der Regierungsentwurf wurde am 22.3.2006 beschlossen.
414

 Das Gesetz 

wurde vom Bundestag am 5.7.2007 verabschiedet, und ist am 1.1.2008 in Kraft getreten.415 

Inzwischen wird bereits ¿ber einen Ădritter Korbñ diskutiert, der insbesondere Belange der 

Bildung, Wissenschaft und Forschung im Konflikt mit dem Urheberrecht erneut aufgreifen 

soll.416 

 

Weitere bedeutende Änderungen des Urheberrechts insbesondere im Bereich der 

Rechtsdurchsetzung zog die Umsetzung der sog. Enforcement-Richtlinie417 zum 1.9.2008418 

nach sich. 

  

I. Kollisionsrechtliche Fragen  

 

Literatur: 

Dessemontet, Internet, le droit d´auteur et le droit international privé, SJZ 1996, 285; Geller, 

Internationales Immaterialgüterrecht, Kollisionsrecht und gerichtliche Sanktionen im Internet, 

GRUR Int. 2000, 659; Ginsburg, Copyright Without Borders? Choice of Forum and Choice 

of Law for Copyright Infringement in Cyberspace, 15 Cardozo Arts & Ent L.J. 105 (1997); 

Ginsburg, Extraterritoriality and Multiterritoriality in Copyright Infringement, 37 Va. J. Int'l 

L. 587 (1997); Ginsburg, Putting Cars on the 'Information Superhighway': Authors, 

Exploiters, and Copyright in Cyberspace, 95 Colum. L. Rev. 1466 (1995); Halfmeier, Vom 

Cassislikör zur E-Commerce-Richtlinie: Auf dem Weg zu einem europäischen 

Mediendeliktsrecht, in: ZeuP 2001, 837; Intveen, Internationales Urheberrecht und Internet. 

Zur Frage des anzuwendenden Urheberrechts bei grenzüberschreitenden Datenübertragungen, 

Baden-Baden 1999; Junker, Anwendbares Recht und internationale Zuständigkeit bei 

Urheberrechtsverletzungen im Internet, Kassel 2002; Sack, Das internationale Wettbewerbs- 

und Immaterialgüterrecht nach der EGBGB-Novelle, WRP 2000, 269; Sack, Das 

internationale Wettbewerbsrecht nach der E-Commerce-Richtlinie (ECRL) und dem EGG-

                                                 
411

 BGBl. Nr. 46 vom 12.9.2003, 1774. 
412

 Eine Zusammenfassung der Ergebnnisse findet sich unter http://www.urheberrecht.org/topic/Korb-

2/bmj/707.pdf. 
413

 Entwurf vom 27.9.2004, http://www.urheberrecht.org/topic/Korb-2/bmj/760.pdf. 
414

 Verfügbar unter: www.kopienbrauchenoriginale.de/media/archive/139.pdf. 
415

 Text unter http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/material/urheberrechtsgesetz.pdf. 

416
 Vgl. z.B. Czychowski, GRUR 2008, 586; Grützmacher, ITRB 2007, 276. 

417
 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der 

Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 v. 30.4.2004. 
418

 BGBl. I 2008, S. 1191 ff. 
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/TDG-Entwurf, WRP 2001, 1408; Schack, Internationale Urheber-, Marken- und 

Wettbewerbsrechtverletzungen im Internet. Internationales Privatrecht, MMR 2000, 59; 

Schack, Copyright licensing in the internet age. Choice of law and forum, in: Corporations, 

capital market and business in the law, 2000, 489; Thum, Internationalprivatrechtliche 

Aspekte der Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke im Internet, GRUR Int. 2001, 9; 

Wilske, Conflict of Laws in Cyber Torts, in: CRi 2001, 68.  

 

Die Informationsindustrie ist ein in sich international ausgerichteter Wirtschaftssektor. 

Informationen sind ihrer Natur nach ubiquitär, d.h. überall verbreitet. Sie können ohne hohen 

Kostenaufwand reproduziert und ï zum Beispiel über internationale Datennetze ï in wenigen 

Sekunden transferiert werden. Gerade Phänomene wie die Satellitenübertragung oder das 

Internet zeigen, dass nationale Grenzen keine besondere Bedeutung mehr haben. Daher stellt 

sich vorab die Frage, ob und wann das deutsche Urheberrecht bei Informationsprodukten zur 

Anwendung kommt. 

 

Das anwendbare Recht kann (scheinbar) vertraglich durch eine Rechtswahlklausel geregelt 

werden. Die Parteien vereinbaren die Anwendung einer bestimmten Urheberrechtsordnung 

auf ihre Rechtsbeziehungen. Nach Art. 27, 28 EGBGB unterliegt ein Vertrag vorrangig dem 

von den Parteien gewählten Recht.
419

 Treffen die Parteien demnach eine Vereinbarung 

darüber, welches Recht Anwendung finden soll, ist diese immer vorrangig zu beachten. Dabei 

kommt sogar die Annahme einer konkludenten Rechtswahl in Betracht. Insbesondere die 

Vereinbarung eines Gerichtsstandes soll ein (widerlegbares) Indiz für die Wahl des am 

Gerichtsort geltenden materiellen Rechts sein.
420

  

 

Das deutsche Urheberrechtsgesetz enthält jedoch zwingende Regelungen zu Gunsten des 

Urhebers, die nicht durch eine Rechtswahlklausel ausgehebelt werden können.
421

 Hierzu 

zählen die Regelungen über Urheberpersönlichkeitsrechte, der Zweckübertragungsgrundsatz, 

die Regelungen zur angemessenen Vergütung von Urhebern und zur weiteren Beteiligung bei 

einem besonders erfolgreichen Werk (§§ 32, 32a UrhG; siehe ausdrücklich § 32b Nr. 2 

UrhG), die Vergütungsregelung für später bekannte Nutzungsarten (§ 32c UrhG) sowie das 

Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung (§ 41 UrhG). Ferner gilt eine 

Rechtswahlklausel von vornherein nicht für das Verfügungsgeschäft, also die rechtliche 

                                                 
419

 Vgl. zum vertraglichen Kollisionsrecht die Ausführungen unter § 9 I. 
420

 So BGH, JZ 1961, 261; BGH WM 1969, 1140, 1141; OLG Hamburg, VersR 1982, 236; OLG Frankfurt/M., 

RIW 1983, 785. 
421 

Vgl. hierzu auch Hoeren/Thum, in: Dittrich (Hg.), Beiträge zum Urheberrecht V, Wien 1997, 78.  
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Beurteilung der Übertragung von Nutzungsrechten.
422

 Wenngleich den Parteien also die 

Möglichkeit eingeräumt wird, das auf ihre vertraglichen Beziehungen anwendbare Recht zu 

bestimmen, gibt es viele Bereiche, die sich einer derartigen Rechtswahl entziehen. Deutsches 

Urheberrecht findet folglich auch dann Anwendung, wenn geschützte Inhalte, die auf einem 

Server im Ausland abgelegt sind, in Deutschland zugänglich gemacht werden.
423

 

 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass das gewählte Recht allein für die vertraglichen 

Rechtsbeziehungen entscheidend ist. So werden die oftmals auftretenden deliktischen 

Rechtsfragen nicht dem gewählten Vertragsstatut unterstellt, sondern nach dem Deliktsstatut 

beurteilt. Wenngleich umstritten ist, ob bei Urheberrechtsverletzungen direkt auf die 1999 

eingefügte Tatortregel des Art. 40 Abs. 1 EGBGB zurückgegriffen werden kann oder ob die 

Ausweichklausel des Art. 41 EGBGB zur Anwendung gelangt,
424

 gilt hier, dem geistigen 

Eigentum Rechnung tragend, nach allgemeiner Meinung das Schutzlandprinzip.
425

 

Anwendbar ist danach das Recht des Staates, für dessen Gebiet Schutz gesucht wird, die sog. 

lex loci protectionis.
426

 Anders als bei der Verletzung von Sacheigentum richten sich bei der 

Verletzung von Immaterialgüterrechten auch die kollisionsrechtlichen Vorfragen nach der lex 

loci protectionis.
427

 Hierzu zählen die Entstehung des Urheberrechts,
428

 die erste 

Inhaberschaft am Urheberrecht und die Frage, ob und welche urheberrechtlichen Befugnisse 

übertragbar sind.
429

 Die Geltung des Schutzlandprinzips bereitet den Rechteverwertern im 

Internetbereich große Probleme. Diejenigen, die sich rechtmäßig verhalten wollen, müssen 

ihre Online-Auftritte nach den Urheberrechtsordnungen all derjenigen Staaten 

ausrichten, in denen ihr Angebot abrufbar ist, da jeder dieser Staaten potentiell als 

Schutzland in Betracht kommt.
430

 Damit wird aber der Internetauftritt zu einem rechtlich 

unmöglichen Unterfangen; denn zu einer effektiven Kontrolle der Rechtmäßigkeit des 

Auftritts müssten alle weltweit bekannten Urheberrechtsordnungen (technisch gesehen alle 

Rechtsordnungen der Welt) berücksichtigt werden.  

                                                 
422

 S. auch BGH, NJW 1998, 1395 m. Anm. Schricker ï Spielbankaffaire; daraufhin ähnlich OLG München, 

MMR 2002, 312.  
423

 LG Hamburg, MMR 2004, 558 ï Thumbnails. 
424 

Vgl. Sack, WRP 2000, 269, 271. 
425

 RGZ 129, 385, 388; BGHZ 118, 394, 397 f.; 126, 252, 255; 136, 380, 385 f.; Staudinger/von Hoffmann, 

Art. 38 EGBGB, Rdnr. 574. 
426

 Sack, WRP 2000, 269, 270. 
427 

Seit langem schon anderer Ansicht ist Schack, z.B. MMR 2000, 59, 63 f. 
428 

So auch BGHZ 49, 331, 334 f.; BGH, IPRax 1983, 178; OLG Frankfurt a.M., BB 1983, 1745; OLG München, 

GRUR Int. 1990, 75. 
429 

BGH, MMR 1998, 35 mit Anm. Schricker ï Spielbankaffaire; ähnlich LG Hamburg, NJW 2002, 623. 
430 

Zu den damit verbundenen Haftungsproblemen siehe allgemein Decker, MMR 1999, 7; Waldenberger, ZUM 

1997, 176. 
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Eine Änderung der kollisionsrechtlichen Anknüpfungspunkte ist nicht in Sicht. Denkbar ist 

zwar eine analoge Anwendung der Regelung in der Satellitenrichtlinie 93/83/EWG.
431

 Diese 

Richtlinie stellt für die Zulässigkeit der Ausstrahlung von Satellitenfernsehsendungen in 

Europa einheitlich auf das Recht des Landes ab, von dem die Satellitenausstrahlung aus 

verbreitet wird. Dies führt zu einer Anknüpfung an das Herkunftslandprinzip.
432

 Die 

Richtlinie ist allerdings auf den Bereich der Satellitenausstrahlung beschränkt. In der 

Richtlinie zu rechtlichen Fragen des elektronischen Handels
433

 hat man es jedenfalls 

abgelehnt, die satellitenrechtlichen Prinzipien auf das Internet zu übertragen. Daher ist das 

Immaterialgüterrecht weiträumig von der Geltung des Ursprungslandprinzips ausgenommen 

worden.
434

 

 

Im Übrigen könnte sich die Lage grundlegend durch den im Dezember 1996 auf WIPO-Ebene 

verabschiedeten World Copyright Treaty (WCT)  geändert haben.
435

 Art. 8 des Vertrages 

hat innerhalb eines weitgefassten Rechts auf öffentliche Wiedergabe das ausschließliche 

Recht des Ămaking available to the publicò eingef¿hrt. Im parallel dazu verabschiedeten 

World Performers and Producers Rights Treaty (WPPT) wird das Recht auf öffentliche 

Wiedergabe separat vom neuen Recht auf Ămaking available to the publicò geregelt (Art. 10, 

14 und 15 WPPT). Die Rechtsnatur dieses Rechts ist weiterhin unklar. Es ist nach wie vor 

unklar, inwieweit dieses neue Online-Recht im Verhältnis zum allgemeinen Recht der 

öffentlichen Wiedergabe als eigenständiges Aliud anzusehen ist.436 Gleiches gilt für die 

kollisionsrechtlichen Konsequenzen der beiden WIPO-Verträge. Der Akt des Ămaking 

available to the publicò findet technisch am Serverstandort statt. Das neue Recht kºnnte damit 

eine Vorverlegung der kollisionsrechtlichen Anknüpfung dergestalt mit sich bringen, dass ein 

Inhaltsanbieter nur noch das Recht am jeweiligen Standort des Servers zu beachten hat. Man 

kann aber auch darauf abstellen, dass dieses Recht im WCT und WPPT dahingehend 

konkretisiert worden ist, dass Ămembers of the public may access these works from a place 

and at a time individually chosen by themò. Es kºnnte also auch weiterhin die Wertung 

getroffen werden, dass der einzelne Abruf durch den User als Teil des 
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Satellitenrichtlinie v. 27.9.1993 ï 93/83/EWG, ABl. EG Nr. L 248, S. 5. 
432

 Tatsächlich ist nur auf der Ebene der Sachvorschriften einheitlich definiert worden, dass sich der 

Verletzungsort im Sendeland befindet, vgl. Katzenberger in Schricker, Vor § 120 ff. UrhG, Rdnr. 142. 
433 

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8.6.2000 über bestimmte rechtliche 

Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 178 v. 17.7.2000, S. 1; s. hierzu auch Hoeren, 

MMR 1999, 192; Maennel, MMR 1999, 187; Waldenberger, EuZW 1999, 296. 
434 Hoeren, MMR 1999, 192, 195 f.

 
435

 Vgl. Vinje, EIPR 5 (1997), 230. 
436

 Vgl. zum Diskussionsstand Poll, GRUR 2007, 478. 



 109 

Bereitstellungsvorgangs anzusehen ist. Letztere Haltung dürfte die herrschende Auffassung 

sein.  

 

II. Schutzfähige Werke  

 

Literatur:  

Büchner, Die urheberrechtliche Schutzfähigkeit virtueller Güter, K&R 2008, 425; 

Jaeger/Koglin, Der rechtliche Schutz von Fonts, CR 2002, 169; Kazemi, Online-Nachrichten 

in Suchmaschinen ï Ein Verstoß gegen das deutsche Urheberrecht?, CR 2007, 94; Koch, 

Software-Urheberrechtsschutz für Multimedia-Anwendungen, GRUR 1995, 459; Koch, 

Grundlagen des Urheberrechtsschutzes im Internet und in den Online-Diensten, GRUR 1997, 

417; Samuelson, Allocating ownership rights in computer-generated works, University of 

Pittsburgh Law Review, Vol 47: 1131, 1986; Thormann, Links und Frames und ihr 

Rechtsschutz im Internet, Mitt. 2002, 311. 

 

Wenn das deutsche Urheberrecht kollisionsrechtlich also Anwendung findet, fragt sich als 

nächstes, welche Werke urheberrechtlich überhaupt schutzfähig sind.  

 

1. Der Katalog geschützter Werkarten 

 

Nach § 1 UrhG erstreckt sich der Schutz auf Werke der Literatur, Wissenschaft und 

Kunst. Software wird als Werk der Literatur angesehen und ist deshalb in § 2 Abs. 1 Nr. 1 

UrhG ausdrücklich in die Kategorie der Sprachwerke aufgenommen worden. Bei 

multimedialen Werken ist im Einzelfall zu klären, ob es sich bei dem Produkt um ein 

filmähnliches Werk, ein Werk der bildenden Kunst oder aber ein Sprachwerk handelt.437  

§ 2 Abs. 1 UrhG enthält einen Beispielskatalog geschützter Werke, der für künftige 

technische Entwicklungen offen ist. Als Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst sind 

hiernach etwa Sprachwerke, Werke der Musik, Werke der bildenden Kunst sowie Lichtbild- 

und Filmwerke geschützt. Zu den klassischen Werken treten in der Zwischenzeit neue 

internetspezifische Werkarten. Insbesondere sei hier für den Fernsehbereich auf den Bereich 

der virtuellen Figuren  verwiesen.
438

 Solche Computeranimationen sind meist als Werke der 

bildenden Kunst anzusehen und dementsprechend über § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG geschützt; 

dieser Schutz erstreckt sich auch auf das elektronische Bewegungsgitter der Figur. Die 

                                                 
437

 Vgl. z.B. für Websites OLG Rostock, MMR 2008, 116; die für ein Literaturwerk erforderliche 
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438

 Vgl. hierzu Schulze, ZUM 1997, 77 sowie allgemeiner Rehbinder, Zum Urheberrechtsschutz für fiktive 

Figuren, insbesondere für die Träger von Film- und Fernsehserien, Baden-Baden 1988. 
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grundsätzliche Schutzfähigkeit solcher virtueller Güter wurde in letzter Zeit v.a. im 

Zusammenhang mit dem sog. ĂSecond Lifeñ relevant.439 

 

Besondere Probleme bereiten computergenerierte Werke. Computer sind in der Lage, 

Grafiken (sog. Fraktale) zu generieren, Software zu programmieren oder gar Liebesgedichte 

zu schreiben. In diesen Fällen fragt sich, ob man hier noch von Werken individueller Schöpfer 

reden kann. Meist wird darauf abgestellt, dass die Computer nur deshalb Ăkreativñ sein 

können, weil sie ihrerseits von einem menschlichen Programmierer zur ĂKreativitätñ 

programmiert sind. Diesem Programmierer sollen dann auch die Rechte an den abgeleiteten 

Werken zustehen. Zumindest ist dies die gesetzgeberische Lösung im britischen Copyright, 

Designs and Patents Act von 1988.
440

 In Deutschland wird immer noch stark die Auffassung 

vertreten, dass solche Werke nicht schutzfähig seien. 

 

Als Problem haben sich in junger Vergangenheit immer wieder die Verwendung von 

Songtexten441 und Kartenausschnitten442 erwiesen. Die Verwendung eines 

Stadtplankartenausschnitts ist ohne Einwilligung des Inhabers der entsprechenden 

Urheberrechte unzulässig.
443

 

Für die Frage der Urheberschaft eines Fotografen an bestimmten Fotografien spricht ein erster 

Anschein, wenn er einer Person, die diese Fotos später auf ihrer Homepage nutzt, die 

entsprechenden Fotodateien zuvor auf Speichermedien übergeben hat.444 Kann ein Fotograf 

eine ganze Serie von zusammenhängenden Fotos im Prozess vorlegen, spricht ein erster 

Anschein dafür, dass sämtliche Fotos dieser Fotoserie von ihm stammen. Aus den Metadaten 

zu einer Fotodatei lassen sich aufgrund ihrer Manipulierbarkeit keine zuverlässigen 

Rückschlüsse auf die Wahrheit der darin enthaltenen Informationen schließen, so dass sie als 

Beweis des ersten Anscheins hierfür ungeeignet sind. Der Kunde darf Portraitfotos auch dann 

nicht auf seiner Homepage veröffentlichen, wenn er dieses Vorhaben während der 

Auftragserteilung erwähnt hat.445 Die Übergabe der digitalen Bilddateien gegen zusätzliches 

Entgelt geschehe lediglich, um dem Kunden die Möglichkeit zum hochauflösenden Ausdruck 

zu geben und bedeute keine konkludente Einwilligung. 
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443

 OLG Hamburg, K&R 2006, 528; LG München I, MMR 2007, 396. 
444

 LG München I, Urteil v. 21.5.2008 ï 21 O 10753/07. 
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2. Idee ï Form 

 

Literatur: 

Heinkelein, Der Schutz der Urheber von Fernsehshows und Fernsehformaten, Baden-Baden 

2004; Hertin, Zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Werbeleistungen unter besonderer 

Berücksichtigung von Werbekonzeptionen und Werbeideen, GRUR 1997, 799. 

 

Zu bedenken ist aber, dass das Urheberrechtsgesetz nur die Form eines Werkes schützt, d.h. 

die Art und Weise seiner Zusammenstellung, Strukturierung und Präsentation. Die Idee, die 

einem Werk zugrunde liegt, ist nicht geschützt. Je konkreter einzelne Gestaltungselemente 

übernommen worden sind, desto näher ist man an einer Urheberrechtsverletzung. Schwierig, 

ja fast unmöglich scheint aber die Grenzziehung zwischen Idee und Form. Hier wird man sich 

klarmachen müssen, dass die Unterscheidung nicht ontologisch erfolgen darf, sondern auf 

einer gesellschaftlichen Entscheidung zu Gunsten des Freihaltebedürfnisses, also der freien 

Nutzung, beruht. Im Übrigen gilt es zu bedenken, dass das Zivilrecht durchaus auch ein 

Eigentumsrecht an Daten vorsieht. So soll der Arbeitgeber nach § 950 BGB das 

Eigentumsrecht an Software bekommen, die der Arbeitnehmer auf ein Notebook aufspielt.446  

 

Zu den freien Ideen gehören z.B. Werbemethoden, wissenschaftliche Lehren sowie sonstige 

Informationen, die als Allgemeingut anzusehen sind. Im Fernsehbereich spielt die 

Abgrenzung von Idee und Form eine zentrale Rolle, wenn es um die Frage der Showformate 

geht.
447

 Dies bekräftigte der BGH in der Entscheidung zur Kinderfernsehserie ĂKinderquatsch 

mit Michaelò. Der Vorwurf franzºsischer Produzenten, diese Serie lehne sich unzulªssig an 

das Format der seit 1977 in Frankreich ausgestrahlten Sendereihe ĂL'école des fansñ an, blieb 

in allen Instanzen ohne Erfolg. Nach Auffassung des BGH ist das Format von ĂL'école des 

fansñ nicht urheberrechtlich schutzfähig. Das Format für eine Fernsehshowreihe, in dem die 

Konzeption für eine Unterhaltungssendung mit Studiopublikum ausgearbeitet ist (hier: 

Gesangsauftritte von kleinen Kindern und Gaststars), sei im Allgemeinen nicht 

urheberrechtlich schutzfähig.
448

 Die Idee zu einer neuen Spielshow ist demnach ebenso wenig 

schutzfähig
449

 wie der Hinweis auf neue Themen für die Berichterstattung. Ein Schutz kommt 

für den audiovisuellen Bereich nur bei ausgearbeiteten Treatments oder Drehbüchern in 

Betracht. 
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Auch für die Werbebranche bringt dies erhebliche Schutzbeschränkungen mit sich. So sind 

zwar Werbeanzeigen dem Schutz des UrhG zugänglich. Sie müssen hierzu aber in ihren 

individuellen Bestandteilen eine eigenschöpferische Prägung und Gestaltung aufweisen. Bei 

einem Gesamtvergleich mit vorbestehenden Gestaltungen müssen sich schöpferische 

Eigentümlichkeiten ergeben, die über das Handwerksmäßige und Durchschnittliche deutlich 

hinausragen. Die Idee, als erster eine Werbemethode auf bestimmte Produkte anzuwenden, 

reicht für einen urheberrechtlichen Schutz nicht aus. Es kommt vielmehr auf die Umsetzung 

dieser Idee in Form und Inhalt an.
450

  

 

Im Softwarebereich bestimmt § 69a Abs. 2 Satz 2 UrhG ausdrücklich, dass Ideen und 

Grundsätze, auf denen ein Element des Computerprogramms basiert, sowie die den 

Schnittstellen zugrunde liegenden Grundsätze nicht geschützt sind. Das bedeutet, dass die 

Verfahren zur Lösung eines Problems und die mathematischen Prinzipien in einem 

Computerprogramm grundsätzlich nicht vom urheberrechtlichen Schutz umfasst werden, 

wobei wiederum die Abgrenzung zu der geschützten konkreten Ausformulierung dieser 

Grundsätze äußerst schwierig ist.  

 

Während bei wissenschaftlichen und technischen Inhalten ein besonderes Freihaltebedürfnis 

besteht, kommt bei literarischen Werken eher ein Schutz des Inhalts in Betracht. So bejaht 

die Rechtsprechung einen Urheberrechtsschutz bei Romanen nicht nur für die konkrete 

Textfassung, sondern auch für eigenpersönlich geprägte Bestandteile des Werks, die auf der 

schöpferischen Phantasie des Urhebers beruhen, wie etwa der Gang der Handlung und die 

Charakteristik und Rollenverteilung der handelnden Personen.
451

 

 

Für den Betroffenen ist die freie Nutzbarkeit von Ideen ein unlösbares Problem. Es gibt 

zahlreiche Branchen, deren Kreativität und Erfolg einzig und allein auf Ideen beruht. So 

bedarf es in der Werbebranche oft einiger Mühen, um die Idee für eine Werbestrategie zu 

entwickeln. Auch in der schnelllebigen Fernsehbranche haben Einfälle für neue 

Sendekonzepte eine enorme Bedeutung. In all diesen Branchen steht der Ideengeber schutzlos 

da. Er kann sich gegen die Verwertung seiner Einfälle nicht zur Wehr setzen. Auch eine 

Hinterlegung oder Registrierung hilft hier nicht weiter, da diese nichts an der 

Schutzunfähigkeit von Ideen ändert. Die gewerblichen Schutzrechte (insbes. das PatentG und 
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 OLG Düsseldorf, ZUM 1998, 65, bestätigt durch BGH, GRUR 2000, 317. 
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GebrauchsmusterG) bieten nur unter sehr hohen Voraussetzungen einen Schutz für technische 

Erfindungen. Auch das Wettbewerbsrecht (UWG) schützt grundsätzlich nicht vor der 

Übernahme von Ideen. 

 

Nach § 2 Abs. 2 UrhG sind Werke im Sinne des Gesetzes nur solche, die als persönliche 

geistige Schöpfungen angesehen werden können. Das Gesetz verweist mit dem Erfordernis 

der ĂSchöpfungñ auf die Gestaltungshöhe, die für jedes Werk im Einzelfall nachgewiesen 

sein muss. Nicht jedes Werk ist geschützt, sondern nur solche, deren Formgestaltung ein 

hinreichendes Maß an Kreativität beinhaltet.  

In der Rechtsprechung wird zwischen Werken der schönen und der angewandten Künste 

unterschieden. Die schönen Künste gehören zu den traditionellen Schutzgütern des 

Urheberrechts. Hier reicht es daher aus, dass die Auswahl oder Anordnung des Stoffes 

individuelle Eigenarten aufweist. Das Reichsgericht hat hierzu die Lehre von der sog. kleinen 

Münze
452

 eingeführt, wonach bereits kleinere Eigenarten im Bereich der schönen Künste die 

Schutzfähigkeit begründen können.  

 

Für Werke der angewandten Kunst, einschließlich von Gebrauchstexten, ist auf jeden Fall 

ein erhöhtes Maß an Gestaltungshöhe erforderlich. Wie Erdmann
453

 betont hat, können die 

Anforderungen an die Gestaltungshöhe bei einzelnen Werkarten unterschiedlich sein und bei 

der zweckfreien Kunst höher liegen als bei gebrauchsbezogenen, gewerblichen Werken.
454

 

Gerade deshalb hat der BGH auf das Erfordernis bestanden, dass die Form letzterer Werke 

deutlich die Durchschnittsgestaltung übersteigen müsse.
455

 Die individuellen Eigenarten 

müssten auf ein überdurchschnittliches Können verweisen. Erst weit jenseits des 

Handwerklichen und Durchschnittlichen setze hier die Schutzhöhe an.
456

 Dies sei allein schon 

deshalb geboten, weil sonst die Abgrenzung zwischen dem Urheberrecht und dem bei Werken 

der angewandten Kunst ebenfalls einschlägigen Geschmacksmustergesetz hinfällig würde. Im 

Übrigen wäre eine Herabsenkung der Gestaltungshöhe in diesem Bereich gefährlich.
457

 Denn 

eine solch großzügige Rechtsprechung würde das Risiko schaffen, dass der Schutz des 

Urheberrechts über den eigentlichen Kernbereich von Literatur, Musik und Kunst hinaus 
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uferlos ausgeweitet würde und auch bei minimaler kreativer Gestaltung ein monopolartiger 

Schutz bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers bejaht werden müsste. Unter die Gebrauchswerke 

fällt der gesamte Bereich der Werbung. Im literarischen Bereich sind auch Musterverträge als 

Gebrauchswerke anzusehen und damit regelmäßig nicht schutzfähig.458  

 

Teilweise wird diese traditionelle Sichtweise jedoch kritisiert. So wird das Kriterium der 

Gestaltungshöhe als Ăspezifisch deutschrechtlichò angesehen und aufgrund europªischer 

Harmonisierungstendenzen eine Abkehr von diesem Konzept gefordert.
459

 Diese Auffassung 

verkennt jedoch, dass auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere 

soweit diese der kontinental-europäischen Tradition des Ădroit d´auteurñ zuzurechnen sind, 

immer noch ein hoher Grad an Schöpfungshöhe als Grundbedingung eines urheberrechtlichen 

Schutzes angesehen wird.
460

 Selbst in der US-amerikanischen Rechtsprechung machen sich 

Tendenzen bemerkbar, erhöhte qualitative Kriterien an die Gewährung des Copyright 

anzulegen.
461

 

 

Die Übernahme des Quelltextes einer Webseite mit Anzeigen ist nach Auffassung des OLG 

Frankfurt462 weder als Urheberrechtsverstoß noch als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht 

anzusehen. Das Umsetzen in Html-Code sei keine persönlich geistige Schöpfung wie sie ein 

urheberrechtlicher Werkschutz voraussetze. Mangels Programmierleistung komme auch ein 

urheberrechtlicher Schutz als Computerprogramm nicht in Betracht. Ferner verletze die 

Übernahme der Seite durch den Mitkonkurrenten nach Ansicht des Gerichts nicht das 

Wettbewerbsrecht. Rechtswidrig ist eine Übernahme fremder Leistungen grundsätzlich dann, 

wenn die übernommenen Inhalte wettbewerbliche Eigenart besitzen und besondere 

Unlauterkeitsmerkmale eine relevante subjektive Behinderung des nachgeahmten 

Konkurrenten begründen. Eine wettbewerbliche Eigenart sei aber in der Internetseite nicht zu 

erkennen, da diese in Aufbau, Logik der Darstellung, Inhalt sowie grafischer Aufbereitung 

keine Besonderheiten gegenüber üblichen Online-Stellenmarktanzeigen aufweise und auch 

die Erstellung keinen erheblichen Aufwand erfordert habe. 
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3. Pixel, Sounds und Bits 

 

Literatur: 

Bortloff, Tonträgersampling als Vervielfältigung, ZUM 1993, 476; Häuser, Sound und 

Sampling, München 2002; Du Bois, The legal aspects of sound sampling, in: Copyright 

Bulletin 26 (1992), Heft 2, 3; McGraw, Sound Sampling Protection and Infringement in 

Todayós Music Industry, in: High Technology LJ 4 (1989), 147; Münker, Urheberrechtliche 

Zustimmungserfordernisse beim Digital Sampling, Frankfurt 1995; von Lewinski, Verwandte 

Schutzrechte, Schricker (Hg.), Urheberrecht auf dem Weg zur Informationsgesellschaft, 

Baden-Baden 1997, 231. 

 

Schwierigkeiten bereiten Onlineauftritte auch insofern, als teilweise nicht ganze Sprach-, 

Lichtbild- oder Filmwerke eingespeist, sondern kleinste Partikel der betroffenen Werke 

verwendet werden. So wird etwa bei Musik manchmal lediglich der Sound kopiert; die 

Melodie hingegen wird nicht übernommen.
463

  

Bei Musik ist regelmäßig nur die Melodie geschützt. Außerhalb des urheberrechtlichen 

Schutzbereiches liegen die rein handwerkliche Tätigkeit, die kein geistiges Schaffen ist, und 

alle gemeinfreien Elemente; so die formalen Gestaltungselemente, die auf den Lehren von 

Harmonik, Rhythmik und Melodik beruhen.
464

  

 

Schlagzeugfiguren, Bassläufe oder Keyboardeinstellungen sind folglich nach allgemeiner 

Auffassung
465

 urheberrechtlich nicht geschützt, da sie nicht melodietragend, sondern lediglich 

abstrakte Ideen ohne konkrete Form seien. Ähnliches gilt für Klangdateien (sog. Presets).
466

 

Insoweit rächt sich die Unterscheidung von Idee und Form, die dazu führt, dass nur die 

Melodie als urheberrechtsfähig angesehen wird. Hier ist ein Umdenken erforderlich, das auch 

den Sound als grundsätzlich urheberrechtsfähig begreift.
467

 Nicht geschützt ist nach 

Auffassung des OLG Hamm
468

 die Gestaltung von Webbuttons. Ähnlich soll eine 

Menüführung für ein multimediales Werk nicht schutzfähig sein.
469
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